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Vorwort

Bildgebende Verfahren in der Medizin ermöglichen einen Blick ins 
Körperinnere, ohne dass ein Schnitt in die Haut oder das Einführen 
eines Instruments in den Körper notwendig wären. Diese nicht-inva­
siven Verfahren helfen Ärzt*innen insbesondere bei der Diagnose 
einer Erkrankung, der Feststellung des Schweregrads einer Krankheit, 
der Verlaufskontrolle von erkrankten Personen sowie der präzisen 
Planung der Heilbehandlung. Viele dieser Verfahren sind schon 
länger als Untersuchungsformen im medizinischen Alltag fest eta­
bliert. Doch auch die weitergehenden Ansätze der anatomischen und 
funktionellen Forschung in der Medizin haben erheblich von bildge­
benden Verfahren profitiert. Gerade die Forschung am menschlichen 
Gehirn ist auf diese nicht-invasiven Verfahren angewiesen, wie etwa 
Magnetresonanztomographie (MRT), Computertomographie (CT) 
oder Elektroenzephalographie (EEG). So hat die Neurobildgebung 
in den letzten Dekaden durch experimentelle Untersuchungen unmit­
telbar am Menschen wesentlich zum Verständnis der Organisation 
und Funktionsweise des Gehirns beigetragen. Dies betrifft nicht nur 
Erkenntnisse über funktionelle Störungen oder den Verlauf verschie­
dener neurodegenerativer oder psychiatrischer Erkrankungen wie 
etwa Demenz, Morbus Parkinson, Depression oder Schizophrenie. 
Bildgebende Verfahren helfen auch über den Rahmen der medizini­
schen Heilbehandlung hinaus, die neuronalen Korrelate von Denk- 
und Entscheidungsprozessen gesunder Menschen grundsätzlich bes­
ser zu verstehen, da sie Muster verschiedener Aktivitäten im Gehirn 
abbilden und sichtbar machen können. Jedoch sind viele interpretato­
rische Schritte notwendig, um die so generierten Bilder auch tatsäch­
lich als Korrelate von Denkprozessen im Gehirn zu interpretieren und 
zu bewerten.

Neben den enormen Chancen und Potenzialen, die bildgebende 
Verfahren in den Neurowissenschaften auf diese Weise eröffnen, 
werden durch sie zugleich auch neue normative Herausforderungen 
erzeugt, die sowohl Gegenstand der rechtlichen als auch der philoso­
phisch-ethischen Reflexion sind. Die Abwägung von Schaden und 
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Nutzen im Zusammenhang mit der Strahlenbelastung spielen hier 
genauso eine Rolle wie der Umgang mit möglichen Zufalls- oder 
Nebenbefunden sowie die Frage, ob sich Denk- und Entscheidungs­
prozesse an neuralen Korrelaten ablesen oder gar vorhersagen lassen. 
Nicht zuletzt haben bildgebende Verfahren so zu einer Renaissance 
der philosophischen Debatte um die Willens- und Handlungsfreiheit 
beigetragen, aus der heraus auch das Problem der Schuldfähigkeit 
und die Feststellung der Schuld im Strafrecht neu eingeordnet werden 
müssen. Aus medizinethischer Sicht ist besonders auffällig, dass 
bildgebende Verfahren immer frühere Krankheitsdiagnosen oder 
Prognosen über Krankheitsverläufe ermöglichen, denen oft keine 
oder keine angemessenen therapeutischen oder präventiven Mittel 
gegenüberstehen. Hier ist zu erörtern, in welchen kommunikati­
ven Rahmen solche Befunde eingebettet werden müssen, damit die 
medizinethischen und medizinrechtlichen Prinzipien der Autonomie 
und des Nichtschadens gleichermaßen gewahrt und das Recht auf 
Nichtwissen angemessen berücksichtigt werden können. Darüber 
hinaus stellen sich vermehrt Probleme des Datenschutzes. Dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn Bilder in Datenbanken längerfristig 
gespeichert und von dort weiterverarbeitet oder an dritte Parteien 
weitergegeben werden.

Der erste Teil dieses Sachstandsberichts stellt die neueren Metho­
den der nicht-invasiven Neurobildgebung in systematischer Weise 
aus medizinischer Sicht mit ihren verschiedenen Einsatzmöglichkei­
ten, aber auch Begrenzungen vor. Daran anschließend werden bei­
spielhaft aktuelle Forschungsfelder und klinische Anwendungsmög­
lichkeiten aufgezeigt, in denen die aktuellen bildgebenden Verfahren 
zum Einsatz kommen, um Funktionsweisen und Funktionsstörungen 
des Gehirns besser zu verstehen. Der zweite Teil beleuchtet die 
rechtlichen Fragestellungen, die sich im Rahmen der klinischen For­
schung und der medizinischen Heilbehandlung ergeben. Neben den 
grundsätzlichen Fragen zur Schadensvermeidung und zur Achtung 
der informationellen Selbstbestimmung in medizinischer Praxis und 
Forschung werden Problemfelder des Schuldstrafrechts diskutiert. 
Dazu gehören u.a. der Einsatz von bildgebenden Verfahren bei der 
Erstellung von Gutachten zur Feststellung der Schuldfähigkeit, die 
Problematik des Einsatzes von Lügendetektoren mit simultaner Neu­
robildgebung sowie den Beitrag, den bildgebende Verfahren grund­
sätzlich zur Diskussion um einen Neurodeterminismus leisten. Im 
dritten Teil wird der Einsatz bildgebender Verfahren in den Neurowis­

12

https://doi.org/10.5771/9783495997918 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783495997918
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


senschaften aus ethischer Perspektive erörtert. So wird aufgegriffen, 
dass Diagnosen zu einer erheblichen Belastung führen können, wenn 
keine entsprechenden Therapien verfügbar sind. Dies führt in der 
Medizinethik zu einer Debatte um das Recht auf Nichtwissen. In 
der Ethik hat sich zudem über die juristische Fachdiskussion hinaus 
eine eigene Diskussion über die Verwendung von bildgebenden 
Verfahren im Zusammenhang mit der Strafverfolgung entwickelt, 
sowie eine Debatte über die Rechtfertigung der Anwendung einfa­
cher Geräte im Alltag, etwa zur Beobachtung des Verhaltens von 
Verbraucher*innen. Der vorliegende Sachstandsbericht stellt einen 
interdisziplinären Überblick über die aktuelle Diskussion zum Thema 
aus medizinischer, rechtlicher und ethischer Perspektive dar.

 

Dirk Lanzerath

Vorwort
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Svenja Caspers, Alfons Schnitzler

Bildgebung in den Neurowissenschaften: 
Medizinische Aspekte

Grundlagen der medizinischen Neurobildgebung

Der Wunsch danach, sich ein ›Bild‹ vom Gehirn des Menschen 
machen zu können, war bereits seit den frühen Anfängen der For­
schung zum Aufbau und Verständnis des menschlichen Körpers 
existent. Beispielsweise versuchte bereits Leonardo da Vinci vor über 
500 Jahren durch die Untersuchung der Gehirne Verstorbener zu 
verstehen, wie das Gehirn aufgebaut und wie es mit dem restlichen 
Körper verbunden ist, sowie mit diesem kommuniziert. Genau wie 
Zeitgenossen und spätere Forscher faszinierte ihn zudem die Frage, 
wie das Gehirn funktioniert. Allerdings blieb diese Frage lange auf 
reine Verhaltensbeobachtungen beschränkt. Ansätze der sogenann­
ten Phrenologie, d. h. beobachtbares Verhalten oder Charaktereigen­
schaften anhand von Vorwölbungen am Schädel erklären zu wollen, 
da diese durch entsprechend vergrößerte Gehirnbereiche verursacht 
seien1, führten darüber hinaus zu keinen weitergehenden Erkenntnis­
sen.

Erst die modernen Verfahren der medizinischen Bildgebung 
ermöglichten einen Blick in das Gehirn, insbesondere in das eines 
lebenden Menschen. Alle diese Verfahren haben gemeinsam, dass 
sie sich Unterschiede in den Gewebearten, aus denen das Gehirn 
zusammengesetzt ist, zunutze machen, um einen Bildkontrast zu 
ermöglichen. Dies geschieht ähnlich wie im Rest des Körpers durch 
Strahlung, Magnetfelder oder Ultraschall. Eine Besonderheit stellen 
solche Verfahren dar, die die durch die Aktivität der Nervenzellen 
selbst erzeugten, sehr schwachen elektrischen bzw. Magnetfelder 
nutzen, um daraus auf die Herkunft im Gehirn zurückzurechnen. 
Dadurch haben letztgenannte Verfahren eine besonders gute zeitli­

I.

1.

1 Vgl. Walsa 1998.
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che Auflösung im Bereich von wenigen Millisekunden, um Aktivi­
tätsunterschiede zu messen, während die erstgenannte Gruppe von 
Verfahren eine besonders gute räumliche Auflösung aufweist und 
damit sehr gut geeignet ist, etwas sehr präzise im Gehirn zu loka­
lisieren. Dies führte zum einen zu einer verbesserten Möglichkeit 
der medizinischen Diagnostik und Therapieplanung, beispielsweise 
zur Planung und Durchführung von Operationen am Gehirn eines 
lebenden Menschen, z. B. bei Gehirntumoren oder der Implantation 
von Elektroden zur therapeutischen tiefen Hirnstimulation bei Par­
kinson. Zum anderen eröffneten sich durch neue Verfahren wie 
die Magnetresonanztomographie (MRT), die ohne Röntgenstrahlung 
arbeitet und damit die Gesundheit nicht durch Strahlung gefährdet, 
auch neue Forschungsmöglichkeiten zum Verständnis des Aufbaus, 
der Funktionsweise und der Verschaltung, d. h. der Konnektivität, des 
Gehirns sowie seiner Beeinflussung durch genetische und umweltbe­
dingte Faktoren.

Der erste Teil des Sachstandsbericht zu den medizinischen 
Grundlagen soll diese neueren Methoden der nicht-invasiven Gehirn­
bildgebung mit ihren verschiedenen Einsatzmöglichkeiten, aber auch 
Begrenzungen in einem ersten Schritt systematisch vorstellen. Daran 
anschließend sollen in einem zweiten Schritt beispielhaft aktuelle For­
schungsfelder und klinische Anwendungsmöglichkeiten aufgezeigt 
werden, in denen die modernen bildgebenden Verfahren zur Unter­
suchung des Gehirns zum Einsatz kommen, und über die letzten 
Jahrzehnte wesentliche neue Erkenntnisse über den Aufbau und 
die Funktionsweise des gesunden Gehirns, aber auch neue diagnos­
tische Möglichkeiten für die Untersuchung des erkrankten Gehirns 
erbracht haben.

Magnetresonanztomographie (MRT)

Die Magnetresonanztomographie (MRT) (auch häufig: Kernspinto­
mographie) ist eines der neuesten Verfahren, das routinemäßig zur 
Bildgebung des Gehirns genutzt wird. Sie beruht auf der Anwendung 
von starken Magnetfeldern (im klinischen Alltag üblicherweise mit 
Magnetfeldstärken von 1,5 bis 3 Tesla), die die Atome in Molekü­
len von Körpergeweben anregen. Die ersten MRT-Geräte, die zur 
Bildgebung von Geweben eingesetzt werden konnten, entstanden in 
den 1970er Jahren. In die klinische Anwendung und Nutzung in der 

1.1

Svenja Caspers, Alfons Schnitzler

16

https://doi.org/10.5771/9783495997918 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783495997918
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


Forschung kamen die Geräte in den späten 1980er und beginnenden 
1990er Jahre. Da nach aktuellem Wissensstand keine langfristigen 
Schäden durch die Einwirkungen der Magnetfelder auf den Körper 
bekannt sind, die Bildqualität sehr hoch ist und verschiedenste 
Möglichkeiten der Untersuchung von Gewebeeigenschaften bestehen 
(s.u.), lässt sich dadurch die große Verbreitung dieser Technik insbe­
sondere in der neurowissenschaftlichen Forschung zum Verständnis 
des gesunden Gehirns erklären. Aufgrund des im MRT-Gerät verbau­
ten Magneten ist allerdings der Komfort sowohl hinsichtlich der Enge 
der sehr langen Röhre, in die Proband*innen oder Patient*innen fast 
vollständig hineingefahren werden, sowie der sehr lauten Geräusche 
durch das Ein- und Ausschalten der Wechselmagnetfelder (s. u.) 
etwas eingeschränkter.

Der Bildkontrast in den so gewonnenen MRT-Bildern des 
menschlichen Körpers und damit auch des Gehirns beruht auf dem 
unterschiedlichen Ansprechen der Gewebearten auf die Anregung 
durch das Magnetfeld. Die unterschiedliche Gewebezusammenset­
zung der Körpergewebe führt dann zu unterschiedlichen Signalverän­
derungen im Gewebe, die durch entsprechende Detektoren im MR-
Tomographen registriert und durch weitere Verarbeitungsschritte 
sichtbar gemacht werden können. Dadurch entsteht der Bildkontrast 
mit der Darstellung der Gewebe in unterschiedlichen Graustufen.

Welches Gewebe wie dargestellt wird, hängt von den Anteilen 
an Flüssigkeit, Fett oder festeren Gewebebestandteilen ab, oder, im 
Sinne des MRT ausgedrückt, von seinem Anteil an Atomkernen, die 
einen sogenannten Eigendrehimpuls und damit eine Art magnetische 
Eigenschaft haben. Dies sind vor allem die Kerne von Wasserstoffato­
men, die überall vorkommen und insbesondere in Wassermolekülen 
als einem Hauptbestandteil unseres Körpers vorhanden sind. Durch 
die Anregung durch ein starkes äußeres Magnetfeld, wie es bei der 
MRT verwendet wird, richten sich diese Wasserstoffatome zunächst 
entlang der Richtung des äußeren Magnetfeldes aus. Wird das 
Gewebe dann zusätzlichen magnetischen Wechselfeldern ausgesetzt, 
werden die zunächst alle in eine Richtung ausgerichteten Wasserstoff­
atome aus dieser Hauptrichtung abgelenkt. Nach Abschalten der 
Wechselfelder können sie sich wiederum entlang des Hauptmagnet­
feldes ausrichten. Diese Veränderung der Ausrichtung ist messbar, 
abhängig von der Zusammensetzung der Gewebe und damit für die 
Gewebedarstellung verantwortlich. Die verschiedenen Anteile der 
»Erholung« der Wasserstoffatome von ihrer magnetischen Anregung 
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lassen sich in den durchgeführten Messungen unterschiedlich stark 
gewichten, wodurch entweder eine besonders hohe räumliche Auflö­
sung oder bestimmte Merkmale von Geweben besonders hervorge­
hoben werden können. Während die hohe Auflösung insbesondere für 
die bestmögliche Untersuchung der Struktur des Gehirns vorteilhaft 
ist, kann die Hervorhebung bestimmter Gewebeeigenschaften dabei 
helfen, pathologische Veränderungen sichtbar zu machen, wie z. B. 
Tumoren oder Gewebeuntergang infolge mangelnder Durchblutung 
wie z. B. bei einem Schlaganfall.

Abbildung 1: Magnetresonanztomographische (MRT) Aufnahmen durch ein 
menschliches Gehirn in horizontaler Schnittrichtung. (A) T1-gewichtete 

Aufnahme zur Darstellung der Gehirnstruktur (aus Caspers et al. 2014, Front 
Aging Neurosci); (B) FLAIR-Aufnahme zur Untersuchung der Läsionen der 
weißen Substanz (helle runde Stellen sowie längliche Aufhellungen entlang 
der schwarzen flüssigkeitsgefüllten Hohlräume des Gehirns in der Mitte).

Spezielle Messverfahren erlauben darüber hinaus auch die Unter­
suchung spezifischer Eigenschaften des Gehirns. Zur Erforschung 
der Funktionsweise des Gehirns sehr interessant und einen großen 
Stellenwert hat die so genannte funktionelle MRT (fMRT), die sich 
zwei Besonderheiten zunutze macht: (i) den Verbrauch an Sauerstoff 
eines aktiven Gewebes und (ii) die dadurch entstehende Änderung 
der magnetischen Eigenschaften des Blutes. Die Aktivität der Ner­
venzellen des Gehirns, die die Grundlage für unsere sensorischen, 
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motorischen und kognitiven Fähigkeiten sind, verbraucht Energie und 
damit Nährstoffe und Sauerstoff. Man kann sich dies vorstellen wie 
bei körperlicher Aktivität, bei der die Muskeln aktiv sind und ebenfalls 
Energie benötigen. Wenn bestimmte Bereiche des Gehirns bei einer 
Aufgabe aktiv sind, entziehen sie dem Blut den Sauerstoff. Diese 
Änderung im Sauerstoffgehalt führt zu einer Veränderung der magne­
tischen Eigenschaften des roten Blutfarbstoffs, des Häm, weil das im 
Häm enthaltene Eisenatom bei vorhandener oder nicht-vorhandener 
Sauerstoffbeladung unterschiedlich magnetisch wirksam ist. Diese 
Abhängigkeit von der Oxygenierung des Blutes (blood-oxygen level 
dependence; BOLD) führt zu messbaren Veränderungen im MRT-
Signal aktiver Gehirnregionen, die man durch weitere Verarbeitungs­
schritte sichtbar machen kann. Hierbei werden die Veränderungen 
des BOLD-Signals über einen gewissen Zeitraum aufgenommen und 
so auf die Änderungen der Gehirnaktivität rückgeschlossen. Dabei 
lassen sich grundsätzlich zwei Anwendungsbereiche unterscheiden: 
(i) das aufgaben-basierte fMRT und (ii) das Ruhe-fMRT. Beim aufga­
ben-basierten fMRT untersucht man die Aktivität des Gehirns bei der 
Durchführung einer bestimmten Aufgabe, z.B. beim Schließen der 
Faust, beim Lesen eines Satzes oder beim Lösen einer Rechenaufgabe. 
Dafür werden immer nur bestimmte Bereiche des Gehirns benötigt 
(s.u. Absatz 2.2.1 »Gehirnnetzwerke«), die dann beim Lösen der 
Aufgabe gemeinsam aktiv sind. Allerdings ist unser Gehirn zu jeder 
Zeit aktiv, nicht nur wenn eine bestimmte Aufgabe bearbeitet wird. 
Diese Ruhe-Aktivität ähnelt der Aktivität bei der Durchführung 
bestimmter Aufgaben. Bei dieser Resting-State-Untersuchung lässt 
die Versuchsperson im MRT einfach die Gedanken kreisen, denkt an 
nichts Bestimmtes, und es wird gleichzeitig die spontane Veränderung 
des BOLD-Signals gemessen.

Der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, dass fMRT-Messun­
gen auch mittels quantitativer Perfusionsmessungen, also der Mes­
sung der tatsächlichen Durchblutung des Hirngewebes durchgeführt 
werden können, diese haben in der funktionellen Gehirnbildgebung 
aber bislang wegen der etwas aufwendigeren Technik eine nicht so 
breite Anwendung wie das BOLD-fMRT gefunden. In der klinischen 
Diagnostik zur Untersuchung der Vitalität von Hirngewebe hat es 
allerdings einen sehr relevanten Stellenwert (s. u.).
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Abbildung 2: Funktionelle (A) und diffusionsgewichtete MRT-Bildgebung 
(B) zur Untersuchung der Hirnnetzwerke und Konnektivität. (A) Rohbilder 
aus der funktionellen MRT-Bildgebung (links) und daraus extrahierte Ruhe-

Netzwerke des Gehirns (Mitte; farblich hervorgehoben VAN: ventrales 
Aufmerksamkeitsnetzwerk; DMN: Default-Mode Netzwerk; mit Erlaubnis 

aus Stumme et al. 2020, NeuroImage) und Ergebnisse einer Meta-Analyse zu 
Ergebnissen funktioneller Studien zur Beteiligung von Gehirnregionen an der 
Beobachtung von Bewegungen (rechts; mit Erlaubnis aus Caspers et al. 2010, 
NeuroImage); (B) Rohbilder aus der diffusionsgewichteten MRT-Bildgebung 
(links) und daraus rekonstruierte Faserbahnen eines menschlichen Gehirns in 
der Ansicht von links (Mitte) und von vorne (rechts) (alle Bilde wenn nicht 

anders angegeben aus Caspers et al. 2014, Front Aging Neurosci).

Im Gegensatz zu den bisher beschriebenen strukturellen und der 
zuletzt erläuterten funktionellen, dynamischen Untersuchungen, die 
sich auf die graue Substanz als Sitz der Nervenzellen und deren 
Aktivität fokussiert, ist in den letzten 10–15 Jahren eine weitere 
Methode hinzugekommen, die dazu dient die Verläufe der Nervenfa­
sern quer durch das Gehirn sichtbar zu machen. Diese Nervenfasern 
stellen im Prinzip die Datenautobahnen des Gehirns dar, sie sind 
die Kabel, über die Informationen zwischen Nervenzellen bzw. gan­
zen Gehirngebieten ausgetauscht werden. Erst dadurch können ver­
schiedene Gehirngebiete zusammenwirken, um bestimmte Aufgaben 
auszuführen. Mittels des MRT können größere Nervenfaserbündel 
rekonstruiert werden, und zwar mit der diffusionsgewichteten MRT. 
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Hierbei macht man sich wiederum eine Eigenschaft von Molekülen 
zunutze, in diesem Fall das Schwingen der Wassermoleküle an ihrem 
Platz (Brownsche Bewegung). Stellen Sie sich einen Eimer Wasser 
vor, in dem ein Wassermolekül mittendrin liegt und sich problemlos 
ohne Behinderung in alle Richtungen des Raumes bewegen kann. 
Wenn das Wassermolekül allerdings durch äußere Hindernisse, z. B. 
durch Stäbe im Wassereimer, daran gehindert wird, wird es sich 
bevorzugt entlang der Stäbe bewegen, aber nicht dagegen, da hier 
kein ausreichender Platz mehr vorhanden ist. Somit bekommt das 
Wassermolekül plötzlich eine bevorzugte Bewegungs- bzw. Diffusi­
onsrichtung. Im Gehirn, das ebenfalls zu großen Teilen aus Wasser 
besteht, sind die Stäbe die Nervenfasern. Misst man nun also mittels 
der diffusions-gewichteten MRT die Vorzugsrichtung der Bewegung 
der Wassermoleküle, kann man daraus die Verläufe der Nervenfaser­
bündel rekonstruieren.

Die MRT-Bildgebung hat insgesamt eine sehr hohe räumliche 
Auflösung, im Bereich von wenigen Millimetern beim Gehirn eines 
lebenden Menschen bis hin zu etwas unter einem Millimeter bei 
der Untersuchung von post-mortem Gewebe. Allerdings ist dabei zu 
bedenken, dass die eigentlichen Bausteine des Gehirns, die einzelnen 
Nervenzellen bzw. Nervenfasern, deren Größe und Durchmesser 
sich im Bereich weniger Mikrometer bewegt, dadurch nicht direkt 
untersucht werden können. Innerhalb der Forschung der letzten 10 
– 20 Jahre wurde versucht, durch noch höhere Magnetfeldstärken 
(aktuelle einzelne Geräte weltweit gehen bis 9,4 bzw. 11,7 Tesla) diese 
Auflösungsbegrenzungen deutlich in den Submillimeterbereich zu 
verschieben und dadurch die Beantwortung vollkommen neuer Frage­
stellungen, wie z. B. der Aktivität einzelner Schichten der Hirnrinde 
(also der Nervenzellschichten der grauen Substanz) zu ermöglichen.

Computertomographie (CT)

Die Computertomographie (CT) ist ein Verfahren, das in der klinischen 
Diagnostik von insbesondere akuten Veränderungen des Gehirns, 
beispielsweise infolge einer Blutung oder eines Schlaganfalls, auch 
heute noch als Goldstandard anzusehen ist. Im Gegensatz zum MRT 
beruht die CT-Bildgebung auf dem Einsatz von Röntgenstrahlen, 
was ihren Einsatz im Prinzip auf medizinisch indizierte Untersu­
chungen beschränkt und sie für Forschungszwecke an gesunden 
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Proband*innen aufgrund der hohen Strahlenbelastung ungeeignet 
erscheinen lässt. Das CT wird seit Beginn der 1970er Jahre zur klini­
schen Diagnostik eingesetzt und hat sich seitdem stets weiterentwi­
ckelt. Insbesondere hinsichtlich der Schnelligkeit der Untersuchungen 
durch die Möglichkeit, viele Schichten des Körpers zeitgleich aufzu­
nehmen, sind die Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Akutuntersu­
chungen deutlich gewachsen.

Ein Bild beim CT entsteht durch die Rekonstruktion vieler einzel­
ner Abschwächungssignale von durch den Körper aus verschiedenen 
Richtungen hindurch geschickten Röntgenstrahlen. Durch die positi­
onsgenaue Rekonstruktion entsteht dadurch eine Serie von Schnitt­
bildern durch den Körper. Der Bildkontrast entsteht durch die unter­
schiedliche Zusammensetzung verschiedener Gewebe, die wiederum 
zu verschieden starker Abschwächung der Röntgenstrahlen führen, 
z. B. ist Knochengewebe sehr röntgendicht und absorbiert somit 
viel Strahlung, während beispielsweise Lungengewebe aufgrund des 
hohen Luftanteils fast keine Strahlung absorbiert. Im Gehirn ist das 
Gewebe im Hinblick auf die Röntgendichte relativ homogen, was auch 
den schlechteren Kontrast zwischen den beiden Hauptgewebearten 
grauer (Nervenzellen) und weißer Substanz (Nervenfasern) erklärt.

Die räumliche Auflösung ist sehr gut, kann aber gerade im 
Bereich des Gehirns nicht an die Möglichkeiten der MRT-Bildgebung 
heranreichen. Allerdings führen bereits akute deutliche Veränderun­
gen, wie beispielsweise eine Blutung, zu schnell sichtbaren Verände­
rungen in der Abschwächung der Röntgenstrahlen, so dass solche 
Ereignisse sehr schnell, kurz nach dem Beginn des Ereignisses, detek­
tiert werden können. Aufgrund der geringeren Größe der Detektoren 
bzw. des nicht vorhandenen Magneten ist ein CT-Gerät deutlich ange­
nehmer für Patient*innen oder Proband*innen, da es sich lediglich 
um einen etwas breiteren Ring, durch den der Körper gefahren wird, 
handelt und nicht um eine lange Röhre wie beim MRT.

Magnetenzephalographie (MEG)

Aus dem Repertoire der nicht-invasiven Bildgebungsverfahren des 
Gehirns haben die Magnetenzephalographie (MEG) und die Elektro­
enzephalographie (EEG) als neurophysiologische Untersuchungsver­
fahren die höchste zeitliche Auflösung und erlauben eine direkte 
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Registrierung neuronaler Aktivität im Millisekundenbereich. MEG 
wurde in den späten 1960er Jahren entwickelt, als Magnetfelder aus 
dem Gehirn erstmals mit einem einzigen Sensor detektiert wurden.2 

Seitdem haben die MEG-Systeme sich technisch deutlich weiterent­
wickelt und verfügen jetzt routinemäßig über etwa 300 Sensoren, 
die die gesamte Kopfoberfläche in einer helmförmigen Konstruktion 
abdecken. Die MEG basiert auf dem physikalischen Prinzip, dass elek­
trische Ströme von einem orthogonalen magnetischen Feld umgeben 
sind. Die vom MEG gemessenen Magnetfelder werden überwiegend 
durch Ionenströme erzeugt, die in aktivierten Nervenzellen entste­
hen.3 Im Gegensatz zum EEG sind die MEG-Signale referenzfrei und 
weitgehend unbeeinflusst von Leitfähigkeitsunterschieden, wodurch 
ein nahezu unverzerrtes Bild der Hirnaktivität geliefert und die 
Lokalisation der Generatoren im Gehirn vereinfacht wird. MEG 
ist hauptsächlich empfindlich gegenüber Magnetfeldern, die in der 
Großhirnrinde erzeugt werden, aber moderne Ganzkopfsysteme kön­
nen auch Aktivität in subkortikalen Regionen detektieren. Die Größe 
der neuronalen Magnetfelder reicht von 10–14 Tesla oder kleiner bei 
evozierten Feldern bis zu etwa 10–12 Tesla bei epileptischer Aktivität.4 
Die hochempfindlichen MEG Sensoren basieren auf Aufnehmerspu­
len, die mit supraleitenden Interferenzgeräten (sog. SQUIDs) gekoppelt 
sind. Die MEG-Sensoren sind in einen thermisch isolierten Tank 
eingebettet, der mit flüssigem Helium gefüllt ist. Das gesamte Instru­
ment ist in einem magnetisch abgeschirmten Raum untergebracht, 
der zur Reduktion des umgebenden Magnetfeldrauschens erforder­
lich ist.5

Die hohe zeitliche Auflösung der MEG erlaubt es, auch 
die schnellsten neuronalen Informationsverarbeitungsprozesse im 
Gehirn zu verfolgen. Die räumliche Auflösung hängt von der Signal­
qualität ab. In günstigen Fällen kann sie wenige Millimeter betragen 
und in ungünstigen Fällen (z. B. subkortikale Aktivität) im Zenti­
meterbereich liegen.6 MEG ist technisch anspruchsvoll, aber für 
die Proband*innen nicht belastend und kann problemlos wiederholt 
durchgeführt werden.

2 Vgl. Cohen 1968.
3 Vgl. Lopes da Silva 2013.
4 Vgl. Hämäläinen et al. 1993; Vgl. Hari and Forss 1999.
5 Vgl. Braeutigam 2013.
6 Vgl. Vrba 2002.
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Die gemessenen MEG Signale werden je nach Fragestellung und 
experimentellen Bedingungen analysiert, wobei für die anatomische 
Zuordnung eine strukturelle MRT Bildgebung in die Analyse inte­
griert wird. Es existiert eine Fülle verschiedener Analysetechniken, 
wobei grundlegende Analyseansätze mittlerweile relativ einheitlich 
in Studien verwendet werden und in letzter Zeit eine zunehmende 
Standardisierung der Analysen angestrebt wird.7

Ereignisbezogene magnetische Hirnaktivität beruht auf wieder­
holt dargebotenen auditiven, visuellen, taktilen, elektrischen oder 
anderen Reizen und wird durch Mittelung der Aktivität in Bezug 
auf das Erscheinen jedes Reizes ausgewertet. Die Amplituden und 
Latenzen der evozierten Antworten erlauben zeitlich präzise Einblicke 
in reizabhängige Informationsverarbeitungsprozesse des Gehirns.

Die MEG-Spektralanalyse nutzt die hohe zeitliche Auflösung der 
MEG-Daten, um Hirnrhythmen zu untersuchen. Methoden, die auf 
Fourier- und Wavelet-Transformationen basieren, werden benutzt, 
um die zeitliche Modulation frequenzspezifischer Hirnrhythmen 
zu quantifizieren8. Bei Anwendung geeigneter experimenteller Para­
digmen ist dies ein vielseitiger und leistungsstarker Ansatz zur 
Identifizierung oszillatorischer Aktivitätsmuster und Netzwerke, die 
kognitiven Prozessen zugrunde liegen. Die Analyse oszillatorischer 
Netzwerkaktivität hat sich als wichtiger Ansatz in der Untersuchung 
funktioneller Konnektivität im gesunden und erkrankten menschli­
chen Gehirn erwiesen9 (siehe auch weiter unten).

Zentraler Bestandteil der meisten MEG Untersuchungen ist 
die MEG-Quellenanalyse, die auf die Identifizierung der neuronalen 
Generatoren der aufgezeichneten Magnetfelder zielt. Da die MEG 
keine strukturelle Information liefert, ist hierfür wie oben erwähnt 
die zusätzliche Aufnahme eines individuellen anatomischen MRT 
erforderlich, aus dem ein Kopfmodell mit der räumlichen Verteilung 
der Gewebeleitfähigkeiten berechnet wird. Die Lösung des sogenann­
ten inversen Problems zielt darauf ab, die Orte und Ausrichtungen 
der Stromquellen im Gehirn zu identifizieren, die das gemessene 
Magnetfeld erklären. Das klassische Quellenmodell ist das Multi-
Dipol-Modell, das das gemessene Magnetfeld mit einer kleinen 
Anzahl von äquivalenten Stromdipolen zu erklären versucht. In 

7 Vgl. Hari et al. 2018; Vgl. Gross et al. 2013.
8 Vgl. Cohen 2014.
9 Vgl. Schnitzler and Gross 2005; Vgl. Uhlhaas et al. 2018.
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jüngerer Zeit werden oft verteilte Quellenmodelle angewandt, die 
Ströme als Vektorfelder im Gehirn mit einer vordefinierten räum­
lichen Auflösung beschreiben. Es existieren mehrere Open-Source-
Softwarepakete, mit der die MEG-Quellenanalysen durchgeführt 
werden können.10 Beamforming-Ansätze zur Lösung des inversen 
Problems schätzen die neuronale Aktivierung in jedem Voxel des 
Gehirns unabhängig von allen anderen Orten mit Hilfe eines räumli­
chen Filters.11

Eine Hauptstärke der MEG im Vergleich zu anderen Neuroi­
maging-Methoden liegt in der zeitlich präzisen Identifizierung ver­
schiedener Stadien der Informationsverarbeitung bei einfachen Reiz-
Reaktionsparadigmen. Neuere multivariate Analysemethoden, die die 
Zusammenhänge zwischen mehreren Variablen deutlich machen, 
liefern Einblicke in räumlich-zeitliche Repräsentationen von Reizen 
und kognitiven Aufgaben. In ähnlicher Weise wird die multivariate 
Dekodierung von MEG Signalen verwendet, um Korrelate der bewuss­
ten Wahrnehmung und anderer kognitiver Prozesse zu analysie­
ren. Komplementär zu Dekodierungsansätzen können statistische 
Abhängigkeiten in MEG Daten unter Verwendung der gegenseiti­
gen Informationstheorie analysiert werden. Diese Entwicklungen in 
der MEG Forschung zielen auf eine bessere Charakterisierung der 
Bedeutung weiträumiger neuronaler Aktivierungen und werden auch 
zur Analyse neuronaler Oszillationen verwendet.12 Hirnoszillationen 
bilden eine dynamische funktionelle Struktur, die die anatomische 
Struktur unseres Gehirns ergänzt, und eine flexible Steuerung des 
Informationsflusses innerhalb und zwischen anatomisch begrenzten 
Netzwerken ermöglicht.13 Oszillationen und ihre aufgabenabhängi­
gen Modulationen gehen mit einer breiten Palette von kognitiven 
Funktionen, wie Arbeitsgedächtnis, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung 
und Sprache einher. Pathologisch veränderte Oszillationen sind mit 
einer Vielzahl neurologischer und psychischer Störungen assoziiert.14

Die Analyse von frequenzbandspezifischen Amplituden-Kor­
relationen in oszillatorischer Hirnaktivität im Ruhezustand bei 

10 Vgl. Baillet et al. 2011 und Biomag Central (2017): URL. https://www.biomagcen­
tral.org [28.7.2022].
11 Vgl. Barnes et al. 2004.
12 Für eine Übersicht über diese methodischen Entwicklungen vgl. Gross 2019.
13 Vgl. Buzsaki et al. 2013.
14 Vgl. Schnitzler and Gross 2005; Vgl. Uhlhaas et al. 2018; Vgl. Butz et al. 2013.
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gesunden Proband*innen und Patient*innen hat Netzwerkstruktu­
ren ergeben, die mit entsprechenden fMRI-Ruhezustandsnetzwerken 
übereinstimmen.15 Mithilfe von Hidden Markov-Modellen können 
MEG-Daten im Ruhezustand als eine Sequenz aus einer endlichen 
Anzahl von Zuständen beschrieben werden.16 Diese Zustände ent­
sprechen neuronalen Netzwerken, die spezifische spektrale Eigen­
schaften, aber auch spezifische funktionelle Konnektivitäten aufwei­
sen. Zustandsübergänge werden dabei auf relativ schnellen Zeitskalen 
von etwa 100–200 ms gefunden. Über die Analyse solcher spektraler 
Signaturen können z.B. prädiktive Aussagen über die Wahrnehmung 
von schwellennahen Reizen gemacht werden, was darauf hindeutet, 
dass der aktuelle oszillatorische Zustand die Wahrnehmung eines 
schwellennahen Reizes bestimmt.17 Ähnliche Ergebnisse wurden in 
Studien zur räumlichen Aufmerksamkeit gefunden, in denen das 
Ausmaß der Alpha-Modulation die Erkennung eines nachfolgenden 
visuellen Reizes beeinflusst.18

Durch die Analyse von frequenzspezifischen Konnektivitätspa­
rametern lässt sich aus MEG Untersuchungen auch die Richtung 
von Informationsflüssen im menschlichen Gehirn darstellen. So 
konnte gezeigt werden, dass in neuronalen Regelkreisen Feedfor­
ward-Signale im Gamma-Frequenzband und Feedback-Signale über­
wiegend in den Alpha/Beta-Frequenzbändern vermittelt werden.19 

Andere Studien haben gezeigt, dass die Kopplung zwischen verschie­
denen Frequenzbändern (cross-frequency coupling, CFC) ein wichti­
ger Mechanismus der koordinierten Informationsverarbeitung im 
menschlichen Gehirn ist, der sowohl in Ruhezustandsableitungen20 

als auch bei kognitiven Aufgaben beobachtet wird21 und bei Hirner­
krankungen charakteristisch verändert sein kann.22 Spezifische Ver­
änderungen der CFC scheinen auch zur Wirkung der therapeutischen 
tiefen Hirnstimulation bei M. Parkinson beizutragen.23

15 Vgl. Florin and Baillet 2015; Vgl. Park and Friston 2013.
16 Vgl. Vidaurre et al. 2018.
17 Vgl. Baumgarten et al. 2016.
18 Vgl. Bauer et al. 2014.
19 Vgl. Michalareas et al. 2016.
20 Vgl. Florin and Baillet 2015; Vgl. Siebenhuhner et al. 2020.
21 Vgl. Riddle et al. 2021.
22 Vgl. Antonakakis et al. 2016; Vgl. Ozkurt et al. 2011; Vgl. Schnitzler et al. 2018; 
Vgl. Lopez-Azcarate et al. 2010.
23 Vgl. Muthuraman et al. 2020.
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Elektroenzephalographie (EEG)

Die Elektroenzephalographie (EEG) ist die nicht-invasive Messung 
der elektrischen Felder des Gehirns. Elektroden, die auf der Kopfhaut 
platziert werden, zeichnen Spannungspotentiale auf, die aus dem 
Stromfluss in und um Neuronen entstehen. Das EEG ist fast ein 
Jahrhundert alt. Diese lange Geschichte hat beim EEG zu einem viel­
fältigen Spektrum an Anwendungen von der klinischen Diagnostik 
bis zu EEG-getriggerten Neurorehabilitationsbehandlungen geführt. 
Aufgrund der Vielseitigkeit und leichten Zugänglichkeit der Technik 
in Kombination mit Fortschritten in der Signalverarbeitung ist das 
EEG ein wesentliches Werkzeug zur Analyse gesunder und gestörter 
Hirnfunktion in Klinik und Forschung geblieben.24

Die EEG-Technologie besteht im Wesentlichen aus Elektroden 
und Verstärkern. Moderne EEG-Elektrodenkappen und Vielkanal-
Verstärker mit schnellen Abtastraten ermöglichen problemlos Ablei­
tungen mit 64 bis 256 Kanälen. Handelsübliche EEG-Systeme, die 
auch für die klinische Anwendung zugelassen sind, kosten typischer­
weise weniger als € 50.000 und haben eine Lebensdauer von min­
destens 10 Jahren. Im Vergleich dazu kostet ein 3-Tesla-MRT-Scanner
und ein Standard MEG System jeweils etwa 2,5 Millionen Euro.

Das EEG erfasst Potentialunterschiede, die Volumenströme an 
verschiedenen Stellen der Kopfhaut widerspiegeln. Daher führen die 
inhomogenen Leitfähigkeiten von Hirnhäuten, Schädelknochen und 
Kopfhaut im EEG zu Verzerrungseffekten. Infolgedessen ist die Loka­
lisierung der aktivierten Neuronenpopulationen im EEG verglichen 
mit MEG schwieriger und anfälliger gegenüber Ungenauigkeiten in 
der Modellierung der Gewebeleitfähigkeiten im Kopf. EEG-Signale 
unterscheiden sich von MEG-Signalen auch in ihrer Empfindlichkeit 
gegenüber der Orientierung der neuronalen Ströme. Im Gegensatz 
zum MEG ist das EEG empfindlicher für radiale als für tangentiale 
Ströme. Diese Komplementarität bedeutet, dass die gleichzeitige 
Ableitung von EEG und MEG genutzt werden kann, um die zugrunde 
liegenden Generatoren besser zu lokalisieren.25

Ein praktischer Vorteil des EEG ist, dass es leicht mit ande­
ren Methoden wie MRT, funktioneller Nahinfrarotspektroskopie und 
nicht-invasiver Hirnstimulation kombiniert werden kann. Verbesse­

1.4

24 Vgl. Biasiucci et al. 2019; Vgl. Britton 2016.
25 Vgl. Aydin et al. 2015; Vgl. Sharon et al. 2007.

I. Bildgebung in den Neurowissenschaften: Medizinische Aspekte

27

https://doi.org/10.5771/9783495997918 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783495997918
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


rungen in der Portabilität von EEG-Systemen ermöglichen zudem 
Aufzeichnungen in realen Umgebungen sowohl am Krankenbett als 
auch zu Hause oder bei sportlichen Aktivitäten. Darüber hinaus 
ermöglichen moderne Systeme präzise synchronisierte Aufzeichnun­
gen von mehreren Personen, das sogenannte EEG-Hyperscanning. 
Und schließlich erlauben Fortschritte in der Signalverarbeitung auch 
Online-Analysen sowie Neurofeedback, was wiederum für Gehirn-
Maschine-Schnittstellen oder bei Closed-Loop-Anordnungen, d. h. bei 
Anordnungen mit geschlossenen Regelkreisen, zur Steuerung der 
Reizdarbietung genutzt werden kann.

Das wachsende Interesse am Verständnis der zeitlichen und 
interindividuellen Variabilität von Hirnaktivität treibt maßgeblich die 
Entwicklung von Single-Trial-Analysen voran, wodurch eine direktere 
Verbindung zwischen Gehirnaktivität und Verhalten möglich wird. 
Bei der konventionellen Technik der ereigniskorrelierten Potenziale, 
bei der die evozierte Aktivität aus dem Hintergrund EEG durch 
Mittelung der Signale extrahiert wird, gehen diese Aspekte verloren.

Das Aufkommen von maschinellen Lernalgorithmen bei der 
Auswertung von EEG Signalen erlaubt es, zu bestimmen, welche aus 
von einer Vielzahl von möglichen Merkmalen bei einem Versuchs­
durchgang erzeugt wurden.26 Über das maschinelle Lernen können die 
Merkmale entweder auf Basis der Leistung des Klassifikators oder 
auf Basis ihrer neurobiologischen Bedeutung identifiziert werden. 
Ein Anwendungsbeispiel sind Gehirn-Computer-Schnittstellen, die 
trainiert werden können, um neuronale Signaturen, die mit bestimm­
ten mentalen Aufgaben eines Benutzers einhergehen, in Echtzeit 
zu entschlüsseln.27

Klinisch ist das EEG in der Diagnose und Überwachung von 
Patient*innen mit neurologischen Störungen weit verbreitet und 
insbesondere geeignet zur Beurteilung von Patient*innen mit Epi­
lepsie. Klinische EEGs werden in der Regel als zwanzigminütige 
Ableitungen, oder als Langzeit-EEG durchgeführt.28 Das Langzeit-
EEG mit Video hat eine wichtige Rolle bei der Untersuchung von 
Patient*innen mit diagnostischen oder therapeutischen Schwierig­
keiten und kann entscheidend helfen, nichtkonvulsive Anfälle oder 
andere fokale Hirnstörungen zu detektieren. In ähnlicher Weise 

26 Vgl. Deo 2015.
27 Vgl. Gao et al. 2016.
28 Vgl. Ghougassian et al. 2004; Vgl. Lobello et al. 2006.
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kann der Nachweis nicht-epileptiformer EEG-Veränderungen bei 
Patient*innen mit Bewusstseinsstörungen diagnostisch wegweisend 
sein. Darüber hinaus liefert das klinische EEG wertvolle Informa­
tionen bei der Untersuchung von Patient*innen mit akuten und 
chronischen neurologischen Erkrankungen einschließlich Demenz, 
toxisch-metabolischen Enzephalopathien, Stupor und Koma, sowie 
bei der Bestimmung des Hirntodes.29

Nahinfrarot-Spektroskopie (NIRS)

Ähnlich wie beim EEG wird auch bei der Nahinfrarot-Spektroskopie 
(NIRS) auf die Ableitung von Signalen direkt an der Schädeloberflä­
che gesetzt. Bei der NIRS werden allerdings keine elektrischen Ströme 
abgeleitet, sondern es werden ähnlich wie bei der funktionellen MRT 
Veränderungen im Blutfluss und insbesondere des Sauerstoffgehalts 
des Blutes gemessen. Dazu wird Licht im Nahinfrarot-Bereich in 
das Gewebe geleitet. Aufgrund seiner größeren Wellenlänge dringt 
das Licht wenige Zentimeter in das Gewebe und reicht damit nach 
Durchtritt durch den Schädelknochen, die Hirnhäute und das Hirn­
wasser noch bis in die äußeren Bereiche des Gehirngewebes, die graue 
Substanz hinein. Kommt es nun zu einer Änderung der Aktivität 
dieses Gehirnbereichs, ändert sich der Sauerstoffgehalt des Blutes, 
das man ähnlich wie beim BOLD-Signal im fMRT auch bei der NIRS 
verwendet, allerdings nicht aufgrund der magnetischen Eigenschaften 
des Häm, sondern aufgrund der Farbänderung von mit Sauerstoff 
beladenem roten Blutfarbstoff. Diese Farbänderung kann durch das 
Nahinfrarot-Licht detektiert und mittels weiterer Umrechnungen als 
Änderung der Aktivität des unter dem Detektor liegenden Gehirnare­
als interpretiert werden.

Die NIRS hat bereits seit mehreren Jahrzehnten einen Platz in der 
Erforschung der Funktionsweise des Gehirns, der sich insbesondere 
durch ihre einfache Handhabbarkeit erklären lässt. Die NIRS-Geräte 
sind mobil einsetzbar und machen es daher relativ gut möglich, 
das Gehirn auch außerhalb steriler Laborbedingungen in Alltagssi­
tuationen zu untersuchen. Dies macht für manche Fragestellungen, 
beispielsweise zur sozialen Interaktion, die geringere räumliche und 
zeitliche Auflösung im Vergleich zu MRT bzw. MEG oder EEG wett. 

1.5

29 Vgl. Gururangan et al. 2016.
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Der Einsatz ist zudem nicht in allen Bereichen des Gehirns gleich gut 
möglich. Teile des Stirnlappens können damit relativ gut untersucht 
werden, weil hier der Schädel vergleichsweise dünner und das Gehirn 
relativ nah direkt am Schädel anliegt. Andere Gehirnregionen, wie 
beispielsweise der Schläfenlappen, sind dieser Technik weniger gut 
zugänglich, was ihre Anwendbarkeit gerade im Hinblick auf systemi­
sche Untersuchungen des gesamten menschlichen Gehirns ein­
schränkt.

Neurobildgebung in der Forschung

Die oben beschriebenen nicht-invasiven Verfahren zur Untersuchung 
des Gehirns im lebenden Menschen sind aus den modernen Neuro­
wissenschaften nicht mehr wegzudenken. Während für die Untersu­
chung des Gehirns an lebenden Tieren auch verschiedene invasive 
Methoden zur Verfügung stehen, ist die Forschung insbesondere 
beim menschlichen Gehirn auf diese nicht-invasiven Verfahren ange­
wiesen. Die Neurobildgebung hat in den letzten 30 Jahren wesent­
lich zum Verständnis der Organisation und Funktionsweise des 
Gehirns durch experimentelle Untersuchungen an kleinen Gruppen 
von Proband*innen beigetragen. Seit einigen Jahren ist ein Para­
digmenwechsel von der Untersuchung weniger Versuchspersonen 
hin zur bevölkerungsweiten Erforschung der Unterschiedlichkeit der 
Gehirne verschiedenster Menschen zu beobachten, der im Folgen­
den dargestellt wird. Beispielhaft sollen anschließend einige aktuelle 
Forschungsfelder beleuchtet werden, in denen die Neurobildgebung 
heutzutage wichtige Erkenntnisse beisteuert.

Paradigmenwechsel – von kleinen Studien zu 
großen Kohorten

In den letzten Jahren ist es zu einem Wandel in der Nutzung der 
Neurobildgebung gekommen. Die frühen Studien unter Anwendung 
der MRT, EEG oder MEG haben sich auf die Untersuchung weni­
ger ausgewählter Versuchspersonen konzentriert, hier waren die 
Stichprobengrößen häufig unter 10 Personen. Im Laufe der Zeit 
vergrößerten sich die Stichproben zu Beginn der 2000er Jahre auf 

2.
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20–40 Proband*innen. Obwohl dies signifikant größer war, muss­
ten sich alle diese Arbeiten den Vorwurf gefallen lassen, dass dies 
weder repräsentativ die Vielfalt der unterschiedlichen Menschen und 
deren Gehirne abbilden noch statistisch valide Aussagen über den 
Bau und die Funktionsweise des Gehirns liefern kann. Diese Beob­
achtungen gipfelten in einer so genannten Reproduzierbarkeitskrise 
der modernen Neurowissenschaften. Unter Berücksichtigung vieler 
bis zu diesem Zeitpunkt veröffentlichter funktioneller Neurobildge­
bungsstudien konstatierten Eklund et al.30, dass ein Großteil der 
veröffentlichten Studien Ergebnisse berichtete, die in nachfolgenden 
Studien unter Anwendung der gleichen Methode nicht reproduziert 
werden können. Die Diskussionen zogen sich bereits eine ganze Zeit 
hin, mit bereits früheren Feststellungen, dass bisherige fMRT-Studien 
ein Power-Problem haben, also eigentlich mit Stichprobengrößen 
arbeiten, die nicht ausreichend groß sind, um statistisch die Fragestel­
lungen zu beantworten. Dadurch würde insgesamt die Verlässlichkeit 
und die Bedeutung der Neurobildgebung in Frage gestellt.31

Dies führte dazu, dass sich innerhalb der letzten zehn Jahre 
ein deutlicher Paradigmenwechsel vollzog. Dies wurde zunächst 
durch Initiativen zur weltweiten gemeinsamen Datennutzung begon­
nen, über die Daten kleinerer Studien der neurowissenschaftlichen 
Gemeinschaft zur gemeinsamen Auswertung frei zur Verfügung 
gestellt wurden. Eines der ersten solcher Beispiele ist das 1000 Func­
tional Connectomes Project (http://fcon_1000.projects.nitrc.org), 
über das funktionelle Ruhebildgebungsdaten zur Verfügung gestellt 
werden.32 Es entstanden aus solchen ersten Initiativen inzwischen 
sehr große Plattformen, über die eine immer größere Anzahl von 
Neurobildgebungs-Datensätzen zur freien Verfügung stehen, wie 
beispielsweise die International Neuroimaging Data-sharing Initiative 
(INDI).33 Die meisten davon sind MRT-Daten zur Gehirnstruktur 
und zur funktionellen aufgaben-basierten und Ruhe-MRT-Bildge­
bung. Einzelne Datensätze ermöglichen inzwischen aber auch die freie 
Verfügbarkeit von kombinierten MRT und MEG bzw. EEG Daten. 
Dies ist besonders reizvoll, weil sich dadurch bei den gleichen Ver­
suchspersonen die Vorteile beider Techniken, d. h. die hohe räumliche 

30 Vgl. Eklund et al. 2016; Vgl. Eklund et al. 2012.
31 Vgl. Button et al. 2013.
32 Vgl. Biswal et al. 2010.
33 Vgl. Mennes et al. 2013.
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Auflösung des MRT und die hohe zeitliche Auflösung des EEG oder 
MEG, kombinieren lassen.

Eine Besonderheit in diesem Zusammenhang stellt ein großes 
internationales Konsortium zur Untersuchung der genetischen Ursa­
chen von Gehirnphänotypen dar, ENIGMA.34 Hier wird eine mögliche 
Schwierigkeit bei der öffentlichen Verfügbarkeit von Bildgebungsda­
ten mit speziell genetischen Daten, wodurch Personen prinzipiell 
re-identifizierbar sein könnten und weswegen viele Länder aus Grün­
den des Datenschutzes die freie Verfügbarmachung genetischer Daten 
nicht erlauben, dadurch umgangen, dass jede Gruppe, die sich an 
einer ENIGMA-Studie beteiligen möchte, den untersuchten Zusam­
menhang zwischen Gehirndaten und genetischen Faktoren selbst in 
ihrer eigenen Stichprobe analysiert und nur diese Ergebnisse an das 
Konsortium zu einer finalen Gesamtanalyse überführt.

Neben diesen Sammlungen kleinerer Studien entstanden im 
gleichen Zeitraum der letzten 8 bis 10 Jahre größer angelegte Stu­
dien mit hunderten bis hin zu tausenden Proband*innen. Ein sehr 
prominentes Beispiel mit sehr hochqualitativen Datensätzen und 
der derzeit bestmöglich erreichbaren Auflösung in üblichen in-vivo 
Bildgebungsstudien aufgrund spezieller MRT-Geräte, die dort zum 
Einsatz kamen, ist das Human Connectome Project (HCP)35. Der 
HCP-Datensatz beinhaltet multimodale Neurobildgebungsdaten von 
1.200 Proband*innen im Alter von 22 – 35 Jahren, die teilweise 
verwandt sind. Die Daten sind frei verfügbar. Andere Studien in 
einer ähnlichen Größenordnung und mit vergleichbaren Datensätzen 
wählen einen epidemiologischen Ansatz in der Rekrutierung von 
Versuchspersonen, indem sie bevölkerungsbasierte Stichproben zie­
hen. Ein bereits sehr frühes Beispiel für diese Art von Studien ist 
die Rotterdam Scan Study, die sukzessive gewachsen und aus den 
verschiedenen Rekrutierungswellen der bevölkerungsbasierten Rot­
terdam-Studie entstanden ist. Inzwischen sind hier mehrere Messzeit­
punkte von fast 6.000 Personen im mittleren bis höheren Lebensalter 
verfügbar36. Weitere Beispiele hierfür sind die 1000BRAINS-Studie 
des Forschungszentrums Jülich mit über 1.300 Proband*innen mit 
einer Altersspanne von 18–85 Jahren, aber einem deutlichen Schwer­

34 Enhancing NeuroImaging Genetics through MetaAnalysis; siehe: URL: https://e
nigma.ini.usc.edu/ [28.7.2022].
35 Vgl. Glasser et al. 2016; Vgl. Van Essen et al. 2012.
36 Vgl. Ikram et al. 2015.
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punkt auf 55 bis 85 Jahren37, die auf der bevölkerungsbasierten 
Heinz Nixdorf Recall Studie der Universität Duisburg-Essen beruht38, 
sowie die SHIP-Studie der Universität Greifswald mit über 4.000 
Proband*innen in einer Altersspanne von 20–79 Jahren.39 Diese 
bevölkerungsbasierten Ansätze haben ihren aktuellen Höhepunkt 
hinsichtlich der Anzahl von Versuchspersonen mit zwei sehr gro­
ßen Studien genommen: der deutschlandweiten NAKO Nationalen 
Gesundheitsstudie40 mit insgesamt 200.000 Teilnehmenden im Alter 
zwischen 20 und 69 Jahren, von denen 30.000 Personen zusätzlich 
an einer MRT-Untersuchung teilgenommen haben41; und die briti­
sche UK-Biobank-Studie, mit insgesamt 500.000 Teilnehmenden im 
Alter zwischen 45 und 75 Jahren, von denen 100.000 Personen an 
einer MRT-Untersuchung teilnehmen.42

Diese Großstudien haben insbesondere zum Ziel, die normale 
Variabilität der Struktur und der funktionellen Netzwerke des 
Gehirns in der Bevölkerung zu charakterisieren und das Vorkommen 
und Auftreten von neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen 
in Abhängigkeit von umweltbedingten und genetischen Einflussfak­
toren zu untersuchen. Aus diesem Grund sind neben den Neuro- 
und häufig auch weiteren Bildgebungsdaten ergänzende Daten zu den 
Lebensbedingungen, dem Lebensstil, der Umwelt und zu mannigfal­
tigen Laborwerten und genetischen Markern verfügbar.

Inzwischen gibt es auch immer mehr solcher frei verfügbaren 
Datensätze, die nicht nur gesunde Proband*innen, sondern auch Pati­
ent*innen mit neurologischen oder psychiatrischen Erkrankungen 
enthalten, z.B. EMBARC43 oder die BiDirect-Studie der Universität 
Münster44 zu Depression oder die ADNI-Studie (Alzheimer’s Disease 
Neuroimaging Initiative) zur Alzheimer-Demenz und deren Vorstu­
fen. Viele dieser Datensätze sind durch öffentliche Gelder finanziert 
und erfordern immer mehr dann auch die freie Verfügbarkeit die­
ser Daten.

37 Vgl. Caspers et al. 2014.
38 Vgl. Schmermund et al. 2002.
39 Vgl. Volzke et al. 2011.
40 Vgl. German National Cohort 2014.
41 Vgl. Bamberg et al. 2015.
42 Vgl. Miller et al. 2016.
43 Establishing Moderators/Biosignatures of Antidepressant Response – Clini­
cal Care (EMBARC). URL: https://nda.nih.gov/edit_collection.html?id=2
199. [28.7.2022].
44 Vgl. Wersching and Berger 2012.
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Die Verfügbarkeit dieser großen Datenmengen hat auch die Art 
der Fragestellungen, die mit Neurobildgebung beantwortet werden, 
verändert. Neuere Methoden der hochdimensionalen Statistik und 
insbesondere Verfahren der Künstlichen Intelligenz und des maschi­
nellen Lernens haben immer mehr Einzug in die modernen Neuro­
wissenschaften gehalten. Hier stehen Fragen im Vordergrund, ob 
beispielsweise Veränderungen kognitiver Fähigkeiten im Alterungs­
prozess oder das Alter selbst aus Gehirndaten vorhergesagt oder 
Krankheiten des Gehirns frühzeitig erkannt werden können.

Es zeigen sich aber noch weitaus stärker als in früheren kleineren 
Studien die mit solchen Untersuchungen einhergehenden ethischen 
Fragen, beispielsweise zu den sogenannten Zufallsbefunden. Dies 
beinhaltet Auffälligkeiten in der Gehirnstruktur, die den Versuchs­
personen vorher nicht bekannt waren und rein zufällig während der 
MRT-Untersuchung im Rahmen der Studie auffallen. Es war bereits 
länger bekannt, dass mit besseren MRT-Geräten, durch die sich die 
Datenqualität und die Auflösung verbessern, eine höhere Chance 
besteht, solche nicht-bekannten Veränderungen im Gehirn zu sehen, 
sobald Messungen zur Gehirnstruktur vorgenommen werden. Im 
Rahmen der größeren Kohortenstudien ist es nun möglich, das Auf­
treten solcher Zufallsbefunde in der Bevölkerung reliabler zu quan­
tifizieren, wodurch beispielsweise die Häufigkeit für Phänomene wie 
die Läsionen der weißen Substanz des Gehirns besser abgeschätzt 
werden kann. Diese Läsionen nehmen typischerweise mit dem 
Lebensalter zu, hängen wahrscheinlich mit Veränderungen an den 
Blutgefäßen und damit der Blutversorgung des Gehirns zusammen 
und treten relativ häufig auf (Studien berichten ein Auftreten in bis 
zu 40 % der untersuchten Personen), haben aber bis heute keine ein­
deutig geklärte Relevanz für das Wohlbefinden und die kognitive 
Gesundheit. Andere Zufallsbefunde, wie beispielsweise Tumoren, 
sind erheblich seltener (unter 1 %), erfordern aber ein sofortiges 
medizinisches Handeln.45 Aus diesem Grund haben alle größeren 
Studien, die solche Gehirndaten beinhalten und ein Erkennen solcher 
Zufallsbefunde ermöglichen, inzwischen definierte Vorgehenswei­
sen, bei welcher Art von Zufallsbefund welche Schritte in die Wege 
geleitet werden.46 Hierbei sind immer auch weitergehende ethische 
Abwägungen zu treffen, die von der Pflicht der die Studie betreuenden 

45 Vgl. Boutet et al. 2017; Vgl. Gibson et al. 2018; Vgl. Vernooij et al. 2007.
46 Vgl. Langner et al. 2016.
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ärztlichen Fachperson zum Erhalt der Gesundheit sowie zur Abwen­
dung gesundheitlicher Schäden bis hin zur Selbstbestimmtheit und 
dem Recht auf Nichtwissen der Studienteilnehmer*innen reicht.47 

(vgl. auch den Abschnitt 2.3.2 »Nutzen und Schaden der Mitteilung 
von Zufallsbefunden« des ethischen Teils dieses Sachstandsberichts)

Aktuelle ausgewählte Felder 
neurowissenschaftlicher Forschung

Die bildgebenden Neurowissenschaften haben in verschiedenen 
Bereichen die Erforschung des menschlichen Gehirns beeinflusst und 
in den letzten 20–30 Jahren entscheidende neue Erkenntnisse über­
haupt erst ermöglicht. Davon sollen hier beispielhaft vier Themen 
herausgegriffen und näher diskutiert werden.

Gehirnnetzwerke

Die Idee, dass verschiedene Bereiche des Gehirns zusammenarbeiten 
und sogenannte Netzwerke bilden, um eine bestimmte Aufgabe zu 
erfüllen, ist relativ früh in den modernen Neurowissenschaften des 
vergangenen Jahrhunderts verstärkt in den Blick genommen worden. 
Wenn man also über Funktionen wie Sprache, Arbeitsgedächtnis, 
räumliche Aufmerksamkeit oder Handlungsplanung spricht, sind 
daran immer mehrere Teile des Gehirns beteiligt, für jede dieser 
und vieler anderer Funktionen unterschiedliche. Innerhalb der Netz­
werke erfüllt jede Gehirnregion eine bestimmte Teilfunktion der 
Informationsverarbeitung. Am Beispiel der Handlungsplanung, zum 
Beispiel das Greifen eines Gegenstands, lässt sich dies verdeutlichen: 
Nachdem visuelle Informationen über den Gegenstand wie Größe, 
Form und Position im Hinterhauptslappen verarbeitet wurden, wird in 
Regionen des Scheitellappens die Bewegung des Arms und der Hand 
geplant, in hinteren Anteilen des Stirnlappens der zeitliche Ablauf der 
einzelnen Bewegungsabläufe, bis schließlich die gesamte Information 
zur Ausführung an die primäre motorische Hirnrinde im hintersten 
Anteil des Stirnlappens weitergegeben wird, der die notwendigen 
Signale an die Nervenzellen im Rückenmark überträgt. Das Prinzip, 

2.2

2.2.1

47 Vgl. Borra and Sorensen 2011.

I. Bildgebung in den Neurowissenschaften: Medizinische Aspekte

35

https://doi.org/10.5771/9783495997918 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783495997918
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


dass jede Aufgabe durch ein Netzwerk, also das Zusammenspiel ver­
schiedener Gehirnregionen, ermöglicht wird, nennt man Integration. 
Das Konzept, dass diese Netzwerke mehr oder weniger unabhängig 
voneinander agieren können und die Teilfunktionen, die jede Gehirn­
region ausübt, nennt man Segregation.48 Die dynamische Anpassung 
an die äußeren Erfordernisse einer Aufgabe macht das Gehirn in 
der ausgewogenen Nutzung der Segregation und Integration sehr effi­
zient, um unsere kognitiven Leistungen zu ermöglichen.49 Entschei­
dend für diese Funktionsweise in Netzwerken ist die Kommunikation 
der beteiligten Gehirnregionen untereinander, die sogenannte Kon­
nektivität. Diese beschreibt in Form der strukturellen Konnektivität 
die physischen Verbindungen der Gehirnregionen über Bündel von 
Nervenfasern miteinander sowie in Form der funktionellen Konnek­
tivität die zeitlich koordinierte Aktivierung von nicht zusammenlie­
genden Gehirnregionen. Die Untersuchung der Konnektivität hat 
insbesondere in den letzten zwei Jahrzehnten aufgrund der neuen 
technischen Möglichkeiten deutlich an Bedeutung gewonnen, weil 
hierin die Basis der kognitiven Leistungen gesehen wird. Obwohl 
schon lange vermutet und immer wieder beschrieben50, hat hier 
insbesondere die moderne Neurobildgebung die Theorien zu deren 
Störungen im Sinne einer Dyskonnektivität als relevantes Korrelat 
für verschiedene neurodegenerative oder psychiatrische Erkrankun­
gen untermauert, wie z. B. Demenz, Morbus Parkinson, Depression 
oder Schizophrenie.51

Von den Methoden, die wesentlich zum Verständnis der Kon­
nektivität von Gehirnnetzwerken und damit zu einem besseren 
Verständnis der Organisationsprinzipien des Gehirns beigetragen 
haben, sind Methoden der MRT-Bildgebung sowie die MEG und 
EEG Techniken zu nennen. Insbesondere die Kombination dieser 
in ihrer räumlichen und zeitlichen Auflösung komplementären Tech­
niken wird inzwischen immer stärker verfolgt, um eine möglichst 
ganzheitliche Sichtweise auf die Konnektivität der Gehirnnetzwerke 
zu bekommen.52 Speziell die Untersuchung der Netzwerkaktivität 
in Ruhe (»Resting-State«) hat die Untersuchung der funktionellen 

48 Vgl. Sporns 2013.
49 Vgl. Cohen and D'Esposito 2016.
50 Vgl. Catani and ffytche 2005; Vgl. Mesulam 2015.
51 Vgl. Cronin-Golomb 2010; Vgl. Thiebaut de Schotten et al. 2015.
52 Vgl. Garces et al. 2016.
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Konnektivität sehr stark beeinflusst. Da hierbei die Messung im nor­
malen entspannten Ruhezustand erfolgt, ohne dass das Gehirn eine 
spezifische Aufgabe erfüllt, ist die Datenerhebung relativ leicht, auch 
in häufig etwas schwieriger zu untersuchenden Gruppen von Perso­
nen wie Kindern oder Patient*innen mit schwereren Erkrankungen. 
Die Untersuchungszeiten sind deutlich kürzer. Die Ruhenetzwerke 
gleichen zudem den aufgabenbasierten Netzwerken sehr stark.53 

Man kann sich dies vorstellen, als würde sich das Gehirn bereits im 
Ruhezustand auf die Erfüllung verschiedenster Aufgaben vorbereiten. 
Wenn dies von einem ähnlichen Grundaktivitätsniveau ausgehend 
passiert, ist ein Umstellen von Ruhe auf spezifische Aktivität deutlich 
schneller möglich. Ähnlich wie ein Fußballtorwart, der in Erwartung 
des Elfmeterschusses hin und her hüpft und dadurch die Muskeln 
bereits aktiviert hat, um dann schnellstmöglich dorthin zu springen, 
wo der Ball hinfliegt. Ein besonderes Netzwerk, das im Prinzip erst 
durch diese neue Art der funktionellen Ruheuntersuchung als solches 
entdeckt wurde, ist das sogenannte Default Mode Netzwerk. Dieses 
Netzwerk ist deswegen besonders, weil es aktiv ist, wenn alle anderen 
vorher beschriebenen aufgabenbasierten Netzwerke nicht aktiv sind 
und umgekehrt. Es umfasst insbesondere in der Mittellinie liegende 
Gehirnregionen des Stirn- und Scheitellappens und ist an selbstrefle­
xiven Gedanken und Erlebnisverarbeitung beteiligt.54 Die reduzierte 
Aktivität des Default Mode Netzwerks ist zwingende Voraussetzung 
für eine erfolgreiche kognitive Leistung während einer bestimmten 
Aufgabe. Kann das Default Mode Netzwerk nicht adäquat herunterre­
guliert werden, kommt es zu Einbußen in der Leistungsfähigkeit, ein 
Phänomen, das auch im normalen Alterungsprozess und im Rahmen 
neurodegenerativer Erkrankungen beobachtet wurde.55

Auch die physischen Verbindungen der Netzwerkregionen 
untereinander kamen in den letzten zwei Jahrzehnten dank der 
Neurobildgebung verstärkt in den Fokus der Forschung. Mittels des 
Diffusions-MRT konnten die großen Faserbündel von Projektions-, 
Assoziations- und Kommissurenbahnen (also Bahnen, die das Gehirn 
mit dem Hirnstamm und Rückenmark, innerhalb einer Gehirnhälfte 
die Gehirnregionen untereinander oder Gehirnregionen der beiden 
Gehirnhälften miteinander verbinden) systematisch untersucht wer­

53 Ibid.; Vgl. Laird et al. 2013.
54 Vgl. Raichle 2015; Vgl. Raichle et al. 2001.
55 Vgl. Greicius et al. 2004; Vgl. Ouchi and Kikuchi 2012; Vgl. Persson et al. 2014.
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den. Hierbei wurden insbesondere durch Vergleiche mit klassischen 
anatomischen Studien an präparierten Gehirnen bekannte Faserbah­
nen reproduziert und teilweise in Vergessenheit geratene wiederent­
deckt, z. B. der Fasciculus occipitalis verticalis, der im Hinterhauptslap­
pen Teile der oberen und unteren visuellen Gehirnareale und damit 
verschiedener Funktionalitäten des Erkennens von Objekteigenschaf­
ten wie Farbe und Formen sowie Orientierung und Lage im Raum ver­
bindet.56 Und auch wenn man gerade im Bereich der anatomisch-ori­
entierten Neurowissenschaften häufig der Annahme ist, dass größere 
Strukturen alle bereits vor langer Zeit entdeckt wurden, konnten sogar 
mit Hilfe der modernen Neurobildgebung trotz ihrer eingeschränkten 
räumlichen Auflösung neue Faserbahnen beschrieben werden, die 
bisher so nicht bekannt waren und erst durch diese Entdeckung auch 
in Gehirnpräparaten nachvollzogen werden konnten. Dazu gehört 
zum einen der ›frontal aslant tract‹, der im Stirnlappen Teile der 
motorischen Sprachregion (Broca-Sprachzentrum) im hinteren unte­
ren Anteil des Stirnlappens mit Teilen der motorischen Gehirnrinde 
darüber verbindet57 und in Bewegungs- und Handlungsplanung 
sowie Sprachfunktionen involviert ist58. Zum anderen ist hier der 
»Sledge runner fasciculus« (»Schlittenkufen-Faserbahn«) zu nennen, 
der ähnlich wie der zuvor wiederentdeckte Fasciculus occipitalis verti­
calis (s.o.) in oberen und unteren Anteilen des Hinterhauptslappen 
gelegene höhere visuelle Gehirnregionen verknüpft, dabei allerdings 
deutlich weiter in Richtung der Gehirnmittellinie liegt und in räumli­
che Orientierung eingebunden ist.59

Neuere Ansätze versuchen verstärkt, die Informationen der 
strukturellen und funktionellen Konnektivität als Beschreibungen 
der Zusammenarbeit der an einem Netzwerk beteiligten Gehirnregio­
nen zusammenzuführen und zu verstehen, ob diese Beschreibungs­
ebenen die gleichen oder unterschiedliche Erkenntnisse über die 
Netzwerkorganisation erbringen. Hierbei wird eine Herausforderung 
sehr deutlich, die sich häufig bei der Verknüpfung unterschiedlicher 
Datentypen zur Untersuchung des Gehirns ergibt, sei es bei der 
gemeinsamen Auswertung von EEG/MEG und MRT-Daten oder bei 
verschiedenen Modalitäten zur Untersuchung der Struktur, Funktion 

56 Vgl. Weiner et al. 2017; Vgl. Yeatman et al. 2014.
57 Vgl. Catani et al. 2012.
58 Vgl. Dick et al. 2019.
59 Vgl. Koutsarnakis et al. 2019; Vgl. Vergani et al. 2014.
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oder Konnektivität des Gehirns: Es muss eine Form der Parametri­
sierung der Daten gefunden werden, die für alle Datenquellen gleich 
ist. Hier hat sich für die Netzwerkanalyse in den letzten Jahren die 
Methode der Graphentheorie aus der Mathematik bzw. Ökonomie 
etabliert, die Netzwerke als mathematische Graphen beschreibt. Im 
Gehirn werden dadurch die Verbindungen, d. h. die Konnektivität 
zwischen zwei Gehirnregionen zu den Kanten der Graphen, während 
die Gehirnregionen die Knotenpunkte darstellen. Welche Konnekti­
vität (strukturell oder funktionell) hier zugrunde gelegt wird, ist für 
diese abstrakte Darstellung unerheblich. Es lassen sich dadurch aber 
zusätzlich neue Erkenntnisse über die Gehirnorganisation gewinnen, 
wie z. B. ob bestimmte Gehirnregionen zentrale Knotenpunkte der 
Datenverarbeitung sind und ob es einzelne kleine Sub-Netzwerke 
gibt, die zunächst lokal arbeiten und sich dann erst wieder an die gro­
ßen Datenverarbeitungsrouten anbinden.60 Man kann sich dies wie 
eine Routenplanung auf einer Landkarte vorstellen: Es gibt die großen 
Autobahnen als Hauptverkehrsstrecken zwischen verschiedenen 
Städten, in jeder Stadt gibt es dann ein weit verzweigtes Netz aus 
kleineren Straßen, um Stadtteile oder Häuserblocks miteinander zu 
verbinden. Hinsichtlich der Dyskonnektivität als Grundlage für neu­
rologische oder psychiatrische Erkrankungen bieten diese Ansätze 
zudem neue Erkenntnisse mit Blick auf die sogenannte Netzwerkto­
pographie und damit das Zusammenspiel verschiedener funktioneller 
Netzwerke als Basis für Krankheitsverläufe wie z.B. Schizophrenie 
oder Depression.61

Gehirnalterung

Aufgrund der immer älteren Bevölkerung und des demographischen 
Wandels sowie dem Wunsch, möglichst gesund und fit alt zu werden, 
rückt auch die Veränderung des Gehirns im Alterungsprozess immer 
mehr in den Blick der neurowissenschaftlichen Forschung. Gerade die 
größeren Kohorten, auch mit Schwerpunkt auf ältere Versuchsperso­
nen, haben hier neue Möglichkeiten geschaffen.

Basierend auf Neurobildgebungsbefunden zu funktionellen und 
strukturellen Veränderungen im Alterungsprozess konnte zunächst 

2.2.2

60 Vgl. Bassett and Bullmore 2017; Vgl. Sporns and Betzel 2016.
61 Vgl. Gong and He 2015; Vgl. van den Heuvel and Fornito 2014.
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festgestellt werden, dass sich die Variabilität dieser Gehirnmaße im 
höheren Lebensalter deutlich erhöht. Während also bei jüngeren 
bis mittelalten Personen beispielsweise ein geringer, aber relativ 
konstanter Grad des Abbaus der grauen Substanz, in der die Nerven­
zellen sitzen, pro Jahr passiert, ist dies bei älteren Personen sehr 
viel variabler: Es gibt Personen, die sehr hohe Abbauraten haben, 
während sich bei anderen Personen im gleichen Zeitraum nur sehr 
wenig verändert. Gleiches gilt für die funktionellen Gehirnnetzwerke, 
die Konnektivitäten innerhalb und zwischen den Netzwerken wer­
den deutlich variabler.62 Somit scheinen insbesondere im höheren 
Lebensalter andere Faktoren außer ›Alter‹ selbst eine relevante Rolle 
zu spielen, die erklären könnten, warum einige sehr alte Personen 
geistig noch sehr fit sind, während andere, noch nicht so alte Personen, 
bereits sehr viel mehr Einschränkungen haben. Dazu gehören neben 
genetischen Faktoren verschiedene Einflüsse aus der Umwelt und der 
eigene Lebensstil (s. nächsten Abschnitt 2.2.3).

Allerdings können trotz der erhöhten Variabilität grundsätzli­
che systematische altersbedingte Veränderungen beobachtet werden. 
Dies erscheint im Hinblick auf einen generellen Abbau der Gehirn­
substanz relativ klar und ist seit Längerem bekannt. Aber auch hier 
gibt es Regionen, die typischerweise stärker von Abbau betroffen 
sind als andere. Insbesondere die höheren kognitiven Assoziations­
regionen im Scheitel-, Stirn- und Schläfenlappen bauen relativ früh 
und stärker ab. Dies sind auch die Hirnregionen, die sich evolutionär 
am stärksten weiterentwickelt haben und somit als letzte in der 
Ausprägung im menschlichen Gehirn dazugekommen sind und die als 
erste altersbedingte Veränderungen zeigen, die wiederum auch stär­
ker voranschreiten (nach dem Prinzip: »last in, first out«).84 Primäre 
Gehirnregionen zeigen eher später im Alterungsprozess Veränderun­
gen.

Neuer sind die Erkenntnisse zur funktionellen Reorganisation 
der Gehirnnetzwerke im Alter. Hier ist besonders die Veränderung 
bereits im Ruhezustand (Resting-State) von Bedeutung. Über die 
gesamte erwachsene Altersspanne hinweg zeigen sich typischerweise 
Zunahmen der funktionellen Interaktion in Ruhe der aufgaben-
basierten Netzwerke, während das prototypische Ruhenetzwerk, das 
Default-Mode-Netzwerk, gegenläufig eine Abnahme der Ruhekon­

62 Vgl. Mowinckel et al. 2012; Vgl. Scahill et al. 2003.
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nektivität aufweist.63 Somit haben die aufgabenbasierten Netzwerke 
mit höherem Alter bereits in Ruhe eine höhere Grundkommunika­
tion, was eigentlich nicht erforderlich sein sollte, da in Ruhe keine 
spezifische Aufgabe gelöst wird. Dies könnte dazu führen, dass sie 
nicht mehr ausreichend flexibel reagieren können, wenn dann eine 
Aufgabe gelöst werden muss und somit die entsprechende kognitive 
Leistung im höheren Alter schlechter wird. Hierbei wird davon aus­
gegangen, dass dies durch eine nicht mehr ausreichende kognitive 
bzw. Gehirn-Reserve bedingt ist, d. h. die Kapazität des Gehirns, noch 
zusätzliche Ressourcen abzurufen, um die kognitive Leistungsfähig­
keit aufrecht zu erhalten, verringert ist.64

In welcher Form zusätzliche Ressourcen für eine adäquate 
kognitive Leistung abgerufen werden können, konnte mit Hilfe der 
Neurobildgebung gezeigt werden. Eine wegweisende Studie hierzu 
konnte beispielsweise zeigen, dass ältere Personen bei einer Arbeits­
gedächtnisaufgabe vermehrt symmetrische Gehirnregionen in beiden 
Gehirnhälften aktivieren, während eine solche Aufgabe bei jüngeren 
Menschen typischerweise stärker Regionen in der linken Gehirnhälfte 
nutzt. Zusätzlich konnte diese Studie zeigen, dass insbesondere 
vordere Gehirnregionen, also Regionen im Stirnlappen, zusätzliche 
rekrutiert werden.65 Diese Zusatzrekrutierung tritt besonders bei 
älteren Personen auf, die eine sehr gute kognitive Leistungsfähig­
keit abrufen können, und wird somit als erfolgreiche Kompensation 
des Gehirns von anderweitig nicht ausreichender Aktivität zur Auf­
rechterhaltung der Funktionalität bis ins hohe Alter interpretiert.66 

Aus diesen und anderen Studien haben sich prominente Theorien 
zur Reorganisation der Gehirnnetzwerke im Alter entwickelt. Die 
zusätzliche Rekrutierung von Regionen insbesondere im Stirnlappen 
wurde als Reaktion auf Aktivitätsverluste in hinteren Regionen des 
Gehirns, also des Hinterhaupts- und Scheitellappens, und damit kom­
pensatorische Verschiebung von Aktivität in vordere Gehirnregionen 
interpretiert und ist jetzt als »Posterior-to-anterior Shift in Aging« 
(PASA)-Theorie bekannt.67 Die verstärkte beidseitige Rekrutierung 
von Gehirnregionen für kognitive Leistungen, die bei jüngeren Per­

63 Vgl. Hill et al. 2010.
64 Vgl. Stern 2012; Vgl. Stern et al. 2020.
65 Vgl. Reuter-Lorenz et al. 2000.
66 Vgl. Cabeza et al. 2002.
67 Vgl. Davis et al. 2008.
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sonen typischerweise lateralisiert Regionen in einer Gehirnhälfte 
betrifft, wurde als »hemispheric asymmetry reduction in older adults« 
(HAROLD)-Theorie zusammengefasst.68 Insgesamt sind diese und 
andere Mechanismen als Möglichkeit des Gehirns zu sehen, basierend 
auf den genetischen Voraussetzungen auf die verschiedensten Ein­
flüsse auf den Alterungsprozess wie beispielsweise Einflüsse der 
Umwelt oder des Lebensstils zu reagieren, und sich gegen solche zu 
schützen. Diese »Scaffolding Theory of Aging and Cognition« (STAC) 
beschreibt dieses komplexe Zusammenspiel der verschiedenen rele­
vanten Faktoren der Alterung des Gehirns und der kognitiven Leis­
tungen.69

Gehirn, Genetik und Umwelt

Insbesondere in den letzten fünf bis 10 Jahren sind die äußeren 
Einflüsse auf das Gehirn verstärkt in den Fokus des Forschungsinter­
esses gerückt. Da jeder einzelne dieser Einflüsse häufig sehr klein ist 
und zur Detektion solch kleiner Effekte große Fallzahlen notwendig 
sind, wurde dies durch die Verfügbarkeit großer populationsbasier­
ter Kohortenstudien mit tausenden von Versuchspersonen möglich. 
Insgesamt erklären diese Faktoren aus Genetik und Umwelt Teile 
der normalen Variabilität zwischen Menschen in der allgemeinen 
Bevölkerung. Der Anteil verschiedener Einflussfaktoren wiederum 
kann sehr unterschiedlich sein, bei den meisten sind es wenige 
einstellige Prozent der Varianz, die aufgeklärt werden. In einer breit 
angelegten Analyse des Zusammenhangs zwischen verschiedensten 
Einflussfaktoren der Umwelt und des Lebensstils mit Gehirnphäno­
typen konnte in der populationsbasierten UK-Biobank-Kohorte an 
5.000 Proband*innen gezeigt werden, dass die Variabilität in der 
Konnektivität der Gehirnnetzwerke besonders stark durch die allge­
meine körperliche Physis sowie den Lebensstil beeinflusst wird.70 In 
einer Analyse der Proband*innen der 1000BRAINS-Studie konnte zu 
der durch Lebensstil erklärten Varianz der Gehirnphänotypen gezeigt 
werden, dass verschiedene protektive und negative Lebensstil-Fakto­
ren wie Rauchen, Alkoholkonsum, sportliche Aktivität und soziale 

2.2.3

68 Vgl. Cabeza 2002.
69 Vgl. Park and Reuter-Lorenz 2009; Vgl. Reuter-Lorenz and Park 2014.
70 Vgl. Miller et al. 2016.
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Integration als gesamtes Lebensstilrisiko die Gehirnstruktur und 
funktionelle Konnektivität beeinflussen. Neben dem Gesamtrisiko 
trugen insbesondere soziale Integration zu einem Erhalt und körper­
liche Aktivität und Alkoholkonsum zu einem regionalen Verlust an 
Gehirnsubstanz bei, während der Faktor Rauchen sich besonders 
deutlich auf die funktionelle Konnektivität auswirkte.71 Auch die 
Auswirkungen von Übergewicht und übermäßigem Körperfettgehalt 
ist bereits länger eine relevante Frage, bei der sich beispielhaft die 
Bedeutung von ausreichend großen Stichproben der großen Kohorten 
zeigt. Während frühere Studien teilweise klare negative Zusammen­
hänge und teilweise keine Effekte zeigten, konnten in einer kürzlich 
veröffentlichten Studie auf Basis der UK-Biobank-Kohorte sowohl 
positive als auch negative Assoziationen des Körpergewichts und 
-fettgehalts mit der Feinstruktur der weißen Substanz des Gehirns, 
in der Nervenfasern verlaufen, gezeigt werden.72 Die große Anzahl 
von über 12.000 Versuchspersonen lässt eine solche Studie als 
ausreichend groß erscheinen, um derartige Effekte zu finden und 
zeigt beispielhaft, dass die Zusammenhänge zwischen Lebensstil und 
Gehirnphänotypen komplex und noch unzureichend verstanden sind 
und weitergehende Analysen in diesem noch eher jüngeren Feld 
epidemiologisch motivierter Neurowissenschaften notwendig sind. 
Ähnlich oder wohl noch komplexer verhält es sich mit dem Zusam­
menhang zur Umwelt, z. B. zu Feinstaubbelastung, Lärm oder urbane 
Umgebungsstruktur. Hier sind die verfügbaren Studien spärlicher, 
selbst bei den großen Kohorten, da die Erhebung solcher Daten sehr 
aufwendig ist. Bisherige Erkenntnisse beziehen sich hauptsächlich 
auf globale Veränderungen des Gesamthirnvolumens und generel­
ler Kognition bzw. die mögliche Auswirkung auf die Entstehung 
neurodegenerativer Erkrankungen wie Demenz.73 Neuere Arbeiten 
versuchen, dies auf regionale Veränderungen der Gehirnstruktur 
und spezifische kognitive Leistungen zu beziehen und geben Hin­
weise darauf, dass die regionalen Veränderungen durch Feinstaub die 
Effekte der normalen Alterung, wie den PASA-Effekt (s. o.), im Sinne 
einer beschleunigten Alterung verstärken.74 Weitere Analysen sind 
auch hier erforderlich, um in sehr großen Kohorten wie der NAKO 

71 Vgl. Bittner et al. 2019.
72 Vgl. Dekkers et al. 2019.
73 Vgl. Power 2020; Vgl. Power et al. 2018.
74 Vgl. Nussbaum et al. 2020.
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Gesundheitsstudie Auswirkungen solcher Umwelteffekte wie die von 
Feinstaub zu verbessern.

Auch die Erforschung der genetischen Faktoren, die zum einen 
mit neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen, aber auch 
mit der normalen Variabilität von Gehirnstruktur und Konnektivität 
assoziiert sind, hat in den letzten Jahren durch die großen Kohorten 
deutliche Fortschritte erzielen können und ein neues Feld, nament­
lich die bildgebende Genetik (»Imaging Genetics«) hervorgebracht. 
Insbesondere das ENIGMA-Konsortium und dessen Arbeitsgruppen 
mit verschiedenen Schwerpunkten haben hier durch die gemeinsame 
Analyse vieler verschiedener Großkohorten Analysen in Zehntausen­
den von Versuchspersonen ermöglicht. Dadurch konnten beispiels­
weise sehr seltene genetische Varianten, wie z. B. Variationen in der 
Kopienanzahl einer genetischen Sequenz in einer Gesamtgruppe von 
über 45.000 Personen in Zusammenhang mit Gehirnstruktur und 
Kognition gebracht werden.75 Eine andere Studie an über 50.000 
Personen konnte die genetischen Faktoren, die in Zusammenhang mit 
der Varianz der Dicke der grauen Substanz des Gehirns sowie der 
Oberflächengröße des Gehirns, identifizieren.76

Prädiktion aus Neurobildgebungsdaten

Ein relativ neues Einsatzgebiet in der Neurobildgebung, das insbeson­
dere durch die freie Verfügbarkeit größerer Datensätze mit hunderten 
bis tausenden von Proband*innen ermöglicht wurde, ist, aus Mustern 
von strukturellen oder funktionellen Charakteristika des Gehirns 
Vorhersagen über kognitive Leistungen, Krankheiten oder sogar das 
Alter zu treffen.

Eine bereits sehr weit fortgeschrittene Technik betrifft hierbei 
die Vorhersage des so genannten chronologischen Alters (also des 
Lebensalters gemäß Geburtsdatum) anhand des Gehirnalters, also 
der für dieses Alter typischen Form und Größe des Gehirns bzw. von 
Bereichen des Gehirns. Diese Altersschätzung beruht insbesondere 
auf strukturellen Neurobildgebungsdaten. Anhand großer Kohorten 
wird ein maschineller Lernalgorithmus trainiert, der die typischen 
Strukturen des Gehirns für verschiedene Altersstufen lernt und dann 

2.2.4

75 Vgl. van der Meer et al. 2019.
76 Vgl. Grasby et al. 2020.

Svenja Caspers, Alfons Schnitzler

44

https://doi.org/10.5771/9783495997918 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783495997918
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


auf bis dahin nicht-gesehene Gehirne anwendet, um für dieses neue 
Gehirn anhand der erlernten Muster das Alter vorherzusagen. Dies 
alleine könnte für Altersbestimmungen bei Personen, bei denen das 
Alter nicht bekannt ist, theoretisch genutzt werden. Da allerdings 
Altersbestimmungen aus Röntgenaufnahmen von Knochen relativ 
genau sind, ist diese Option nicht von primärem Interesse. Neu­
rowissenschaftlich spannend ist aber die Möglichkeit, anhand der 
Abweichung des geschätzten vom echten Alter zu untersuchen (d. h. 
wenn die Person jünger oder älter geschätzt wird, als sie wirklich 
ist), was diese Differenz ausmacht.77 Dafür kommen beispielsweise 
genetische oder Umweltfaktoren, aber auch der Lebensstil in Frage (s. 
Kapitel 2.2.3). Beispielsweise konnte ein Zusammenhang mit dieser 
Abweichung vom vorhergesagten Alter mit einem der genetischen 
Hauptfaktoren für die Alzheimer-Demenz (APOE e4) nachgewiesen 
werden78. Musikalität79, Meditation80 oder gesunde Ernährung und 
gut erhaltene Organfunktionen81 scheinen zu einer jüngeren Schät­
zung der Versuchspersonen zu führen, das Gehirn wird also anschei­
nend vor dem normalen Alterungsprozess geschützt. Krankheiten 
wie Typ II Diabetes oder Schizophrenie wiederum führen eher zu 
einer vorgealterten Gehirnschätzung,82 während für Personen mit 
Depression keine solche Veränderung gefunden werden konnten.83 

Während diese Arbeiten alle auf der Vorhersagbarkeit basierend auf 
MRT-Daten beruhen, nutzen neuere Ansätze auch andere Quellen, 
wie beispielsweise EEG84 oder auch eine Kombination aus strukturel­
len und funktionellen Gehirndaten.85

Diese Technik der Vorhersagbarkeit aus Gehirndaten wurde auch 
für Fragestellungen psychosozialer Störungen, wie beispielsweise der 
Frage, ob Gewalttäter rückfällig werden können, eingesetzt. Eine 
Arbeit konnte zeigen, dass die Vorhersagbarkeit des Rückfalls mit 
Hilfe eines zuvor anhand von inhaftierten Straftätern trainierten 
Algorithmus zur Vorhersagbarkeit des Gehirnalters in einer neuen 

77 Vgl. Franke and Gaser 2019.
78 Vgl. Lowe et al. 2016; Vgl. Scheller et al. 2018.
79 Vgl. Rogenmoser et al. 2018.
80 Vgl. Luders et al. 2016.
81 Vgl. Franke et al. 2014.
82 Vgl. Koutsouleris et al. 2014.
83 Vgl. Besteher et al. 2019; Vgl. Nenadic et al. 2017.
84 Vgl. Al Zoubi et al. 2018.
85 Vgl. Liem et al. 2017.
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Gruppe von Straftätern möglich war.86 Eine andere Arbeit kombi­
nierte klassische Faktoren zur Vorhersagbarkeit des Rückfallrisikos 
mit Gehirnbilddaten zum regionalen Blutfluss und konnte dadurch 
die Genauigkeit der Vorhersage deutlich erhöhen.87 In einer weiteren 
Studie konnten jugendliche Straftäter mit unterschiedlichen psycho­
pathischen Eigenschaften anhand der Unterschiede in bestimmten 
Gehirnregionen mit einer recht hohen Genauigkeit von nicht-auffäl­
ligen Jugendlichen sowie untereinander unterschieden werden.88 

Diese und andere Beispiele zeigen, dass hier ein relativ junges Feld 
entstanden ist, das Aufmerksamkeit in der praktischen juristischen 
Anwendbarkeit erhalten hat. Fragen, ob solche Art Vorhersagbarkeit 
in entsprechenden Gerichtsverfahren nutzbar sein könnte und sollte, 
werden in einem ebenfalls recht neuen Feld, dem NeuroLaw, aus 
rechtlicher und ethisch-moralischer Perspektive beleuchtet.89

Diese Beispiele sollen hier aufzeigen, dass die Prädiktion von 
Verhalten oder anderen Merkmalen aus Gehirndaten sicherlich erst 
am Beginn steht. Die modernen Methoden des maschinellen und tie­
fen Lernens werden hier in den nächsten Jahren weitere Anwendungs- 
und Forschungsfelder eröffnen.

Neurobildgebung in der exemplarischen 
klinischen Anwendung

Aus den vielfältigen klinischen Anwendungen sollen im Folgenden 
exemplarisch die Bedeutung der Neurobildgebung für die Diagnos­
tik, Therapie und Rehabilitation des Schlaganfalles sowie neurodege­
nerativer Erkrankungen am Beispiel der Parkinsonsyndrome darge­
stellt werden.

3.

86 Vgl. Kiehl et al. 2018.
87 Vgl. Delfin et al. 2019.
88 Vgl. Steele et al. 2017.
89 Für eine Übersicht vgl. Tortora et al. 2020; ibid.; Vgl. zweiter Teil (Rechtliche 
Aspekte) des vorliegenden Sachstandsberichts.
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Schlaganfall

Die moderne Neurobildgebung ist in der Diagnostik des akuten 
Schlaganfalls unentbehrlich geworden. Sie liefert Informationen über 
die pathophysiologische Grundlage des neurologischen Defizits ein­
schließlich des Ausschlusses oder Vorhandensein einer Blutung, des 
Ortes eines Gefäßverschlusses, der Größe des Infarktkerns und des 
minderperfundierten, potenziell bedrohten Hirngewebes, der soge­
nannten Penumbra. CT und MRT haben komplementäre Stärken bei 
der Aufdeckung der Schlaganfallphysiologie. Mit dem Nicht-Kon­
trast-CT kann eine parenchymale Blutung definitiv identifiziert wer­
den.90 Auch die MRT kann mit hoher Zuverlässigkeit parenchymale 
Blutungen erkennen, insbesondere wenn suszeptibilitätsgewichtete 
Bildgebungssequenzen verwendet werden. Nach der klinischen Fest­
stellung des neurologischen Defizits ist die Identifizierung des für den 
Schlaganfall verantwortlichen Gefäßverschlusses für das weitere Vor­
gehen essenziell. Dies kann mit einer CT- oder MR-Angiographie 
(CTA/MRA) erfolgen. Mit moderner Multidetektor-CT-Technologie 
kann das arterielle System vom Aortenbogen bis zum Scheitelpunkt 
in weniger als einer Minute dargestellt werden. Die Zuverlässigkeit 
der CTA ist mit einer Sensitivität und Spezifität von >95 % im Ver­
gleich zur digitalen Subtraktionsangiographie sehr hoch.91 Moderne 
CT-Scanner ermöglichen eine schnelle Rekonstruktion und Präsen­
tation der Bilder sowie die direkte Visualisierung des Embolus als 
Ursache für einen Hirnarterienverschluss. Die Länge des Embolus 
kann dabei prognostische Informationen über die Wirksamkeit der 
Thrombolysetherapie liefern.92 Die vaskuläre Bildgebung mittels 
MRT ist ebenfalls hilfreich, wenn auch weniger zuverlässig als die 
CTA. Mit der dreidimensionalen Time-of-Flight MRA des intrakra­
niellen Blutkreislaufes können proximale Verschlüsse der Hauptar­
terien mit einer Sensitivität von ca. 85 % und einer Spezifität von über 
90 % identifiziert werden.93

3.1

90 Vgl. Warner et al. 2019.
91 Vgl. Bash et al. 2005; Vgl. Deipolyi et al. 2012.
92 Vgl. Kamalian et al. 2013; Vgl. Yoo et al. 2013.
93 Vgl. Bash et al. 2005.
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Bildgebung des Infarktkerns und der Penumbra

Die Bildgebung des frühen Infarktkerns gehört zu den wichtigsten 
Faktoren zur Beurteilung der Prognose und zur Steuerung der 
Behandlung. Bei einem akuten Hirninfarkt durch Verschluss einer 
Hirnarterie, z. B. der Arteria cerebri media, sind der Infarktkern und 
die Penumbra keine unabhängigen Parameter, sondern durch den 
Kollateralkreislauf miteinander verbunden. Wenn der Infarktkern 
klein ist, ist die Penumbra groß und umgekehrt. Daher kann aus der 
Darstellung des Kerns auf die Größe der Penumbra geschlossen wer­
den. Die Kerngröße gibt dabei nicht nur Aufschluss über die wahr­
scheinliche minimale Endgröße des Infarktes, sondern ist auch ein 
indirektes Maß für den Kollateralkreislauf. Ein kleiner Kern ist ein 
zuverlässiger Marker für einen guten Kollateralkreislauf. Wegen der 
kritischen Natur dieser Information ist es wichtig, dass die Messung 
des Infarktkerns möglichst früh und genau ist. Die Diffusions-MRT 
(DWI) ist sehr zuverlässig und die beste verfügbare Methode für die 
Früherkennung und Darstellung des Infarktkerns. Sie ist fast 100 % 
sensitiv und spezifisch in der Diagnose des akuten Schlaganfalls und 
ist der CT deutlich überlegen.94 Ein akuter Infarkt erzeugt eine kon­
trastreiche DWI Signaländerung, deren Volumen relativ einfach zu 
quantifizieren ist. Das CT ist zwar auch relativ spezifisch für einen 
Infarkt, wenn eine Hypodensität deutlich sichtbar ist, aber solche 
Veränderungen treten erst später im Verlauf auf. Mit der CT-Perfusion 
ist eine reliable Abbildung des frühen Infarktkerns nur dann möglich, 
wenn es keinen oder nur einen geringen Kollateralkreislauf gibt.

Studien mittels Diffusions- und Perfusions-MRT haben ergeben, 
dass ein erheblicher Anteil der Patient*innen viele Stunden nach dem 
Auftreten von Schlaganfallsymptomen einen kleinen Infarktkern und 
eine große Penumbra, ein sogenanntes Diffusions-/Perfusions-Mis­
match (DWI/PWI-Mismatch), aufweist. In einer Studie an 56 Schlag­
anfallpatient*innen, die sich 3–6 Stunden nach Schlaganfallbeginn 
vorstellten, wiesen 77 % der Patient*innen ein großes DWI/PWI-
Mismatch von 50 % des DWI-Läsionsvolumens auf.95 Eine weitere 
Studie an 109 Patient*innen mit Schlaganfällen fand, dass über die 
Hälfte von ihnen nach 9 Stunden noch ein DWI/PWI-Mismatch 

3.1.1

94 Vgl. Schellinger et al. 2010.
95 Vgl. Ribo et al. 2005.
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Volumen von 160 % oder mehr aufwiesen.96 Die Feststellung, dass 
ein großer Teil der Patient*innen viele Stunden nach dem Auftreten 
der Schlaganfallsymptome ein großes Diffusions-/Perfusions-Mis­
match aufweist, zeigt, dass es erhebliche Unterschiede in den Infarkt­
wachstumsraten gibt und die Bildgebung daher essenzielle Informa­
tionen für Therapie und Prognose liefert.

Bildgebung und Zeitpunkt des Schlaganfallbeginns

Eine weitere wichtige Anwendung der Bildgebung ist die Verwendung 
der MRT zur Abschätzung des Zeitpunkts des Schlaganfallbeginns bei 
Patient*innen mit unbekanntem Beginn der klinischen Symptomatik, 
z. B. bei Auftreten während des Schlafes. Dieser Ansatz macht sich 
die Beobachtung zunutze, dass FLAIR (fluid-attenuated inversion 
recovery) Signalveränderungen mehrere Stunden nach der Änderung 
des Diffusionssignals sichtbar werden. Das Vorhandensein dieses 
sog. DWI-FLAIR-Mismatch wurde zunächst in einer retrospektiven 
Studie bei Patient*innen mit einem Symptombeginn innerhalb von 
4,5 Stunden identifiziert.97 Daraufhin konnte in einer prospektiven 
klinischen Studie gezeigt werden, dass Patient*innen mit akutem 
Schlaganfall und unbekanntem Zeitpunkt des Symptombeginns bei 
entsprechendem DWI-FLAIR-Mismatch therapeutisch signifikant 
von einer intravenösen Thrombolyse mit Alteplase profitieren.98 Die 
Bildgebung bestimmt damit das therapeutische Vorgehen bei Schlag­
anfällen, mit denen die zu behandelnde Person aufwacht und der 
Zeitpunkt des Symptombeginns unklar ist. Die Bildgebung des akuten 
ischämischen Schlaganfalls mit CT und MRT liefert in der Klinik wich­
tige diagnostische und prognostische Informationen, die von großer 
Bedeutung für Therapieentscheidungen sind. Die beiden Modalitäten 
liefern dabei komplementäre Informationen zum strukturellen und 
funktionellen Zustand des Gehirns der zu behandelnden Person.

3.1.2

96 Vgl. Copen et al. 2009.
97 Vgl. Thomalla et al. 2011.
98 Vgl. Thomalla et al. 2018.
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Bildgebung und Funktionserholung nach Schlaganfall

Die Neurobildgebung kann auch relevante Information für die Vor­
hersage der funktionellen Erholung und des langfristigen Ergebnisses 
nach einem Schlaganfall liefern. Die strukturelle MRT Bildgebung 
des initialen Infarktvolumens, gemessen innerhalb von 72 Stunden 
nach Beginn des ischämischen Schlaganfalls hat sich neben Alter 
und NIHSS-Score als unabhängiger Prädiktor für das klinische Ergeb­
nis nach 90 Tagen gezeigt.99 Die Prognose hängt ferner von der 
Lokalisation der ischämischen Hirnschädigung ab. In der inneren 
Kapsel gelegene Läsionen haben eine schlechtere Prognose für die 
Wiederherstellung der Handmotorik nach einem Jahr als Schlagan­
fälle in der Corona radiata oder dem motorischen Kortex und der 
Nachweis eines Hirnödems prognostiziert ein schlechtes Outcome bei 
nicht-lakunärem ischämischem Schlaganfall.100

Hochauflösende strukturelle MRT-Sequenzen identifizieren 
selbst kleinste Schlaganfallläsionen, aber der Zusammenhang von 
Läsionsgröße und klinischem Defizit ist wesentlich von der Lage 
der Läsion abhängig. Kleine Läsionen der subkortikalen weißen 
Substanz oder des Hirnstamms können überproportionale klinische 
Ausfälle hervorrufen. Die Beteiligung des kortikospinalen Traktes 
durch die ischämische Läsion ist ein besonders wichtiger Faktor, 
der die motorische Erholung der oberen Gliedmaßen einschränkt.101 

Hämorrhagische Transformation des Infarktes, visualisiert mittels 
T2*-gewichteter MRT-Sequenzen ist ein Biomarker für ein potenziell 
schlechtes Outcome.102 Auch klinisch asymptomatische Blutungen 
scheinen ein Prädiktor für ein schlechtes Outcome zu sein.103

Die diffusionsgewichtete Bildgebung (DWI) bietet ein frühes und 
sensitives Maß für die Größe und Lage von ischämischen Hirnlä­
sionen. Die Wahrscheinlichkeit, ein ausgezeichnetes neurologisches 
Ergebnis zu erreichen, verringert sich erheblich mit dem Wachstum 
des DWI Infarktvolumens in den ersten 5 Tagen nach ischämischem 
Schlaganfall.104 Die Diffusions-Tensor-Bildgebung (DTI) kann auch 
zum Nachweis der Schädigung des kortikospinalen Traktes bei Schlag­

3.1.3

99 Vgl. Vogt et al. 2012.
100 Vgl. Schiemanck et al. 2008; Vgl. Battey et al. 2014.
101 Vgl. Lindenberg et al. 2010.
102 Vgl. Strbian et al. 2011.
103 Vgl. Park et al. 2012.
104 Vgl. Hand et al. 2006.
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anfällen mit motorischen Defiziten eingesetzt105 und zur Vorhersage 
des Langzeitverlaufs verwendet werden. Die anfängliche Faserzahlre­
duktion des betroffenen kortikospinalen Traktes zeigte sich neben 
Alter und klinischen Scores als ein unabhängiger Prädiktor für die 
Vorhersage des motorischen Ergebnisses.106 Das Ausmaß der Schädi­
gung des kortikospinalen Trakts nach einem Corona-Radiata-Infarkt 
korreliert mit der motorischen Funktion der betroffenen Hand sechs 
Monate später.107 Anterograde und retrograde Degenerationen des 
Pyramiden-Traktes nach Schlaganfall können mittels DTI sichtbar 
gemacht werden und gehen einher mit einer Verschlechterung moto­
rischer Funktionen. Ein Modell, das auf den Ergebnissen von 11 
Studien entwickelt wurde, zeigte, dass der DTI Parameter fraktionale 
Anisotropie (FA) ein signifikanter Prädiktor für die motorische Erho­
lung der oberen Gliedmaßen nach ischämischem Schlaganfall ist.108 

Die Effizienz und das individuelle Genesungspotenzial einer rehabi­
litativen Therapie können aus DTI-Parametern einzelner Fasertrakte 
und der Kombination mehrerer Fasertrakte vorhergesagt werden.105 

Auch nicht-motorische Bahnen können mittels DTI untersucht und 
ihre Schädigung mit höheren Hirnfunktionen korreliert werden. So 
sind niedrigere FA-Werte im Fasziculus arcuatus der linken Hemi­
sphäre mit einer Sprachverständnisstörung assoziiert109 und die 
Erholung der Aphasie ist besser, wenn sich der linke Fasciculus 
arcuatus mittels DTI intakt darstellen lässt.110 Diese Befunde zeigen, 
dass die strukturelle Konnektivität in Netzwerken, gemessen mit DTI, 
wahrscheinlich wichtiger für die Funktionserholung nach Schlaganfall 
ist als das Ausmaß der primären strukturellen Läsion. Trotz dieser 
vielversprechenden Ergebnisse reichen die einzelnen Marker für die 
strukturelle Integrität (CT, MRI und DT) nicht aus, um eine zuverläs­
sige Erholung nach einem Schlaganfall vorherzusagen. Ihre Aussage­
kraft kann durch die Hinzunahme funktioneller Biomarker verbessert 
werden.111 Die funktionelle Konnektivität zwischen kortikalen und 
subkortikalen Komponenten von neuronalen Netzwerken bestimmt 
die Fähigkeit zur Reorganisation und Erholung. Die Visualisierung 

105 Vgl. Jang 2010.
106 Vgl. Bigourdan et al. 2016.
107 Vgl. Radlinska et al. 2010.
108 Vgl. Kumar et al. 2016.
109 Vgl. Lindenberg et al. 2012.
110 Vgl. Kim and Jang 2013.
111 Vgl. Kim and Winstein 2017.
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der gestörten Interaktion in funktionellen Netzwerken und deren 
Reorganisation nach fokaler Hirnschädigung ist die Domäne der 
funktionellen Neurobildgebung. Insbesondere die fMRT hat unsere 
Erkenntnisse über die neuronalen Mechanismen, die der Reorgani­
sation des Gehirns nach einem Schlaganfall zugrunde liegen, stark 
erweitert. Mehrere fMRT-Studien bei Patient*innen mit einem moto­
rischen Schlaganfall haben gezeigt, dass die Aktivierungen nicht nur 
in Netzwerken der betroffenen Hemisphäre, sondern auch in denen 
der nicht betroffenen Hemisphäre verändert sind.112 Eine stärkere 
Rekrutierung der nicht betroffenen Hemisphäre ist innerhalb der 
ersten Woche nach dem Schlaganfall zu beobachten und tritt vor allem 
bei schwerer betroffenen Patient*innen auf.113 Im Gegensatz dazu 
ist die Aktivität in der betroffenen Hemisphäre in den ersten Tagen 
nach dem Schlaganfall meist verringert. Ähnliche Effekte wurden auch 
für andere Funktionssysteme berichtet, z. B. für das Sprachsystem 
bei Patient*innen mit Aphasie.114 Im motorischen System korrelieren 
erste Anstiege der Hirnaktivität mit einer funktionellen Erholung.115 

Längsschnittstudien haben gezeigt, dass diese Aktivitätssteigerungen 
ein vorübergehendes Phänomen bei Patient*innen darstellen, die sich 
3 Monate später funktionell gut erholen.116 Bei Patient*innen mit 
persistierenden Defiziten bleibt in der Regel eine Überaktivität der 
nicht betroffenen Hemisphäre erhalten.117

Um die Rolle eines bestimmten Areals für das gesamte Netz­
werk zu analysieren, haben sich rechnerische Modelle der Konnek­
tivität als nützlich erwiesen.118 Die Anwendung von dynamischer 
kausaler Modellierung (DCM)119 auf fMRT-Daten von Patient*innen, 
die mehrere Wochen nach erlittenem Schlaganfall Bewegungen mit 
ihrer betroffenen Hand ausführten, zeigte, dass der nicht betroffene 
primäre motorische Kortex einen hemmenden Einfluss auf die Aktivi­
tät des betroffenen motorischen Kortex ausübt, wobei stärker beein­
trächtigte Patient*innen eine größere Hemmung aufwiesen und eine 

112 Vgl. Rehme et al. 2012.
113 Vgl. Rehme et al. 2011.
114 Vgl. Stockert et al. 2020.
115 Vgl. Rehme et al. 2011.
116 Vgl. Grefkes and Fink 2014.
117 Vgl. Wang et al. 2012.
118 Vgl. Grefkes and Fink 2014.
119 Vgl. Friston et al. 2003.

Svenja Caspers, Alfons Schnitzler

52

https://doi.org/10.5771/9783495997918 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783495997918
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


schlechtere Erholung zeigten.120 Im Gegensatz dazu waren stärkere 
Zunahmen der Konnektivität zwischen prämotorischen Arealen und 
dem motorischen Kortex der betroffenen Hemisphäre mit einer guten 
motorischen Erholung assoziiert. Ein gutes motorisches Ergebnis 
nach Schlaganfall ist demnach mit der Wiederherstellung einer 
zur betroffenen Hemisphäre lateralisierten Netzwerkkonfiguration 
verbunden und ähnelt damit der Situation, die bei gesunden Pro­
band*innen beobachtet wird.121 Bei Patient*innen mit guter Funkti­
onserholung kann jedoch auch die gesunde Hemisphäre einen unter­
stützenden Einfluss ausüben.122

Die Erholung von schlaganfallbedingten Beeinträchtigungen 
steht in engem Zusammenhang mit Netzwerkveränderungen, die 
mit der funktionellen Bildgebung zunehmend genauer charakterisiert 
werden können. Eine Kombination von strukturellen und funktionel­
len Bildgebungsverfahren verbessert die Vorhersage des motorischen 
Outcomes nach Schlaganfall: Läsionen werden mit T1-gewichtetem 
MRT kartiert, DWI mit DTI misst die strukturelle Konnektivität sowie 
die Intaktheit des kortikospinalen Traktes, fMRI im Ruhezustand 
nach Schlaganfall misst die funktionelle Konnektivität zwischen den 
verschiedenen Regionen eines Netzwerks und Aktivierungs-fMRT 
zeigt die Regionen an, die an einer Funktion beteiligt sind, auch 
wenn aufgrund einer Schädigung der primären Zentren alternative 
Regionen rekrutiert werden.123 Diese Kombination von Bildgebungs­
markern erlaubt die Einteilung von Patient*innen in verschiedene 
Untergruppen in Bezug auf den wahrscheinlichen Ausgang und kann 
bei der Auswahl spezifischer Therapiestrategien in der Rehabilitation 
genutzt werden.

Die meisten fMRT-Studien zeigen die Rekrutierung eines weit 
verbreiteten bihemisphärischen Netzwerkes bei aktiven oder passi­
ven Bewegungen. Veränderungen werden in der geschädigten und 
der nicht geschädigten Hemisphäre beobachtet, aber die ipsilaterale 
Aktivierung des motorischen Kortex ist nach der Erholung vom 
Schlaganfall konsistent stärker für die Bewegung paretischer Finger. 
Bewegungen der nicht betroffenen Hand gehen wie bei gesunden 
Proband*innen mit einer Aktivierung der nicht geschädigten Groß­

120 Vgl. Grefkes et al. 2008.
121 Vgl. Grefkes and Fink 2014; Vgl. Wang et al. 2011.
122 Vgl. Pool et al. 2018.
123 Vgl. Horn et al. 2016.
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hirnrinde einher. Zusätzlich ist das Ausmaß der Aktivierung im moto­
rischen Kortex vergrößert und erstreckt sich normalerweise auf den 
prämotorischen und den insulären Kortex, was die Bedeutung der 
ipsilateralen kortikalen Rekrutierung bei der motorischen Erholung 
unterstreicht.124

MEG und Schlaganfall

Im Vergleich zu MRT und CT spielen MEG und EEG eine unterge­
ordnete Rolle bei der Untersuchung von Patient*innen mit Schlagan­
fällen. Prinzipiell eignet sich die MEG gut für die Analyse neurophy­
siologischer Veränderungen nach einem Schlaganfall, da die MEG 
Signale im Gegensatz zur fMRT nicht primär von hämodynamischen 
Veränderungen abhängig sind, sondern direkt die neuronale Aktivität 
messen. Bei Patient*innen mit chronischem Schlaganfall hat die 
MEG fokale Verlangsamungen oszillatorischer Aktivität im periläsio­
nalen Gewebe125 sowie eine reduzierte Komplexität der Aktivität, 
bestimmt durch das Maß der Entropie, gezeigt.126 Die Ableitung 
somatosensorisch evozierter Felder (SEFs) auf elektrische oder taktile 
Stimulation kann krankheits- und erholungsbedingte Veränderungen 
der neuronalen Verarbeitung sowohl im primären als auch im sekun­
dären somatosensorischen Kortex nach einem Schlaganfall anzeigen. 
Die Normalisierung der SEFs ist oft mit der Wiederherstellung der 
Handfunktionen assoziiert.127 Da SEFs reliabel reproduzierbar sind 
und ohne aktive Kooperation der Patient*innen registriert werden 
können, sind sie gut für Verlaufsstudien an akuten Schlaganfallpati­
ent*innen geeignet. Eine mit der Wiederherstellung der Handfunk­
tion einhergehende Veränderung der kortikalen Erregbarkeit lässt 
sich mit MEG durch veränderte Reaktivität des oszillatorischen 20-
Hz-Rhythmus des Motorkortex auf taktile Stimulation und passive 
Bewegungen monitoren.128 Eine systematische Übersichtsarbeit zum 
Zusammenhang von MEG und EEG Untersuchungen mit sensomo­
torischen Beeinträchtigungen der oberen Extremitäten nach einem 
Schlaganfall hat ergeben, dass das Vorhandensein von SEFs in der 

3.1.4

124 Vgl. Loubinoux 2007.
125 Vgl. Butz et al. 2004.
126 Vgl. Chu et al. 2015.
127 Vgl. Roiha et al. 2011; Vgl. Forss et al. 2012.
128 Vgl. Laaksonen et al. 2012; Vgl. Parkkonen et al. 2017.
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akuten Phase des Schlaganfalls mit einer besseren motorischen Erho­
lung einhergeht und dass ein interhemisphärisches Ungleichgewicht 
oszillatorischer Aktivität mit einer funktionellen Beeinträchtigung 
der oberen Extremität assoziiert ist.129

Neurodegenerative Erkrankungen

Beispielhaft für neurodegenerative Erkrankungen soll die zuneh­
mende Bedeutung der MRT Bildgebung für die Diagnose und Diffe­
renzialdiagnose der neurodegenerativen Parkinsonsyndrome darge­
stellt werden. Bis vor wenigen Jahren hatte die MRT Bildgebung 
hier lediglich die Funktion, andere Erkrankungen differenzialdiagnos­
tisch auszuschließen.

Die klinische Diagnose und Differenzialdiagnose von neuro­
degenerativen Parkinsonsyndromen wie Morbus Parkinson (PD), 
Demenz mit Lewy-Körperchen (DLB), Multisystematrophie (MSA), 
progressive supranukleäre Parese (PSP) und kortikobasales Syndrom 
(CBS) ist auch für eine medizinische Fachperson, die in der Neuro­
logie spezialisiert ist, oft eine Herausforderung130 und besonders 
fehleranfällig in frühen Krankheitsstadien. Daher wird intensiv nach 
Biomarkern in der Bildgebung für diese Erkrankungen geforscht. 
Klassischerweise wird die anatomische Standardbildgebung mittels 
T1-gewichtetem MRT (1,5 T und 3 T) bei M. Parkinson bis auf 
allgemein regressive Veränderungen in fortgeschrittenen Stadien 
als normal angesehen. Allerdings haben neuere Entwicklungen in 
der strukturellen Bildgebung in den letzten Jahren die räumliche 
Auflösung und Spezifität verbessert. Zu nennen sind z.B. Hochfeld- 
(3 Tesla) und Ultra-Hochfeld-MRT (≥ 7 Tesla) mit beschleunigter 
Bildakquisition sowie neue MR-Sequenzen, die empfindlich auf 
Neuromelanin oder Eisen reagieren. Dies ermöglicht die gezielte 
Untersuchung von kleinen Hirnstammkernen und in Kombination 
mit molekularer Bildgebung die Erfassung von Dysfunktionen dopa­
minerger, serotonerger, cholinerger und noradrenerger Projektionen, 
die bei Morbus Parkinson frühzeitig verändert sind.

Im Fokus der Bildgebungsforschung neurodegenerativer Parkin­
sonsyndrome liegen, neben der Verbesserung der Diagnose und Dif­

3.2

129 Vgl. Tedesco Triccas et al. 2019.
130 Vgl. Rizzo et al. 2016.
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ferenzialdiagnose der Parkinson-Krankheit, die Erfassung der Prodro­
malphase und Identifizierung klinisch prämanifester Patient*innen, 
die von einer krankheitsmodifizierenden Intervention profitieren 
würden. Ferner ist die Entwicklung prognostischer Marker für die 
Progression der Krankheit und die Identifizierung prädiktiver Marker 
für das Ansprechen auf die Behandlung von enormer Bedeutung.

Eine naheliegende Region, um nach Veränderungen bei PD zu 
suchen, ist die Substantia nigra (SN), wo die Neurodegeneration 
bevorzugt in der Pars compacta stattfindet und zu einem massiven 
Verlust von dopaminergen Nervenzellen führt. Die Hochfeld-MRT 
und neuartige MRT Sequenzen, die sensitiv für nigrale Pigmente und 
Eisenablagerungen sind, haben eine hochauflösende nigrale Bildge­
bung mit qualitativen und quantitativen Messungen von strukturel­
len Schäden in der SN ermöglicht. Mittels Neuromelanin-sensitiver 
Bildgebung können qualitative Veränderungen, die strukturelle Schä­
den widerspiegeln, als Reduktion der Größe und Signalintensität 
in der SN visualisiert werden. Dabei korreliert die Abnahme des 
Neuromelaninvolumens mit dem Ausmaß motorischer Beeinträchti­
gung und der Krankheitsdauer.131 Darüber hinaus wird eine größere 
Volumenreduktion und Signalabnahme in der SN kontralateral zur 
klinisch stärker betroffenen Seite beobachtet, was die motorische 
Asymmetrie bei PD und möglicherweise das Ausmaß des dopami­
nergen Zellverlusts bei Patient*innen mit PSP widerspiegelt.132 Inter­
essanterweise konnte gezeigt werden, dass Patient*innen mit einer 
idiopathischen REM-Schlaf-Verhaltensstörung, die einen hohen Risi­
kofaktor für die Entwicklung eines PD darstellt, ähnlich wie PD-
Patient*innen selbst einen Neuromelaninverlust im Locus coeruleus 
haben133, so dass es sich hier um einen potenziellen Biomarker für das 
PD Prodromalstadium handeln könnte.

Mit eisensensitiven MR-Sequenzen (T2*-gewichtet, Suszepti­
bilitäts-gewichtetes Imaging) können strukturelle Schäden in der SN 
pars compacta durch den Verlust eines kommaförmigen hyperinten­
sen Signals visualisiert werden, das wahrscheinlich dem Nigrosom-1,
einer Ansammlung von dopaminergen Neuronen, entspricht. Die 
Sensitivität und Spezifität liegt bei über 90 % für PD gegenüber Kon­

131 Vgl. Taniguchi et al. 2018.
132 Ibid.; Vgl. Ariz et al. 2019; Vgl. Castellanos et al. 2015; Vgl. Prasad et al. 2018.
133 Vgl. Ehrminger et al. 2016.
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trollen.134 Höhere Feldstärken als 3 T lassen hier in Zukunft noch 
bessere Ergebnisse erwarten.

Zunehmend wird auch das quantitative Suszeptibilitätsmapping 
(QSM) zur Abbildung der Eisenablagerung in der SN bei frühen PD-
Patient*innen eingesetzt. QSM zeigt höhere Suszeptibilitätswerte auf 
der stärker betroffenen Seite in der SN.135 QSM bei PD-Patient*innen 
liefert auch eine verbesserte Visualisierung des Nucleus subthalamicus 
und des Globus pallidus internus, was für die genaue neurochirurgi­
sche Platzierung von DBS Elektroden von Bedeutung ist.136

Zusätzlich können strukturelle Schäden der SN mit der diffusi­
onsgewichteten Bildgebung (DWI) bei PD-Patient*innen frühzeitig 
nachgewiesen und quantifiziert werden. Darüber hinaus deuten neue 
Bi-Tensor-Schätzungsmethoden auf erhöhtes freies Wasser in der 
SN, was wahrscheinlich einen erhöhten extrazellulären Raum als 
Folge der nigralen Degeneration sowohl bei frühem PD als auch 
atypischen neurodegenerativen Parkinson-Syndormen (MSA und 
PSP) darstellt.137 Bei PD-Patient*innen nehmen diese Veränderungen 
über die ersten 4 Jahre nach der Diagnose zu und korrelieren mit dem 
putaminalen dopaminergen Defizit138, was sie zu einem potenziellen 
Biomarker für die Progression bei frühem PD machen.

Pathologische Veränderungen bei PD sind nicht auf die SN 
beschränkt und erstrecken sich selbst im Frühstadium auf weitere 
subkortikale und kortikale Strukturen. Insbesondere die dopaminer­
gen Projektionen zu den Basalganglien sind bei PD frühzeitig sowohl 
funktionell als auch strukturell verändert, wie in großen de-novo-
Kohorten der Parkinson’s Progression Marker Initiative (PPMI) der 
Michael J. Fox Foundation gezeigt.139 Beispielsweise lassen sich schon 
früh im Krankheitsverlauf mit quantitativ morpometrischen Metho­
den eine Atrophie des hinteren Caudatum und des Putamen sowie 
longitudinale Diffusivitätsveränderungen im Putamen, Hirnstamm 
und der subkortikalen weißen Substanz nachweisen.140 Mit neueren 
Methoden der Netzwerkanalyse können subtile, über das Gehirn ver­
teilte strukturelle Veränderungen bei Morbus Parkinson beobachtet 

134 Vgl. Mahlknecht et al. 2017.
135 Vgl. Azuma et al. 2016.
136 Vgl. Cong et al. 2020.
137 Vgl. Ofori et al. 2015; Vgl. Planetta et al. 2016.
138 Vgl. Burciu et al. 2017; Vgl. Yang et al. 2019.
139 Vgl. Li et al. 2018.
140 Vgl. Garg et al. 2015; Vgl. Surova et al. 2018; Vgl. Pozorski et al. 2018.
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werden, die sich selbst bei de novo PD-Patient*innen über ein weites 
intrinsisches Netzwerk funktionell verbundener Regionen erstrecken 
und das Mittelhirn, das basale Vorderhirn, die Basalganglien und den 
medialen temporalen, insulären, anterioren cingulären und frontalen 
Kortex umfassen.141

Verschiedene MRT Marker haben sich als hilfreich für die Dif­
ferentialdiagnose neurodegenerativer Parkinsonsyndrome gezeigt. 
Die Standard MRT Bildgebung des Mittelhirns zeigt aufgrund von 
tegmentaler Atrophie bei PSP im Vergleich zu PD und MSA häufig 
schon visuell sichtbare Unterschiede in Form und Volumen des Mit­
telhirns, bekannt als »Kolibri-Zeichen« und »Morning Glory Flower-
Zeichen«. Beide Zeichen sind zwar hochspezifisch (≥ 97,7 %), bei 
Patient*innen mit früher klinischer Diagnose von PSP versus PD oder 
MSA aber unzureichend sensitiv (35,3 %).142 Quantitative Messun­
gen der Mittelhirnatrophie und die Verwendung eines Index, der das 
Verhältnis der Pons- zur Mittelhirnfläche multipliziert mit dem Ver­
hältnis der Breite des mittleren zu den oberen Kleinhirnstielen sowie 
die Vergrößerung des dritten Ventrikels bei PSP-Patient*innen 
berücksichtigt, scheint eine gute Differenzierung zwischen PSP und 
PD oder MSA zu gewährleisten.143 Auch die automatische Berech­
nung von Mittelhirnvolumina mit statistischen Segmentierungsver­
fahren zeigt eine Mittelhirnatrophie bei PSP, aber nicht bei PD und 
Kontrollen.144

Für die klinisch oft schwierige Differenzialdiagnose zwischen PD 
und MSA haben sich als strukturelle MRT-Marker für eine MSA das 
»hot cross bun«-Zeichen auf der Pons-Ebene als Bildgebungsmarker 
für den selektiven Verlust der myelinisierten transversalen pontozer­
ebellären Fasern bei Erhalt des kortikospinalen Traktes145 sowie eine 
verminderte Breite der mittleren Kleinhirnstiele mit T2-Hyperinten-
sität und mikrostrukturellen Diffusivitätsveränderungen herausge­
stellt.146

Bei der MSA-P finden sich putaminale Veränderungen mit Atro­
phie, T2* Hypointensität und einem hyperintensen putaminalen 

141 Vgl. Zeighami et al. 2015.
142 Vgl. Mueller et al. 2018.
143 Vgl. Quattrone et al. Ibid.; Vgl. Quattrone et al. 2019; Vgl. Kannenberg et al. 2020.
144 Vgl. Taniguchi et al. 2018.
145 Vgl. Schrag et al. 1998; Vgl. Ramli et al. 2015.
146 Vgl. Zanigni et al. 2017.
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Randsaum sowie eine erhöhte putaminale Diffusivität.147 Insgesamt 
werden bei PSP und MSA ausgeprägtere und weiter verbreitete 
Diffusivitätsveränderungen in Bahnen der infra- und supratentori­
ellen weißen Substanz gefunden als bei PD.148 Beim CBS zeigt 
das anatomische Standard-MRT typischerweise eine asymmetrische 
zerebrale Atrophie, vorwiegend im Frontal- und Parietallappen sowie 
kontralateral zur klinisch am stärksten betroffenen Seite.149.

Mehrere Resting-State-fMRT-Studien haben funktionelle Ver­
änderungen im zerebello-thalamo-kortikalen Schaltkreis als ein zen­
trales Merkmal bei PD identifiziert, wobei eine reduzierte Aktivierung 
des posterioren Putamens mit motorischen Beeinträchtigungen kor­
reliert.150 Eine gestörte funktionelle Konnektivität im Default Mode 
Netzwerk (DMN) sowie in fronto-parietalen, Salienz- und assoziati­
ven visuellen Netzwerken scheint mit der Entwicklung kognitiver 
Defizite bei PD einherzugehen.151 Insbesondere die normale Entkopp­
lung zwischen dem DMN und den fronto-parietalen Netzwerken ist 
bei PD-Patient*innen mit leichten kognitiven Störungen reduziert.152 

Interessanterweise sind Veränderungen der funktionellen Konnekti­
vität innerhalb des DMN prädiktiv für den späteren kognitiven Abbau 
bei aktuell kognitiv nicht beeinträchtigten PD-Patient*innen.153

Die Untersuchung der dynamischen funktionellen Eigenschaften 
von Resting-State-Netzwerken bei PD-Patient*innen hat zwei Haupt­
konfigurationen funktioneller Konnektivität identifiziert: einen häu­
figeren und stark segregierten Zustand (definiert als »Zustand I«) 
und einen weniger häufigen, stärker integrierten »Zustand II«. Im 
Vergleich zu gesunden Proband*innen zeigen PD-Patient*innen eine 
signifikante Abnahme der Verweildauer in Zustand I, und eine 
proportionale Zunahme der Verweildauer in Zustand II. Letzterer 
korreliert mit dem Schweregrad der motorischen Symptome. Der 
Verlust der funktionellen Segregation zwischen Netzwerken könnte 
demnach ein Schlüsselelement in der PD Pathophysiologie darstel­

147 Vgl. Baudrexel et al. 2014; Vgl. Bajaj et al. 2017.
148 Vgl. Zanigni et al. 2017.
149 Vgl. Whitwell et al. 2010.
150 Vgl. Helmich et al. 2010; Vgl. Hacker et al. 2012; Vgl. Agosta et al. 2014; Vgl. 
Akram et al. 2017.
151 Vgl. Amboni et al. 2015; Vgl. Baggio et al. 2015; Vgl. Zhan et al. 2018; Vgl. Shuai 
et al. 2020.
152 Vgl. Putcha et al. 2015.
153 Vgl. van Eimeren et al. 2009; Vgl. Tessitore et al. 2012.
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len.154 Unbehandelte PD Patient*innen im Frühstadium zeigen eine 
verringerte Wechselrate zwischen den dynamischen Zuständen, die 
mit der Krankheitsschwere korreliert und daher einen funktionellen 
Konnektivitätsmarker des frühen PD darstellen könnte.155

 
Die Demenz mit Lewy-Körperchen (DLB) ist gekennzeichnet 

durch kognitive Fluktuationen, Parkinsonismus und visuelle Halluzi­
nationen.156 Klassische statische Resting-State-fMRI-Studien haben 
Reduktionen der funktionellen Konnektivität in weit verbreiteten 
Hirnnetzwerken bei DLB-Patient*innen gefunden, wobei die Ent­
kopplung kortikaler und subkortikaler Areale innerhalb der Auf­
merksamkeits-Exekutiv-Netzwerke mit den kognitiven Fluktuatio­
nen korreliert.157 Im Einklang mit der transienten Natur einiger 
Hauptmerkmale der DLB, wie kognitive Fluktuationen und Hallu­
zinationen, haben dynamische funktionelle Konnektivitäts-Studien 
signifikante Unterschiede bei DLB-Patient*innen im Vergleich zu 
gesunden Proband*innen in visuellen okzipito-parieto-frontalen 
Netzwerken sowie dem rechten fronto-parietalen Aufmerksamkeits­
netzwerk beschrieben. Die Befunde legen nahe, dass die zeitlich-
dynamische Trennung zwischen diesen Netzwerken bei DLB verän­
dert ist.158

Insgesamt eröffnet die multimodale strukturelle und funktionelle 
MR Bildgebung durch die Kombination mehrerer Marker vielverspre­
chende Perspektiven für die Diagnose, die Identifizierung prognosti­
scher Untergruppen, die Prädiktion des Krankheitsverlaufs und der 
Behandlung von PD sowie anderer neurodegenerativer Erkrankun­
gen. Zunehmend werden auch Machine-Learning-Algorithmen für 
die diagnostische Analyse von Resting-State-fMRT bei Parkinsonsyn­
dromen angewandt.159

MEG wurde in Untersuchungen an Parkinson Patient*innen ein­
gesetzt, um oszillatorische Netzwerke zu identifizieren, die dem PD 
Ruhetremor, der Akinese beim Parkinson und kognitiven Defiziten 

154 Vgl. Kim et al. 2017.
155 Vgl. Cordes et al. 2018; Vgl. Zhuang et al. 2018.
156 Vgl. McKeith et al. 2017.
157 Vgl. Peraza et al. 2014.
158 Vgl. Sourty et al. 2016.
159 Vgl. Rubbert et al. 2019.
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zugrunde liegen.160 In jüngerer Zeit wurden MEG-Aufzeichnungen 
auch mit tiefer Hirnstimulation kombiniert, um die Modulation der 
Konnektivität innerhalb verschiedener Ruhezustandsnetzwerke zu 
analysieren.161 Diese Studien kombinieren meist MEG mit EMG 
und mit Ableitungen von lokalen Feldpotentialen aus tiefen Hirn­
strukturen. Obwohl MEG derzeit noch nicht in der klinisch neuro­
physiologischen Routine angewandt wird, bieten die oszillatorischen 
Netzwerkanalysen einen vielversprechenden Ansatz für eine künftige 
Anwendung in der Diagnose und Behandlung von PD und anderen 
neurodegenerativen Erkrankungen.162
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Frederike Seitz

Bildgebung in den Neurowissenschaften: 
Rechtliche Aspekte

Einleitung

Bildgebende Verfahren1 kommen in der Medizin bereits seit län­
gerer Zeit zum Einsatz. Der enorme Fortschritt dieser Methoden, 
die Verbesserung im Hinblick auf deren Genauigkeit aber auch die 
Weiterentwicklung sowie die Entwicklung neuer Verfahren haben in 
den Neurowissenschaften zu einem erheblichen Erkenntnisgewinn 
geführt. Neuro-Imaging-Verfahren und die Fortschritte der Neurowis­
senschaften gehen insofern Hand in Hand. Durch diese Verfahren 
können zunehmend Erkenntnisse über das Gehirn und seine Funktio­
nen gewonnen werden.

Dies ließ auch die Rechtswissenschaft nicht unberührt. Während 
in den USA bereits seit dreißig Jahren Neuro-Imaging-Verfahren 
bei Gerichtsverhandlungen eingesetzt werden, sind Diskussionen 
hierüber in der deutschen Rechtswissenschaft vergleichsweise neu. 
Nichtsdestotrotz scheint von neurowissenschaftlichen Erkenntnissen 
eine beträchtliche Brisanz auch für rechtliche Sachverhalte auszu­
gehen. In besonderem Ausmaß zeigte sich diese im Rahmen der 
Diskussion um die Frage nach ›kranken Gehirnen‹, Neurodeterminis­
mus und der Legitimation des strafrechtlichen Schuldprinzips. Dies 
gilt aber nicht nur für das Strafrecht; der potenzielle Einfluss der 
Neurowissenschaft auf andere Rechtsgebiete, sei es das Zivilrecht 
oder das Verfassungsrecht, erweist sich ebenfalls als nicht unerheb­
lich. Über den grundsätzlichen Einsatz bildgebender Verfahren und 
hiermit im Zusammenhang stehende rechtliche Fragestellungen soll 
im Folgenden ein Überblick geliefert werden.

II.

1.

1 Mein herzlicher Dank für die Unterstützung und die Geduld bei medizinischen 
Fragestellungen gilt Herrn Hector Saadi Tadeo Santos.
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Die anschließenden Ausführungen können dabei in grundsätz­
lich zwei Teile untergliedert werden: Zunächst werden die allgemei­
nen rechtlichen Voraussetzungen der Anwendung bildgebender Ver­
fahren dargelegt sowie verschiedene bildgebende Verfahren in Kürze 
dargestellt und im Hinblick auf deren rechtliche Einordnung beleuch­
tet. Sodann wird der Einsatz bildgebender Verfahren in der klinischen 
Forschung eingehend erörtert. Betrachtet wird insbesondere der Ein­
satz dieser Methoden ›zum Selbstzweck‹, wenn also mittels dieser 
Verfahren Erkenntnisse über das Gehirn mit dem Zweck des Erkennt­
nisgewinns erlangt werden sollen. Im Anschluss hieran wird der Ein­
satz von Neuro-Imaging in der ärztlichen Heilbehandlung betrachtet. 
Gesondert wird daraufhin der Zufallsbefund thematisiert. Im 
Anschluss werden potenzielle Folgen der Anwendung insbesondere 
für das Strafrecht diskutiert.

Bildgebende Verfahren

Im Rahmen der Neurowissenschaften kommen verschiedene bildge­
bende Verfahren zum Einsatz. Diese können dem Grund nach in 
morphologische sowie funktionelle Bildgebungsverfahren eingeteilt 
werden. Während die morphologische Bildgebung Strukturen und 
Formen darstellt, können mittels der funktionellen Bildgebung auch 
zeitlich veränderbare physiologische Prozesse deutlich gemacht wer­
den. Funktionelle bildgebende Verfahren dienen also gerade dazu, 
Stoffwechselaktivitäten oder Blutflussmessungen zu visualisieren. 
Eingesetzt werden diese u. a. in der Neuropsychiatrie, um beispiels­
weise Kognition, Emotionen, Sprache und Motorik zu erforschen.

Die jeweiligen Verfahren greifen dabei auf unterschiedliche phy­
sikalische Mechanismen zurück. Von rechtlicher Relevanz ist insoweit 
die Unterscheidung zwischen solchen Verfahren, die sich ionisierende 
Strahlung zu Nutzen machen oder auf die Verabreichung von radio­
aktiven Kontrastmitteln (Radiopharmaka) angewiesen sind, und 
anderen Verfahren, die dessen nicht bedürfen. Basieren die Methoden 
auf dem Einsatz ionisierender Strahlung oder der Injektion von radio­
aktiven Stoffen, ist das Strahlenschutzgesetz einschlägig (§ 1 Abs. 1 
Nr. 1 iVm § 2 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 5 Nr. 3, Abs. 8 StrlSchG). Einfluss 
hat dies in rechtlicher Hinsicht unter anderem auf die Anwendung 

2.
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bildgebender Verfahren in der klinischen Forschung und der ärztli­
chen Heilbehandlung.2

Auf ionisierender Strahlung/radioaktiven Stoffen basierende 
bildgebende Verfahren3

Ohne auf die physikalische Wirkung ionisierender Strahlung oder 
die Gabe radioaktiver Kontrastmittel im Einzelnen einzugehen, kann 
deren Anwendung an lebenden Zellen oder Organismen, Schäden 
an diesen verursachen.4 Weil von bildgebenden Verfahren, die auf 
ionisierende Strahlung und/oder radioaktive Kontrastmittel zurück­
greifen, also eine potenziell höhere Gefahr für Proband*innen oder 
Patient*innen ausgeht, unterliegen diese Verfahren den vergleichs­
weise strengeren Anforderungen des Strahlenschutzgesetzes, die sich 
auf mannigfaltiger Ebene auswirken.5 Gleiches gilt, wenn kombi­
nierte Verfahren, also solche, die entweder auf radioaktive Stoffe 
oder ionisierende Strahlungen zurückgreifen, mit solchen eingesetzt 
werden, die nicht auf deren Anwendung basieren. Beispielhaft sei hier 
der PET/MRT genannt.

Auf ionisierende Strahlung greifen zahlreiche Verfahren, darun­
ter die Szintigrafie, die Positronen-Emmisions-Tomographie (PET), 
Computertomographie (CT) sowie Single-Photon-Emissions-Compu­
tertomographie (SPECT) zurück. Gemein ist allen Verfahren, dass sie 
Stoffwechselprozesse und Zellfunktionen im Körper visuell darstellen 
und die Intensität eines biochemischen Prozesses messen können.

Die Bildgebung mittels Szintigrafie beruht auf der Gabe eines 
radioaktiven Arzneimittels, welches sich in dem zu untersuchenden 
Körperbereich anreichert. Die von dem radioaktiven Stoff ausgehende 

2.1

2 Vgl. Abschnitt 3 (« Der Einsatz bildgebender Verfahren zum Zwecke von ärztlicher 
Heilbehandlung und klinischer Forschung »).
3 Ausführlich bzgl. der medizinischen Grundlagen jener Verfahren vgl. insbesondere 
den ersten Teil (Medizinische Aspekte) des vorliegenden Sachstandsberichts.
4 Vgl. Dössel 2016: 187 ff.
5 Dies gilt nicht nur für die hier noch näher zu erörternder Aufklärung der Patientin 
bzw. des Patienten über die klinische Forschung, die auf bildgebende Verfahren 
zurückgreift, sondern auch für das behandelnde medizinische Personal selbst. Vgl. 
hierzu: §§ 69 ff. StrlSchG.
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Strahlung wird schließlich mittels der so genannten Gammakamera 
sichtbar gemacht.6

Wie auch bei der Szintigrafie wird den Proband*innen oder 
Patient*innen bei dem PET-Scan ein radioaktives Mittel verabreicht. 
Im Unterschied zur Szintigrafie jedoch werden mit der PET Schnittbil­
der erzeugt. Gleiches gilt für die SPECT, die jedoch auf eine andere 
Strahlung als die PET zurückgreift.7

Bei der Computertomographie (CT) handelt es sich um ein spezi­
elles Röntgenverfahren. Im Unterschied zum gewöhnlichen Röntgen, 
welches ein Objekt durchleuchtet, wird bei der Computertomographie 
das zu untersuchende Objekt aus verschiedenen Richtungen durch­
leuchtet und so ein Profil des Objekts erstellt. Maßgeblich ist, dass es 
sich bei der Röntgenstrahlung um ionisierende Strahlung handelt. Um 
aussagekräftigere Bilder zu erhalten, bedarf es gelegentlich der Gabe 
eines Kontrastmittels, das in aller Regel nicht radioaktiv, sondern 
jodhaltig ist.

Nicht auf ionisierender Strahlung/radioaktiven Stoffe 
basierende Verfahren8

Bildgebende Verfahren, die weder auf ionisierender Strahlung basie­
ren noch auf die Gabe von Kontrastmitteln angewiesen sind, sind 
beispielsweise die Elektroenzephalografie (EEG) und die Magnetoenze­
phalogie (MEG).

Während mittels des EEG Aktivitäten des Gehirns durch Span­
nungsschwankungen an der Kopfoberfläche gemessen und darge­
stellt werden können, misst das MEG die magnetische Aktivität 
des Gehirns. Ein Vorteil des MEG gegenüber dem EEG ist, dass 
Gehirnaktivitäten vergleichsweise besser lokalisiert werden können.

Von größerer Bedeutung für die Neurowissenschaften ist der 
Einsatz der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT). Dieses 
ebenso auf dem Magnetismus beruhende Verfahren stellt Schichtbil­
der des beleuchteten Areals her. Da im Rahmen dieses Verfahrens 

2.2

6 Vgl. Gruber 2016: 4.
7 Vgl. Dössel 2016: 201 ff.
8 Vgl. die ausführliche Darstellung der medizinischen Grundlagen dieser Verfahren 
im ersten Teil (Medizinische Aspekte) des vorliegenden Sachstandsberichts.
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der BOLD-Effekt9 zur Anwendung kommt, vereinfacht gesprochen 
also die natürlichen magnetischen Eigenschaften des Hämoglobins 
genutzt werden, bedarf es keiner weiteren Verabreichung eines Kon­
trastmittels.

Der Einsatz bildgebender Verfahren zum Zwecke von 
ärztlicher Heilbehandlung und klinischer Forschung

Ärztliche Heilbehandlung, individueller Heilversuch und 
klinische Forschung

Unterschieden wird in der Rechtswissenschaft grundsätzlich zwi­
schen ärztlicher Heilbehandlung, individuellem Heilversuch und 
Forschungseingriff. Relevant ist dies vor allem für die Legitima­
tion eines Eingriffs, der jeweils unterschiedliche Voraussetzungen 
hat. Diese können auf folgende Kerngedanken zurückgeführt wer­
den: Im Gegensatz zur Heilbehandlung mittels einer Standardmaß­
nahme kennzeichnet sich der individuelle Heilversuch zwar durch 
eine erhöhte Unsicherheit bezüglich Risiken und Nebenwirkungen, 
er dient aber ebenso der Heilung der Patient*innen und verfolgt 
damit einen (primär) therapeutischen Zweck10. Zwecksetzung des 
Forschungseingriffs am Menschen hingegen ist der wissenschaftliche 
Erkenntnisgewinn, sodass höhere Anforderungen erfüllt sein müs­
sen,11 um einen solchen durchführen zu dürfen.

Es liegt auf der Hand, dass die Abgrenzung von Heil- und 
Forschungseingriff beispielsweise bei der Durchführung von Reihen­
heilversuchen oder klinischen Studien an erkrankten Testpersonen 
schwierig ist, da dann sowohl therapeutische als auch wissenschaft­
liche Zwecke verfolgt werden. Die aus der Einordnung folgenden 
Konsequenzen sind jedoch nicht nur rechtlich, sondern gerade auch 
für die Proband*innen oder Patient*innen erheblich.

3.

3.1

9 D. h. »blood oxygenation-level dependent« – vgl. hierzu auch den ersten Teil 
(Medizinische Aspekte) des vorliegenden Sachstandsberichts.
10 Vgl. Kern 2019: Rn. 20.
11 Vgl. Kern 2019: Rn. 21.
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Klinische Forschung

Die Bestimmung der rechtlichen Rahmenbedingungen der klinischen 
Forschung erfolgt grundsätzlich nach dem verfolgten Zweck: Dient 
die klinische Forschung beispielsweise der Einführung eines neuen 
bildgebenden Verfahrens, hat diese andere Voraussetzungen als die 
Erprobung eines neuen Arzneimittels, die auf den Einsatz bildgeben­
der Verfahren zurückgreift.

Der Vollständigkeit halber und deswegen auch nur in gebotener 
Kürze seien im Folgenden die Voraussetzungen der klinischen For­
schung zur Einführung eines neuen bildgebenden Verfahrens sowie 
der klinischen Forschung zur Erprobung eines Arzneimittels darge­
stellt.

Von praktisch höherer Relevanz jedoch, und deswegen einge­
hender behandelt, wird die Frage nach dem Einsatz bildgebender 
Verfahren zum Selbstzweck respektive dem Erkenntnisgewinn des 
Gehirns im weitesten Sinne.

Anwendbarkeit des Strahlenschutzgesetzes

Verfolgt der Einsatz bildgebender Verfahren einen »Selbstzweck«, 
weil mittels des Neuro-Imaging neue Erkenntnisse über das Gehirn 
und dessen Funktionsweisen erzielt werden sollen, kommen, je 
nach Verfahrensart und Forschungsbereich, keine spezialgesetzlichen 
Regelungen zum Einsatz12.

Etwas anderes gilt im Rahmen solcher Anwendungen, deren 
Funktion auf ionisierender Strahlung oder auf der Anwendung radio­
aktiver Stoffe basiert. Hier sind die besonderen Regelungen des zum 
01.01.2019 in Kraft getretenen Strahlenschutzgesetzes, §§ 31–37 
StrlSchG, und darüber hinaus die Regelungen der Strahlenschutzver­
ordnung zu beachten. Diese wirken sich ebenfalls auf die klinische 
Forschung, die sich innerhalb des Medizinprodukte- und Arzneimit­
telrechts bewegt, aus.

3.2

3.2.1

12 Zu differenzieren ist hinsichtlich des Bereichs, ob das Forschungsvorhaben durch 
Mediziner oder Nicht-Mediziner durchgeführt wird. Für Mediziner kommen hier 
standesrechtliche Regelungen und insbesondere § 15 Berufsordnung der Ärzte zur 
Anwendung, wonach das Vorhaben durch eine nach Landesrecht gebildete Ethikkom­
mission beraten werden muss.
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Anwendbarkeit des StrlSchG im Rahmen der 
medizinischen Forschung

Voraussetzung dafür, dass die §§ 31–37 StrlSchG einschlägig sind, ist 
zunächst, dass die Anwendung radioaktiver Mittel oder ionisierender 
Strahlung zum Zweck der medizinischen Forschung stattfindet – es 
sich mithin um eine studienbedingte Maßnahme handelt. Hierunter 
ist gemäß § 5 Abs. 23 S. 1 StrlSchG die Fortentwicklung medizinischer 
Untersuchungsmethoden, Behandlungsverfahren oder medizini­
schen Wissenschaft zu verstehen. Sie liegt nicht vor, wenn die Anwen­
dung ausschließlich der Untersuchung oder Behandlung einer ein­
zelnen Person dient. Gilt es also mittels bildgebender Verfahren 
grundlegende Erkenntnisse des Gehirns zu gewinnen, sind die §§ 31–
37 StrlSchG zu beachten.

Genehmigung- und Anzeigeverfahren, §§ 31, 32 StrlSchG

Grundsätzlich bedarf die Forschung unter Einsatz eines radioaktiven 
Mittels oder ionisierender Strahlung einer strahlenschutzrechtlichen 
Genehmigung, § 31 StrlSchG.

Dies gilt nicht, wenn es sich um eine anzeigebedürftige Anwen­
dung im Sinne des § 32 Abs. 1 StrlSchG handelt. Hiervon ist auszu­
gehen, wenn das Forschungsvorhaben die Prüfung von Sicherheit 
oder Wirksamkeit eines Verfahrens zur Behandlung volljähriger, 
kranker Menschen zum Gegenstand hat (§ 32 Abs. 1 Nr. 1 StrlSchG) 
und die Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung 
nicht selbst Gegenstand des Forschungsvorhabens ist (§ 32 Abs. 1 
Nr. 2 StrlSchG). Die Anzeige ist damit als ›ein Weniger‹ zur Geneh­
migung zu begreifen. Sie kommt immer dann zum Zuge, wenn das 
Forschungsvorhaben gerade nicht der Erforschung des radioaktiven 
Mittels oder der ionisierenden Strahlung selbst dient. Dies ist dann 
der Fall, wenn der Einsatz nur zu begleitdiagnostischen Zwecken 
erfolgt,13 was im Rahmen der neurowissenschaftlichen Forschung 
jedoch zumeist gegeben ist. Zu beachten ist jedoch ferner, dass die 
Anwendung nur dann anzeige- und nicht genehmigungsbedürftig ist, 
wenn die Forschung kranke Personen betrifft. Betrifft das Forschungs­

3.2.1.1

3.2.1.2

13 Vgl. Nölling 2018: 276.
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vorhaben gesunde Personen, ist wiederum eine Genehmigung nach 
§ 31 StrlSchG einzuholen.14

Forschung an nicht Einwilligungsfähigen 
und Minderjährigen

Nicht Einwilligungsfähige und Minderjährige dürfen nur dann in das 
Forschungsvorhaben inkludiert werden, wenn die Voraussetzungen 
des § 136 StrlSchVO vorliegen. Hieraus folgt insbesondere, dass die 
Forschung nicht an gesunden Proband*innen erfolgen darf, § 136 
Abs. 1 S. 1 Nr. 1–3 StrlSchVO. Darüber hinaus bedarf es insoweit auch 
der Aufklärung und Einwilligung des gesetzlichen Vertreters15, § 136
Abs. 2 StrlSchVO.

Klinische Studien zum Zwecke der Einführung neuer 
bildgebender Verfahren

Wird eine klinische Studie durchgeführt, die der Erforschung eines 
bildgebenden Verfahrens dienen soll, kommen grundsätzlich die 
Regelungen der EU-Verordnung 745/2017 (so genannte Medical 
Device Regulation, kurz: MDR) sowie des Medizinproduktedurchfüh­
rungsgesetzes (MPDG) zur Anwendung.16 Da sich seit der Umsetzung 
der MDR erhebliche Veränderungen im Rahmen der Medizinproduk­
teprüfung ergeben haben, seien diese zumindest kursorisch darge­
stellt.

Differenziert werden muss – wie auch nach alter Rechtslage – 
grundsätzlich danach, ob das bildgebende Verfahren bereits eine CE-
Kennzeichnung besitzt. Ist das der Fall, stellt sich die Frage, ob es sich 
um eine Studie zur weitergehenden Bewertung im Sinne des Art. 74 
MDR oder um eine solche zu rein wissenschaftlichen Fragestellungen 
handelt, Art. 82 MDR. Letzteres dürfte dabei eher die Ausnahme als 
die Regel bilden.17

3.2.1.3.

3.2.2

14 Zu dem Prozedere im Einzelnen vgl. Nölling 2018: 279 ff.
15 Es handelt sich hierbei um einen feststehenden juristischen Begriff, der Personen 
jeglicher geschlechtlichen Identität umfasst.
16 Ausführlich hierzu vgl. beispielsweise Rehmann 2014: 547 ff.
17 Sollte die Studie doch rein wissenschaftlichen Fragestellungen dienen, wäre wei­
terhin danach zu differenzieren, ob die Entwicklung oder Beobachtung gegenwärtigen 
oder künftigen Herstellern dient oder ob diese Teil eines klinischen Entwicklungsplans 
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Dient das Vorhaben also der weitergehenden Bewertung des 
Produktes, ist danach zu unterscheiden, ob es außerhalb der Zweck­
bestimmung eingesetzt wird, was die Einschlägigkeit des Art. 74 
Abs. 2 MDR zur Folge hat und damit eine zustimmende Stellung­
nahme der zuständigen Ethikkommission nach § 31 Abs. 1 Nr. 2 
MPDG sowie das Verfahren nach § 31 MPDG bei der Bundesoberbe­
hörde voraussetzt. Wird es innerhalb der Zweckbestimmung einge­
setzt und erfolgen sodann auch keine zusätzlich invasiven oder belas­
tenden Maßnahmen, ist das Vorhaben lediglich berufsrechtlich nach 
§ 15 der Berufsordnung der Ärzte zu beraten. Andernfalls ist Art. 74 
Abs. 1 MDR anzuwenden: Es bedarf einerseits der Zustimmung der 
Ethikkommission (Art. 62 Abs. 4 lit.b MDR iVm §§ 33 MPDG) sowie 
eines Anzeigeverfahrens bei der Bundesoberbehörde (§ 85 Abs. 2 
Nr. 6 MPDG). Besitzt das Medizinprodukt bislang keine CE-Kenn­
zeichnung und soll die Studie die Konformität dessen feststellen, 
greift Art. 62 MDR und damit die Vorschriften für die klinische Prü­
fung. Es bedarf damit einerseits der zustimmenden Bewertung der 
Ethikkommission nach § 31 Abs. 1 Nr. 2 MPDG sowie bei Produkten 
der Klasse I/IIa eines Validierungsverfahrens nach § 31 Abs. 1 Nr. 
MPDG oder bei solchen der Klasse IIb/III eines Genehmigungsver­
fahrens nach § 31 Abs. 2 Nr. 1 MPDG. Die weiteren Voraussetzungen 
der klinischen Prüfung seien sodann im Folgenden erörtert.

Anwendbarkeit von MDR und MPDG

Die Vorrichtungen zur Bildgebung sind als Medizinprodukte im Sinne 
des § 2 Abs. 1 S. 2 MPDG iVm Art. 2 Nr. 1 MDR zu qualifizieren. Bei 
diesen handelt es sich um Apparate, die für diagnostische Zwecke 

3.2.2.1

sind (§ 3 Nr. 4 MPDG). Ist dies der Fall wäre wiederum erneut Art. 74 MDR anzu­
wenden und von einer Studie zur weitergehenden Bewertung auszugehen. Wird dies 
wiederum verneint, handelt es sich um eine sonstige klinische Prüfung nach § 47 
MPDG. Sodann gilt es zu klären, ob zusätzlich invasive und/oder belastende Maß­
nahmen stattfinden und ob das Medizinprodukt außerhalb der Zweckbestimmung 
oder ohne gültige CE-Kennzeichnung eingesetzt wird. Nur wenn dies ebenfalls ver­
neint werden kann, ist § 47 Abs. 3 MPDG einschlägig, mit der Folge, dass das Vor­
haben nur durch die zuständige, nach Landesrecht gebildete, Ethikkommission bera­
ten werden muss. Andernfalls sind § 47 Abs. 1, Abs. 2 MPDG einschlägig, sodass es 
der Zustimmung der Ethikkommission nach § 52 MPDG und eines Anzeigeverfah­
rens nach §§ 53 iVm 47 Abs. 2. Nr. 2 MPDG und damit der Einreichung des Vorhabens 
über DMIDS bedarf.
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eingesetzt werden und deren Hauptwirkung physikalisch hervorge­
rufen wird. Die etwaige Gabe von Kontrastmitteln ist dabei nur als 
Unterstützung der Vorrichtung und deren Wirkweise zu begreifen.

Übersicht der Voraussetzungen

Die näheren Voraussetzungen der klinischen Prüfung eines Medizin­
produkts werden dabei in den Art. 62–72 MDR festgelegt. Diese glie­
dern sich im Wesentlichen nach allgemeinen Voraussetzungen, 
Art. 62 und 63 MDR, besonderen Voraussetzungen bei der Durch­
führung der klinischen Prüfung mit nicht einwilligungsfähigen Prü­
fungsteilnehmenden, Minderjährigen und schwangeren oder stillen­
den Frauen (Art. 64–66 MDR). Von besonderer Relevanz, um die 
Rechte der Versuchsperson zu bewahren, ist, dass diese umfänglich 
über das Vorhaben aufgeklärt wird und in dieses einwilligt, Art. 63 
MDR iVm § 28 MPDG.

Forschung an nicht Einwilligungsfähigen 
und Minderjährigen

Wird die Forschung an Minderjährigen durchgeführt, ist insbeson­
dere Art. 65 MDR zu beachten. Demnach muss das Medizinprodukt 
gerade Minderjährigen dienen und der Forschungszweck nicht ebenso 
gut an Erwachsenen erreicht werden können. Da wohl nur in den sel­
tensten Fällen ein spezielles bildgebendes Verfahren für Kinder und 
Jugendliche entwickelt werden wird, ist die Erforschung grundsätzlich 
an Erwachsenen vorzunehmen.

Zwar darf die Erforschung auch an nicht einwilligungsfähigen 
Personen stattfinden, jedoch müssen dann die Voraussetzungen des 
Art. 64 MDR erfüllt sein. Die klinische Prüfung muss demnach mit 
dem Krankheitszustand der*des Betroffenen stehen und einen direk­
ten Nutzen für dessen*deren Gesundheitszustand erwarten lassen, 
der schließlich auch von den zu erwartenden Risiken überwogen wird. 
Schließlich bedarf es hier ebenso der Einwilligung des gesetzlichen 
Vertreters nach den Maßgaben der Art. 64 Abs. 1 lit.a MDR iVm § 28
Abs. 3 MPDG.

3.2.2.2

3.2.2.3
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Strahlenschutzgesetz

Soweit im Rahmen der klinischen Forschung eines neuen bildgeben­
den Verfahrens radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung am 
Menschen angewandt werden, sind die besonderen Regelungen des 
Strahlenschutzgesetzes zu beachten.18

Klinische Studien unter Einsatz von bildgebenden Verfahren zur 
Erprobung von Arzneimitteln

Werden bildgebende Verfahren eingesetzt, um die Wirksamkeit von 
Arzneimitteln zu erproben, kommen die Vorschriften des Arzneimit­
telgesetzes zur Anwendung.

Anwendbarkeit des AMG

Unter einer klinischen Prüfung am Menschen ist dabei jede am Men­
schen durchgeführte Untersuchung zu begreifen, die dazu bestimmt 
ist, klinische oder pharmakodynamische Wirkungen eines oder meh­
rerer Arzneimittel zu erforschen oder zu bestätigen, oder jegliche 
Nebenwirkungen festzustellen oder die Absorption, die Verteilung, 
den Stoffwechsel oder die Ausscheidung zu untersuchen, mit dem 
Ziel, die Sicherheit und/oder Wirksamkeit dieser Arzneimittel fest­
zustellen, vgl. Art. 2 Abs. 2 VO (EU) 536/2014 (so genannte CTR) 
iVm § 4 Abs. 23 S. 1 AMG.

Liegt der Fokus damit auf der Erforschung eines Arzneimittels 
und werden hierzu bildgebende Verfahren eingesetzt, sind diese 
lediglich als Begleitdiagnostik zu begreifen.

Übersicht der Voraussetzungen

Werden die Wirkungen von Arzneimitteln erprobt, sind die §§ 40 ff. 
AMG einzuhalten, wobei sich unter dem Einsatz von bildgebenden 
Verfahren keine Besonderheiten zu klinischen Studien ergeben, die 
nicht auf solche zurückgreifen. Zu beachten sind bei der Prüfung eines 
neuen Arzneimittels insbesondere die allgemeinen und besonderen 
Voraussetzungen der §§ 40a, 40b AMG. Daneben ist ein zustim­

3.2.2.4

3.2.3

3.2.3.1

3.2.3.2

18 Vgl. dazu den Abschnitt 3.2.1 (»Anwendbarkeit des Strahlenschutzgesetzes«).
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mendes Votum der nach Geschäftsverteilungsplan zuständigen Ethik­
kommission einzuholen, § 41 AMG.

Forschung an nicht Einwilligungsfähigen 
und Minderjährigen

Wird das Arzneimittel an Minderjährigen oder nicht einwilligungs­
fähigen Personen erprobt, gilt es, die Art. 29 VO (EU) 536/2014 
iVm § 40b Abs. AMG zu beachten. Unter anderem muss das Arznei­
mittel der Person selbst dienen und eine Einwilligung des gesetzlichen 
Vertreters eingeholt werden.

Strahlenschutzgesetz

Etwas anderes gilt dann, wenn radioaktive Stoffe verabreicht oder 
ionisierende Strahlungen eingesetzt werden. Hier ist zu differenzie­
ren, ob die radioaktiven Stoffe selbst Inhalt des Forschungsvorhabens 
sind. Dann bedarf es einer strahlenschutzrechtlichen Genehmigung 
nach § 31 StrlSchG: Ist dies nicht der Fall, ist die Anzeige des For­
schungsvorhabens nach § 32 StrlSchG ausreichend.

Klinische Studien unter Einsatz von bildgebenden Verfahren zu 
anderen Zwecken

Werden bildgebende Verfahren weder dazu eingesetzt, ein neues bild­
gebendes Verfahren zu entwickeln, noch um ein Arzneimittel zu 
erforschen, greifen weder das Medizinprodukte- noch das Arzneimit­
telgesetz. Insofern gelten, sofern § 15 Berufsordnung der Ärzte nicht 
anwendbar ist, die für die Forschung am Menschen etablierten Stan­
dards,19 die es im Weiteren näher zu beleuchten gilt.

3.2.3.3

3.2.3.4

3.2.4

19 Vgl. Lipp 2009: 345.
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Allgemeine Voraussetzungen der klinischen Forschung zu 
anderen Zwecken

Grundlage für einen Forschungseingriff ist ein mit dem*der Pro­
band*in geschlossener Vertrag, der inhaltlich an die Art und Ausge­
staltung der Forschung angepasst werden muss.20 Weil die Teilnahme 
der*des Proband*in an dem wissenschaftlichen Experiment auf 
deren*dessen freiwilliger Einwilligung beruht, muss sie*er zunächst 
vollumfänglich über bestehende Risiken des Experiments aufgeklärt 
werden.21 Überdies muss ihr*ihm die Möglichkeit eröffnet werden, 
jederzeit ihre*seine Einwilligung zu widerrufen und damit das Expe­
riment abbrechen zu können.22 Wird die Forschung an einer kranken 
Person durchgeführt, muss der Forschungseingriff darüber hinaus 
medizinisch indiziert sein. Etwas anderes gilt freilich dann, wenn der 
Forschungseingriff keinen therapeutischen Zweck verfolgt, da sodann 
die medizinische Indikation den Eingriff nicht mehr legitimiert.23 

Vielmehr bedarf es dann ebenfalls der wissenschaftlichen sowie ethi­
schen Vertretbarkeit der geplanten Forschung. Wird die wissenschaft­
liche Forschung an einer gesunden Testperson vorgenommen, müssen 
nicht nur, wie bei der ärztlichen Behandlung oder dem individuellen 
Heilversuch, die Risiken des Eingriffs und die Chancen und Nutzen 
der Behandlung für sie in Ausgleich gebracht werden. Da die For­
schung in diesem Fall jedenfalls auch der Allgemeinheit dient, gilt es 
sowohl die Interessen der Proband*innen wie auch die Chancen und 
Nutzen anderer Patient*innen sowie der Allgemeinheit abzuwägen.24 

Kann die wissenschaftliche Forschung nämlich der Heilung einer 
erkrankten Person dienen, können ihr mehr gesundheitliche Risiken 
zugemutet werden, als wenn von dem Vorhaben kein individueller 
Nutzen für die Proband*innen ausgeht.25

Die Durchführung der wissenschaftlichen Forschung muss 
schließlich wissenschaftlich gerechtfertigt sein und wissenschaftli­

3.2.4.1

20 Vgl. Ibid.: 347; zur Ausgestaltung solcher Verträge vgl. Ehling / Vogeler 2008: 
272–281.
21 So auch gesetzlich bezüglich Medizinprodukten in § 20 Abs. 2 MPG sowie in § 40
Abs. 2 AMG. Daneben vgl. Kern 2019: Rn. 67 ff.; vgl. Deutsch / Spickhoff 2014: Ein­
leitung Rn. 66.
22 Vgl. Deutsch / Spickhoff 2014: Einleitung Rn. 66; Lipp 2009: 347.
23 Vgl. Lipp 2009: 347.
24 Ibid.
25 Vgl. Kern 2019: Rn. 24.
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chen Standards genügen. Dies setzt überdies voraus, dass eine aus­
reichende Dokumentation über die Forschung stattfindet.26

Um bei möglichen Schäden der Teilnehmer*innen einen finan­
ziellen Ausgleich zu gewährleisten, muss darüber eine Versicherung 
abgeschlossen werden.27 Daneben gilt es die jeweils zuständigen 
Ethikkommissionen an dem Verfahren zu beteiligen.28

Einwilligungsunfähige bzw. in ihrer Einwilligungsfähigkeit 
beschränkte Personen

Besondere ethische und rechtliche Betrachtung findet dabei häufig 
die Frage nach dem Umgang mit der klinischen Forschung an beson­
ders verletzbaren Personen, wie beispielsweise Säuglingen, Kleinkin­
dern, Demenzkranken oder psychisch erkrankten Personen. Da die 
informierte und freiwillige Einwilligung von Proband*innen oder 
Patient*innen als das »Kernstück der Legitimation der Forschung am 
Menschen«29 begriffen werden kann, eine solche bei jenen vulnera­
blen Patient*innen allerdings meist nicht möglich sein dürfte, weil sie 
die Risiken der Forschung nicht in gleicher Weise abschätzen können, 
bedürfen sie eines besonderen rechtlichen Schutzes.

Im Anwendungsbereich von AMG und MDR/MPDG greifen 
diesbezüglich zumindest teilweise spezialgesetzliche Regelungen.30

Differenziert wird im Rahmen dieser zwischen Minderjährigen 
einerseits und nicht-einwilligungsfähigen Personen andererseits. 
Entscheidend ist ferner, ob das Forschungsvorhaben ausschließlich 
dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn dient, oder ob darüber 
hinaus mit einem therapeutischen Nutzen für die Versuchsperson 
gerechnet werden kann. Ausgeschlossen ist die Forschung bei ein­
willigungsunfähigen Erwachsenen jedenfalls dann, wenn von ihr 
ausschließlich ein Gruppen- nicht aber individueller Nutzen ausgeht. 
Nicht möglich ist die nicht-therapeutische Forschung nach dem 
MDR/MPDG sowie Strahlenschutzgesetz ebenfalls bei Minderjähri­
gen. Anders ausgestaltet ist dies im Rahmen des AMG: Hier darf 
nicht-therapeutische Forschung an Minderjährigen dann vorgenom­

3.2.4.2

26 Vgl. Lipp 2009: 347.
27 Vgl. Deutsch/Spickhoff 2014: Einleitung Rn. 68.
28 Ibid.
29 Lipp 2009: 349.
30 Siehe hierzu an anderer Stelle oben.
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men werden, wenn die*der Minderjährige ebenfalls an der Erkran­
kung leidet, die erforscht werden soll oder wenn diese Krankheit auf 
Grund ihrer Spezifik nur an dieser Gruppe vorgenommen werden 
kann (z.B. Kinderkrankheiten).

Umstritten ist, ob außerhalb der Spezialgesetze mit nicht einwil­
ligungsfähigen Personen überhaupt Forschung betrieben werden darf. 
Geht man davon aus, dass die Forschung mit einwilligungsunfähigen 
Personen grundsätzlich zulässig ist,31 ist zunächst dem gesetzlichen 
Vertreter32 eine besondere Rolle zuzusprechen. Dies gilt sowohl für 
einwilligungsunfähige Erwachsene wie auch Minderjährige.

Erwachsene

Soll das Forschungsvorhaben einwilligungsunfähige Erwachsene 
umfassen, bedarf es der Einbeziehung des gesetzlichen Vertreters 
(§ 1896 BGB). Entscheidend ist, dass die Entscheidung des Betreu­
ers33 über eine Teilnahme an der klinischen Forschung dem Wohl des 
Betreuten34 entspricht. Dies bedeutet, dass sich der Betreuer nicht nur 
nach dem objektiven Wohl des Betreuten auszurichten hat, sondern 
insbesondere auch dessen subjektive Empfindungen in die Entschei­
dung mit einbeziehen muss. Im Ergebnis ist hier der mutmaßliche 
oder tatsächliche Wille des Betreuten von erheblicher Bedeutung.

Dies setzt eine Kommunikation zwischen Betreuer und Betreu­
tem voraus, § 1901 Abs. 3 S. 3 BGB. Lehnt der Betreute die Teilnahme 
ab, darf der Betreuer nicht in die Forschung einwilligen. Stimmt der 
Betreute hingegen zu, darf der Betreuer nur dann ablehnen, wenn die 
Zustimmung auf der beschränkten Zustimmungsfähigkeit beruht und 
die Teilnahme überdies mit erheblichen Gefahren für den Betreuten 
verbunden wäre. Die Teilnahme an der Forschung erfordert dann 
sowohl die Aufklärung als auch Einwilligung des Betreuten wie auch 
des Betreuers.

3.2.4.2.1

31 Mit ausführlicher Argumentation vgl. Lipp 2009: 349 ff.
32 Es handelt sich hierbei um einen feststehenden juristischen Begriff, der Personen 
jeglicher geschlechtlichen Identität umfasst.
33 Es handelt sich hierbei um einen feststehenden juristischen Begriff, der Personen 
jeglicher geschlechtlichen Identität umfasst.
34 Es handelt sich hierbei um einen feststehenden juristischen Begriff, der Personen 
jeglicher geschlechtlichen Identität umfasst.
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Ist der Betreute nicht mehr ansprechbar, muss sich die Zustim­
mung des Betreuers nach dem mutmaßlichen Willen des Betreu­
ten richten.

Minderjährige

Anders zu beurteilen ist die Frage nach der rechtlichen Behandlung 
der Forschung an Minderjährigen. Gesetzliche Vertreter*innen sind 
hier qua Gesetz die Eltern (§ 1626 Abs. 1 BGB), die für alle Belange 
des Kindes zuständig sind. Im Gegensatz zum Betreuer, dürfen die 
Eltern auf Grund ihres Erziehungsauftrags das »Wohl des Kindes« 
inhaltlich selbst bestimmen. Grenze dessen ist, dass das Kind geschä­
digt wird und dies den Eltern zuzurechnen ist. Handelt es sich um 
Forschung, die ebenfalls einen therapeutischen Zweck für den Min­
derjährigen erfüllt, ist eine Zustimmung der Eltern unproblematisch 
möglich. Gleichwohl gilt es hier auch, die Interessen des Kindes inso­
weit zu beachten, als dass das Kind in die Entscheidung miteinzube­
ziehen ist, soweit es die Bedeutung und die Tragweite des Eingriffes 
erfassen kann.

Hat die Forschung dagegen keinen therapeutischen Nutzen, 
kommt es maßgeblich darauf an, welche Belastungen und Gefahren 
von dem Versuch ausgehen. Sind diese Risiken gering, steht auch 
hier einer Zustimmung zu dem Forschungsvorhaben zunächst nichts 
entgegen. Zu beachten ist hier ebenfalls der individuelle Reifegrad des 
Kindes, sodass es unter Umständen auch dessen Zustimmung bedarf.

Strahlenschutzgesetz

Differenziert werden muss auch an dieser Stelle zwischen solchen 
bildgebenden Verfahren, die auf den Einsatz radioaktiver Stoffe oder 
ionisierender Strahlung zurückgreifen und solchen, die hierauf nicht 
angewiesen sind. Auswirkungen hat dies wiederum auf die Anwend­
barkeit des Strahlenschutzgesetzes. Handelt es sich um ein For­
schungsvorhaben, das die Prüfung von Sicherheit und Wirksamkeit 
eines Verfahrens zur Behandlung volljähriger, kranker Menschen 
zum Gegenstand hat und ist die Anwendung radioaktiver Stoffe oder 
ionisierender Strahlung nicht selbst Gegenstand des Forschungsvor­
habens, ist das Forschungsvorhaben nur bei der zuständigen Stelle 
anzuzeigen, vgl. § 32 StrlSchG. In allen anderen Fällen, also beispiels­

3.2.4.2.2

3.2.4.2.3
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weise auch bei der Untersuchung gesunder Proband*innen, ist eine 
Genehmigung bei der zuständigen Strahlenschutzbehörde einzuho­
len, § 31 StrlSchG.

Handelt es sich um solche Verfahren, wie beispielsweise das 
fMRT, die nicht auf die Gabe radioaktiver Stoffe oder den Einsatz 
bildgebender ionisierender Strahlung angewiesen sind, greifen keine 
spezialgesetzlichen Regelungen.

Einsatz bildgebender Verfahren zum Zwecke 
der Heilbehandlung

Dient der Einsatz der bildgebenden Verfahren ausschließlich der 
Heilbehandlung, kommen die allgemeinen arztrechtlichen Grund­
sätze zum Tragen. Grundlage der Bildgebung ist damit ein zwischen 
behandelnder und behandelter Person geschlossener Dienstvertrag 
(Behandlungsvertrag), die Aufklärung durch die ärztliche Fachperson 
sowie die informierte Einwilligung der zu behandelnden Person in 
das Verfahren.

Behandlungsvertrag

Grundlage einer jeden Behandlung zwischen der ärztlichen Fachper­
son und dem erkrankten Menschen ist der geschlossene Behand­
lungsvertrag, §§ 630a ff. BGB. Mit diesem verpflichtet sich die ärzt­
liche Fachperson zu der Behandlung des erkrankten Menschen. Die 
zu behandelnde Person verpflichtet sich im Gegenzug zur Bezahlung 
der vereinbarten Vergütung, soweit diese nicht durch Dritte über­
nommen wird.

Zu differenzieren ist dabei zwischen einer medizinischen 
Behandlung durch Konsiliarärzt*innen einerseits und einer Therapie 
in einem Krankenhaus andererseits. Üblicherweise ist davon auszu­
gehen, dass Verfahren zur neurowissenschaftlichen Bildgebung in den 
entsprechend ausgestatteten Kliniken stattfinden, sodass sich die fol­
genden Ausführungen hierauf konzentrieren sollen. Ein wesentlicher 
Unterschied zwischen den Verträgen ist jedenfalls darin zu sehen, dass 
Konsiliarärzt*innen bestimmte Leistungen mit einem beschränkten 
Ergebnis erbringen (z.B. Röntgendiagnostik durch Radiologie), 
sodass diese Verträge jedenfalls teilweise als Werkverträge zu klassi­

3.3

3.3.1
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fizieren sind.35 Inhalt eines Behandlungsvertrags mit einer Klinik ist 
dagegen, dass eine Vielzahl an Leistungen durch die Klinik und deren 
Personal erbracht werden, sodass dieser als Dienstvertrag im Sinne 
des § 611 BGB eingeordnet werden kann.

Daneben ist eine Besonderheit in der neurowissenschaftlichen 
Bildgebung darin zu sehen, dass sie selbst stets als begleitdiagnos­
tische Maßnahme zu sehen ist, da sie für sich genommen nicht 
dazu geeignet ist, einen Heilungserfolg herbeizuführen. Sie ist damit 
stets nur Teil einer Behandlung, aber nicht als Behandlung selbst 
zu begreifen.

Informed Consent

Die Patient*innen sind sodann über die Behandlung selbst und alle 
damit in Zusammenhang stehenden Vorgänge aufzuklären. Nach 
der vollständigen Aufklärung der Patient*innen bzw. ihrer gesetzli­
chen Vertreter*innen, müssen die Patient*innen unmissverständlich 
gefragt werden, ob sie in die Maßnahme einwilligen.

Die informierte Einwilligung von Patient*innen stellt die recht­
liche Legitimation der Ärzt*innen zur Behandlung dar und hat 
insbesondere zur Folge, dass die körperverletzende Maßnahme – 
soweit sie von der Einwilligung umfasst ist – keine deliktischen oder 
strafrechtlichen Konsequenzen nach sich zieht.

Inhalt und Umfang

Dies betrifft insbesondere Art, Umfang, Durchführung, zu erwar­
tende Folgen und Risiken der Maßnahme sowie ihre Notwendigkeit, 
Dringlichkeit, Eignung und deren Erfolgsaussichten auf die Diagnose 
oder die Therapie, § 630e Abs. 1 S. 2 BGB. Stehen mehrere gleicher­
maßen indizierte und übliche Methoden zu Verfügung, die zu wesent­
lich unterschiedlichen Belastungen, Risiken oder Heilungschancen 
führen können, sind Patient*innen im Rahmen der Aufklärung hier­
auf hinzuweisen, § 630e Abs. 1 S. 3 BGB.

3.3.2

3.3.2.1

35 Vgl. MüKo BGB/Busche 2020: § 631 Rn. 124.
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Form und Zeitpunkt

§ 630e Abs. 2 BGB regelt sodann die Modalitäten der Aufklärung. 
Diese ist gemäß § 630e Abs. 2 Nr. 1 BGB mündlich entweder durch 
die*den Behandelnde*n selbst oder durch eine qualifizierte Person 
vorzunehmen und kann unter Einbeziehung von Unterlagen in Text­
form erfolgen. Die Aufklärung muss darüber hinaus so rechtzeitig 
geschehen, dass die Patient*innen einen angemessenen Zeitraum 
haben, um ihre Einwilligung wohlüberlegt abzugeben, § 630e Abs. 2
Nr. 2 BGB. Schließlich muss sie in einer für die Patient*innen ver­
ständlichen Form erfolgen, § 630e Abs. 2 Nr. 3 BGB. Unterlagen, die 
im Rahmen von Aufklärung und Einwilligung von Patient*innen 
unterzeichnet werden, sind an die Person auszuhändigen. Einer Auf­
klärung bedarf es nicht in unaufschiebbaren Fällen, oder bei Verzicht 
der Patient*innen auf diese, § 630d Abs. 3 BGB.

Einwilligungsunfähige bzw. in ihrer Einwilligungsfähigkeit 
beschränkte Personen

Betrifft die Behandlung eine in ihrer Einwilligungsfähigkeit einge­
schränkte Person, ist die Einwilligung der*des hierzu Berechtigten, 
also des Betreuers oder der Eltern einzuholen, § 630d Abs. 4, § 630d
Abs. 1 S. 2 iVm § 1896, § 1626 BGB. Den in ihrer Einwilligungsfähig­
keit beschränkten Personen sind allerdings, unter Berücksichtigung 
ihres Entwicklungsstandes und ihrer Verständnismöglichkeiten, die 
wesentlichen Umstände der Behandlung zu erörtern, § 630e Abs. 5 
BGB.

Bildgebende Verfahren und Zufallsbefunde

Wie in § 630e Abs. 1 S. 2 BGB normiert, sind Patient*innen insbe­
sondere auf etwaige Risiken und Belastungen hinzuweisen. Zu 
berücksichtigen ist dabei also gerade auch die Belastungsintensität, 
die von der Behandlung ausgeht. Werden Patient*innen einem bild­
gebenden Verfahren unterzogen, das auf dem Einsatz ionisierender 
Strahlung oder radioaktiver Stoffe beruht, ist das hiermit verbundene 
Risiko vergleichsweise höher, als wenn dem nicht der Fall ist. Das Maß 
der Aufklärung hat sich hieran also ebenfalls auszurichten.

3.3.2.2

3.3.2.3

3.3.2.4
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Daneben ist zu beachten, dass gerade im Rahmen des Einsatzes 
von bildgebenden Verfahren pathologische Veränderungen sichtbar 
werden können, die nicht mit der ursprünglichen Diagnoseerhebung 
in Verbindung stehen. Über die Möglichkeit solcher Zufallsbefunde 
sind die Patient*innen ebenfalls zu informieren.36

Zufallsbefunde

Von nicht unerheblicher praktischer Relevanz im Rahmen von bild­
gebenden Verfahren ist die Entdeckung sogenannter Zufallsbefunde. 
Hierunter sind unerwartet erhobene Befunde zu begreifen, für die 
zuvor keine erkennbaren Hinweise bestanden und die nicht im Rah­
men einer gezielten Suche festgestellt wurden.37

Von rechtlicher Relevanz ist insbesondere die Frage, ob sol­
che Zufallsbefunde im Rahmen der ärztlichen Heilbehandlung oder 
innerhalb der klinischen Forschung festgestellt werden.38 Während 
die Entdeckung von Zufallsbefunden im Rahmen der ärztlichen Heil­
behandlung bereits ausführliche Beachtung in der Rechtsprechung 
und teilweise sogar auf gesetzlicher Ebene gefunden hat,39 ist der 
Umgang hiermit im Zusammenhang mit klinischer Forschung sowohl 
ethisch als auch rechtlich noch nicht hinreichend geklärt.40

Heilbehandlung

Geprägt ist die ärztliche Heilbehandlung durch das Arzt-Patienten-
Verhältnis41, wobei der im Rahmen einer Heilbehandlung zwischen 

4.

4.1

36 Zum Umgang mit Zufallsbefunden vgl. Abschnitt 4 (»Zufallsbefunde«).
37 Vgl. Heinemann et al. 2007: A 1982.
38 Vgl. hierzu ausführlich den Abschnitt 2.3 (»Zufallsbefunde«) des dritten Teils 
(Ethische Aspekte) des vorliegenden Sachstandsberichts.
39 Vgl. hierzu beispielsweise im Hinblick auf das GenDG: Rudnik-Schöneborn et al 
2014: 109.
40 Spranger spricht insoweit von einem »embryonalen Zustand«, vgl. Spranger 
2009: 194.
41 Das ›Arzt-Patienten-Verhältnis‹ hat sich sowohl in der medizinischen und juristi­
schen Forschung wie auch in der angewandten Ethik zu einem feststehenden Begriff 
entwickelt, mit dem bestimmte Rechte und Pflichten verbunden sind. Trotz des 
in diesem Begriff verwendeten generischen Maskulinums sind sowohl auf Arzt- 
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den Parteien geschlossene Vertrag die wesentlichen Pflichten der 
behandelnden Person gegenüber der behandelten Person festlegt. Aus 
dem Behandlungsvertrag resultiert nicht nur die Pflicht zum beson­
deren Bemühen um die Heilung der erkrankten Person, sondern 
ebenfalls Aufklärungs- und Informationspflichten. Werden erhebli­
che medizinische Befunde nicht mitgeteilt, liegt ein grober Behand­
lungsfehler vor.42 Zugleich ist die behandelnde Person verpflichtet, 
nicht nur eine »auftragsbezogene Auswertung« der Befunde vorzu­
nehmen, sondern ebenfalls erkennbare Zufallsbefunde zu berück­
sichtigen.43 Jener Zufallsbefund bedarf dann weiterer Abklärung, 
wenn »relevante, verwertbare Erkenntnisse« erlangt werden, die 
Anlass für eine weitergehende Befunderhebung bzw. Diagnostik 
geben.44 Von zentraler Bedeutung ist darüber hinaus das Selbstbe­
stimmungsrecht des*der Patienten*Patientin und deren verfassungs­
rechtlich garantiertes »Recht auf Nichtwissen«, welches aus des­
sen*deren »Recht zur informationellen Selbstbestimmung« 
abgeleitet wird.

Das Recht auf Nichtwissen45 hat zur Folge, dass ein*e Patient*in 
bereits vor der Untersuchung auf die Möglichkeit von etwaigen 
Zufallsbefunden hingewiesen werden muss. Hier muss ebenso die 
Option eröffnet werden, von jenen neuen, unerwarteten Befunden 
keine Kenntnis zu erlangen. Möglich ist ein solcher Verzicht auf 
jene Information auf freiwilliger Basis nur dann, wenn er vor der 
Untersuchung erklärt wird.46

Klinische Forschung

Ungleich schwieriger gestaltet sich die rechtliche Einordnung von 
Zufallsbefunden, die im Rahmen der klinischen Forschung entdeckt 
werden. Zurückzuführen ist dies auf mehrerlei Gründe: Zweck der 
klinischen Forschung ist die wissenschaftliche Erkenntnis und damit 

4.2

als auch auf Patient*innenseite Menschen aller Geschlechtsidentitäten vertreten 
und angesprochen.
42 Vgl. Rudnik et al. 2014: 108.
43 Ibid.
44 Ibid.
45 Ausführlicher hierzu vgl. Duttge 2014: 233 ff.
46 Vgl. Duttge 2010: 38.
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die Forschungsintention. Schwerpunkt der Forschung ist damit gerade 
nicht die Heilbehandlung der erkrankten Person. Hieraus ergibt 
sich ebenfalls eine wesentliche Unterscheidung zwischen dem Ver­
hältnis zwischen dem*der Proband*in und dem*der Forschenden 
einerseits und dem Vertrauensverhältnis zwischen behandelnder und 
behandelter Person andererseits. Während die vertragliche Grundlage 
der ärztlichen Heilbehandlung der Behandlungsvertrag ist, aus dem 
zugleich unter Umständen die Pflicht zum Ergreifen notwendiger 
Maßnahmen resultiert,47 besteht eine solche Verpflichtung zwischen 
dem*der Proband*in und dem*der Forschenden nicht.

Denkbar sind mannigfaltige Problemkonstellationen, die bislang 
rechtlich noch nicht vollumfänglich geklärt wurden. So liefern bei­
spielsweise Heinemann et al. einen Überblick über mögliche Fallge­
staltungen, die eine Schädigung von Proband*innen nach sich ziehen 
könnte.48 Denkbar seien unter anderem der Bericht eines Zufalls­
befundes gegen den erklärten Willen bzw. ohne Einwilligung der 
Proband*innen; das Entstehen der Notwendigkeit einer Behandlung 
mit der aus ihr resultierenden Risiken und Nebenwirkungen; die 
eigenmächtige Verzögerung oder das Versäumnis der Mitteilung des 
Zufallsbefundes, die sodann zu Folgeschäden führt; das Zurücklassen 
der Proband*innen nach Mitteilung des Zufallsbefundes ohne weitere 
Hilfestellung; das Unterlassen einer weiterführenden Diagnostik 
sowie die irrtümliche Mitteilung der Notwendigkeit einer weiterfüh­
renden Diagnostik.

Wie an anderer Stelle bereits thematisiert, basiert aber auch 
die Forschung mittels bildgebender Verfahren auf einem Vertrag 
zwischen forschender Person und Studienteilnehmer*in, der an das 
jeweilige Forschungsvorhaben angepasst werden muss. Grundlage 
ist hier ebenfalls die freiwillige Teilnahme an dem Vorhaben, die 
durch die informierte Einwilligung (informed consent) sichergestellt 
werden soll. Im Rahmen der Aufklärung vor der Einwilligung in das 
Vorhaben sollte daher, wie bereits durch Spranger49 vorgeschlagen 
und so bereits an verschiedenen Kliniken umgesetzt, die Möglichkeit 
und der Umgang mit etwaigen Zufallsbefunden problematisiert wer­
den. Entwickelt wurden hierzu bereits unterschiedliche Leitlinien an 

47 Vgl. Hoffmann 2014: 306.
48 Vgl. Heinemann et al. 2007: A 1984 ff., Kritisch zu dieser Übersicht vgl. auch 
Spranger 2009: 195.
49 Vgl. Spranger 2009: 197.
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den Kliniken, die im Wesentlichen auch die problematischen Punkte 
abdecken:50 Teilnehmende an einer Studie sind zunächst darüber 
aufzuklären, dass die Forschungsstudie nicht auf einem Arzt-Patien­
ten-Verhältnis basiert und das Forschungsvorhaben nicht auf eine 
Individualdiagnostik, sondern vielmehr auf den wissenschaftlichen 
Erkenntnisgewinn abzielt. Sollten daher keine pathologischen Auffäl­
ligkeiten entdeckt werden, bedeutet dies nicht, dass keine klinischen 
Befunde vorliegen. Daneben sind Proband*innen auf die Möglichkeit 
der Entdeckung von Zufallsbefunden an sich sowie darüber zu infor­
mieren, dass solche Strukturauffälligkeiten entdeckt werden können, 
die einer weiterführenden neuroradiologischen Abklärung bedürfen. 
Die Mitteilung eines solchen Zufallsbefundes allerdings sollte stets 
unter Einbeziehung einer fachlich kompetenten Person erfolgen, 
da der*die Forscher*in andernfalls haftungs- und strafrechtlichen 
Risiken ausgesetzt ist. Erörtert werden sollte darüber hinaus, dass 
sich auf Grund eines möglichen Zufallsbefundes Änderungen im 
Rahmen von Versicherungen ergeben können. Daneben ist der*die 
Proband*in auf die psychischen Belastungen, die auf Grund der 
Mitteilung eines solchen Zufallsbefundes entstehen können, hinzu­
weisen. Erteilt der*die Proband*in keine Einwilligung in die Mit­
teilung von Zufallsbefunden, ist es zweckmäßig, sie*ihn von dem 
Forschungsvorhaben auszuschließen. Dies trägt insoweit zum Schutz 
des Forschers*der Forscherin bei, da dieser*diese sich andernfalls mit 
dem Problem konfrontiert sieht, über ein »Herrschaftswissen«51 zu 
verfügen, adäquate Maßnahmen allerdings nicht ergriffen werden 
können. Darüber hinaus jedoch würde hierdurch dem Prinzip des 
Nichtschädigens auf Seiten der forschenden Person einerseits und 
dem Prinzip der Patientenautonomie52 andererseits Rechnung getra­
gen.53

50 Vgl. hierzu beispielsweise die Leitlinie »Ethisch angemessener Umgang mit 
Zufallsbefunden bei bildgebenden Verfahren in der Hirnforschung am Klinikum 
rechts der Isar«.
51 Spranger 2009: 197.
52 Der Begriff der ›Patientenautonomie‹ hat sich sowohl in der medizinischen und 
juristischen Forschung wie auch in der angewandten Ethik zu einem feststehenden 
Begriff entwickelt. Trotz des in diesem Begriff verwendeten generischen Maskuli­
nums sind auf Patient*innenseite Menschen aller Geschlechtsidentitäten vertreten 
und angesprochen.
53 Vgl. Heinemann et al. 2007: A 1984 ff.
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Neurodeterminismus, Lügendetektoren, der Einsatz 
bildgebender Verfahren zur Feststellung 
der Schuldfähigkeit und die Frage nach 
gefährlichen Gehirnen

Der rapide Fortschritt und Erkenntnisgewinn der Neurowissen­
schaften haben auch die Grundlagen des Rechts nicht unberührt 
gelassen. Zunehmend werden auch in der deutschen Rechtswissen­
schaft verschiedene Fallkonstellationen innerhalb des Einflusses der 
Erkenntnisse dieses Gebiets in mannigfaltigen Ausformungen disku­
tiert, was nicht zuletzt zu der Einführung des Begriffs des »Neuro­
rechts«54 führte.

Während es sich in Deutschland hierbei um eine vergleichs­
weise neue Entwicklung handelt, haben sich in den USA bereits 
neue anwaltliche Berufsbilder wie der »neuro-lawyer« oder »brain-
damage-lawyer« gebildet.55 Dies ist wohl nicht zuletzt als Reaktion 
auf die Entstehung von Firmen, die sich auf die Lügendetektion mittels 
fMRT spezialisiert haben, zu begreifen.56 Daneben wurde bereits in 
verschiedenen Strafverfahren der Einsatz von Neuro-Imaging-Verfah­
ren diskutiert.

Aber auch in Deutschland wird dieser Problematik vermehrt 
Beachtung geschenkt. Diskutiert wird nicht nur der Einsatz bildgeben­
der Verfahren zum Zwecke der Lügendetektion. Problematisiert wird 
überdies die Frage, inwieweit bildgebende Verfahren zur Schuldfähig­
keitsfeststellung oder gar zur Prävention von Straftaten durch die 
Feststellung eines von einer Person ausgehenden Gefährdungspoten­
zials beitragen können.

Jedenfalls mittelbar auf den Einsatz bildgebender Verfahren 
zurückzuführen sind die intensiv geführten Diskussionen um den 
Neurodeterminismus und die Frage hieraus resultierender Konse­
quenzen für das Schuldstrafrecht. Diese Debatte wurde nicht zuletzt 
durch Roth/Singer prominent, die bei erwiesenem Neurodeterminis­
mus für eine Abschaffung des Schuldstrafrechts plädierten.57

5.

54 Vgl. Kalus 2012: 42.
55 Ibid.
56 So z.B. Cephos und no lie mri.
57 Vgl. Roth 2012.
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Neurodeterminismus und Schuldstrafrecht

Durch den kontinuierlichen Erkenntnisgewinn der Neurowissen­
schaften, der nicht zuletzt auf die Weiterentwicklung bildgebender 
Verfahren zurückzuführen ist, wurde auch der Debatte um den Neu­
rodeterminismus und der Frage nach der Willensfreiheit wieder ver­
mehrt Aufmerksamkeit geschenkt.

Ist der Anknüpfungspunkt des Determinismus das weltliche 
Geschehen im Allgemeinen, bezieht sich der Neurodeterminismus 
auf das Gehirn und dessen neuronale Vorgänge.58 Die Grundan­
nahme des Neurodeterminismus ist, dass menschliches Handeln 
durch das Gehirn und dessen Strukturen vorgegeben wird, und der 
Mensch insofern zu keiner freien Entscheidung imstande ist.

Bahnbrechend für diese Strömung waren die Libet-Experimente, 
die in den 1980er Jahren durch Libet et al. durchgeführt wurden.59 

Untersuchungsgegenstand waren Bereitschaftspotentiale, also Poten­
tiale, die im Vorfeld einer Handlung in der Großhirnrinde auftreten.60 

Den Proband*innen wurde aufgegeben, binnen eines willkürlichen 
Zeitpunkts ihre Hand zu bewegen. Wenn sich die Testperson bewusst 
zu einer Bewegung entschieden hätte, sollte sie sich einen beliebigen 
Punkt auf einem Bildschirm merken.61 Hieran anschließend wurden 
die Hirnströme mit den Aussagen der Testpersonen abgeglichen.62 

Dabei stellte sich einerseits heraus, dass der Willensentscheid der 
Bewegung kurze Zeit voraus ging.63 Andererseits war jedoch ein 
Bereitschaftspotential bereits sichtbar, bevor sich die Proband*innen 
zur Bewegung entschieden.64 Hieraus wurde gefolgert, dass das 
Gehirn die Entscheidung zur Bewegung traf, bevor das Individuum 
den subjektiven Entschluss fasste, sich zu bewegen.65 Gleichwohl die 
Libet-Experimente danach in erhebliche Kritik gerieten, entzündete 
sich an diesen die Debatte um die Willensfreiheit erneut, da sie durch 
die Experimente scheinbar widerlegt wurde.

5.1

58 Vgl. Urbaniok et al. 2009: 164.
59 Vgl. Libet et al. 1983: 624.
60 Vgl. Ibid.: 625.
61 Vgl. ibid.
62 Vgl. ibid.: 635.
63 Vgl. ibid.: 636.
64 Vgl. ibid.: 635.
65 Vgl. ibid.: 636.
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Zu der Hypothese, dass das menschliche Verhalten insgesamt 
durch das Gehirn sowie dessen Funktionen festgelegt würde, trugen 
sodann auch die Weiterentwicklung bildgebender Verfahren und 
insbesondere der PET-Scan sowie der fMRT bei.66 In der kriminalbio­
logischen Forschung führte diese Entwicklung zu der Suche nach 
›neurochemischen Anomalien oder Genkonstellationen‹, die mit 
aggressivem Verhalten oder mangelnder Impulskontrolle in Zusam­
menhang stehen könnten.67 Festgestellt wurde unter anderem, dass 
männliche Gewaltverbrecher häufiger ›auffällige hirnorganische und 
hirnphysiologische Abweichungen von der Normalität‹ aufweisen 
würden.68 Gerade jene pathologischen Veränderungen warfen die 
Frage auf, ob Gewalttäter*innen als ›böse‹ oder ›psychisch krank‹69 zu 
klassifizieren seien.70

Dass derartige Annahmen nicht ohne Einfluss auf die Feststel­
lung der strafrechtlichen Schuldfähigkeit bleiben können, scheint 
dabei nahezu auf der Hand zu liegen: Gemäß § 20 StGB handelt ohne 
Schuld, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen 
Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder 
wegen einer Intelligenzminderung oder einer schweren anderen see­
lischen Störung unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen, oder nach 
dieser Einsicht zu handeln. In diesem Sinne formulierte das Bundes­
verfassungsgericht in einem Urteil 2009:

»Das Strafrecht beruht auf dem Schuldgrundsatz. Dieser setzt die 
Eigenverantwortung des Menschen voraus, der sein Handeln selbst 
bestimmt und sich Kraft seiner Willensfreiheit zwischen Recht und 
Unrecht entscheiden kann. Dem Schutz der Menschenwürde liegt 
die Vorstellung von Menschen als einem geistig-sittlichen Wesen zu 
Grunde, das darauf angelegt ist, in Freiheit sich selbst zu bestimmen 
und sich zu entfalten.«71

66 Vgl. Hasler 2013: 190 ff.
67 Vgl. ibid.
68 Vgl. Roth 2012: 55; ausführlicher hierzu vgl. auch Seitz 2020: 251 ff. Eine Übersicht 
über neurobiologische Abweichungen und delinquentes Verhalten liefert Darby 2018.
69 Vgl. Roth 2012: 55.
70 Dem Verständnis Roths liegt der Gedanke eines inkompatiblen Neurodeterminis­
mus zugrunde, der zur Konsequenz hat, dass die Verantwortlichkeit des Individuums 
insgesamt nicht mehr angenommen werden. Kritik diesbezüglich sowie zum neuro­
wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn im Allgemeinen siehe auch Seitz 2020: 265 ff. 
mit weiteren Nachweisen.
71 Aus ethischer Perspektive vgl. Synofzik 2005: 601 f.
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Entscheidend für die Schuld im strafrechtlichen Sinne ist damit jeden­
falls das Postulat der Willensfreiheit und die prinzipielle Befähigung 
des Individuums zum Anders-Handeln-Können.72 Weil der Mensch 
grundsätzlich dazu befähigt ist, sich gegen das Unrecht und für das 
Recht zu entscheiden, kann ihm ein Fehlverhalten zugerechnet und er 
für seine Taten zur Verantwortung gezogen werden. Eine gesetzliche 
Ausnahme von diesem Grundsatz greift nur in den in § 20 StGB nor­
mierten Fällen, also dann, wenn der*die Täter*in unter einer die Wil­
lensentscheidung einschränkenden Abweichung leidet, die es ihr*ihm 
verhindert, eine insoweit »klare« Bewusstseinsentscheidung zu tref­
fen.

Könnte also mittels neurowissenschaftlicher Erkenntnisse nach­
gewiesen werden, dass strafrechtliche Verhaltensweisen allein auf 
einer besonderen hirnorganischen Abnormalität beruhen, könnten 
Täter*innen konsequenterweise nicht mehr für ihr Verhalten bestraft 
werden, da ihnen nicht die Wahl zwischen Recht und Unrecht eröffnet 
wäre.73 Einen nicht nur unerheblichen Einfluss hätte dies außerdem 
auf die Frage des Strafzwecks: Weder würden hier Gedanken der nega­
tiven Generalprävention, noch der positiven Spezialprävention zum 
Zuge kommen. Aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive könnte die 
Gesellschaft nicht mehr vor der Begehung von Straftaten abgeschreckt 
werden, da die kriminellen Handlungsweisen ohnehin determiniert 
und damit unvermeidlich wären.74 Aus positiv-spezialpräventiven 
Gesichtspunkten könnte der*die Täter*in aber auch nicht resoziali­
siert werden, da ihre*seine Verhaltensweisen eben alleinig auf hirnor­
ganischen Dispositionen beruhten.

Konsequenterweise wurde infolgedessen in der Strafrechtswis­
senschaft mitunter für die Abschaffung des Schuldstrafrechts und für 
die Errichtung eines bloßen Maßregelrechts plädiert.75 Daneben wur­
den zahlreiche weitere Ansätze entwickelt, die eine kompatibilistische 
Position vertreten, solche also, die von der Vereinbarkeit von Willens­

72 Zur Ansicht der Rechtsprechung vgl. Seitz 2020: 189 ff.
73 Gegen den Neurodeterminismus werden zahlreiche Argumente angeführt, so bei­
spielsweise der mereologische, lokalisatorische und naturalistische Fehlschluss. Aus­
führlicher vgl. hierzu Seitz 2020: 253 ff. Überzeugende Argumente gegen den Neu­
rodeterminismus und hieraus resultierende Konsequenzen für die Schuldfähigkeit 
liefern Urbaniok et al. 2009: 179 -191.
74 Vgl. hierzu auch Seitz 2020: 259 ff.
75 Einen Überblick über die jeweiligen Ansätze liefert Hillenkamp 2015: 26 ff.
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unfreiheit und Schuld ausgehen.76 Darüber hinaus wurde auch eine 
Loslösung der Strafe vom Schuldbegriff in Betracht gezogen.77 Weit 
überwiegend zeichnet sich in der Strafrechtswissenschaft allerdings 
die Tendenz ab, an dem bestehenden System festhalten zu wollen – 
wenn auch mit unterschiedlichen Begründungen.

Nichtsdestotrotz offenbart der zunehmende neurowissenschaft­
liche Erkenntnisgewinn, dass dieser nicht nur in Medizin und Psy­
chologie von erheblicher Bedeutung ist. Mit der Weiterentwicklung 
bildgebender Verfahren werden nicht nur andere gesellschaftliche 
Bereiche, sondern gerade auch verschiedene Wissenschaften tangiert, 
die auf die neuen Erkenntnisse reagieren (müssen). Gleichwohl in 
der Strafrechtswissenschaft bislang nicht mit der Abschaffung des 
Schuldstrafrechts zu rechnen ist, führen die Debatten um den neuro­
wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn zu einer kritischen Reflexion 
des Systems. Hieraus folgt nicht nur das Bewusstwerden darüber, 
dass es sich bei dem strafrechtlichen System um ein System handelt, 
welches in besonderem Maße ›anfällig‹ für gesellschaftliche Entwick­
lungen ist. Im Gegensatz dazu kann der Einfluss des neurowissen­
schaftlichen Erkenntnisgewinns zugleich auch als Chance gesehen 
werden, sich der bestimmenden Prämissen und der Normativität des 
Systems bewusst zu werden, ohne dass hieraus eine grundlegende 
Erschütterung des Systems und des Schuldprinzips im Besonderen 
folgen müssten.78

Einsatz bildgebender Verfahren im Strafprozess

Bereits seit längerer Zeit wird in den USA und seit Kürzerem in 
Deutschland der Einsatz bildgebender Verfahren im Strafprozess dis­
kutiert. Denkbar erscheinen hier dreierlei Einsatzoptionen.79 Bildge­
bende Verfahren könnten einerseits zur Überprüfung des Wahrheits­
gehalts einer Aussage eingesetzt werden. Darüber hinaus könnten sie 
auch eine Prädiktion darüber treffen, ob die Begehung von Straftaten 
durch den*die Täter*in erwartet werden kann, sowie im Prozess der 
Feststellung der Schuldfähigkeit dienlich sein.

5.2

76 Vgl. hierzu beispielsweise die Positionen Merkels und Herzbergs: Merkel 2008, 
Herzberg 2010.
77 Beispielhaft zu dieser Ansicht: Hörnle 2013.
78 Eingehender hierzu Seitz 2020: 428 ff.
79 Vgl. auch Merkel 2015: 1340 f.
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Einsatz als Beweismittel

Während in den USA Gerichte bereits zu entscheiden hatten, ob 
bildgebende Verfahren zur Feststellung des Wahrheitsgehalts einer 
Aussage im Strafprozess zugelassen werden sollten,80 wird ein dem­
entsprechender Einsatz in der deutschen Rechtswissenschaft erst 
vergleichsweise kurz diskutiert.81

In der Debatte werden dabei Parallelen zur Polygraphen-Recht­
sprechung des BGH gezogen. Im Jahr 1954 entschied der BGH, dass 
eine Verwertung von Antworten des Angeklagten bei der Untersu­
chung mit einem »Lügendetektor«, ungeachtet dessen Zustimmung, 
unzulässig seien.82 Durch die Aufzeichnung der Aussagen mit dem 
Polygraphen würde der Kern der Persönlichkeit des Angeklagten 
berührt und damit das Recht der Freiheit der Willensentschließung 
und -betätigung (§ 136a StPO) sowie die in Art. 1 Abs. 1 GG garan­
tierte Menschenwürde verletzt. Auf die Zustimmung des Angeklag­
ten käme es insoweit nicht an, da es sich bei der Menschenwürde um 
ein indisponibles Rechtsgut handle.83

Im Jahr 1998 reagierte der BGH auf die im Schrifttum zuneh­
mend geäußerten Bedenken, dass die Möglichkeit zum Freiheitsver­
zicht konstituierend für das Freiheitsverständnis sei.84 Dies allerdings 
würde durch die Entscheidung von 1954 gerade unterminiert. Dem­
entsprechend entschied der Senat, dass ein Verstoß gegen die Men­
schenwürde jedenfalls bei freiwilliger Mitwirkung des Betroffenen 
– ungeachtet, ob das Ergebnis zu seinen Gunsten oder seinen Las­
ten verwertet würde – nicht vorliegt. Der Einsatz des Polygraphen 
gewähre keinen Einblick in die Seele des Betroffenen, da aufgrund der 
Körperdaten nur ein diffuser Schluss auf bestehende Emotionen oder 
intrapsychische Veränderungen möglich sei. Daneben sei mittels des 
Polygraphen nicht messbar, ob der Untersuchte die Wahrheit sage. 
Weiter führte der BGH aus, dass durch den Polygraphen körperliche 
Vorgänge der Messung unterlägen, die willentlich nicht unmittel­

5.2.1

80 Vgl. Meixner Jr. 2015: 515.
81 Vgl. Spranger 2009: 200.
82 Vgl. Bundesgerichtshof 1954: 650.
83 Ibid.
84 Bundesgerichtshof 1999: 658 f.: »Eine differenzierende, auf das Einverständnis des 
Beschuldigten abstellende Sichtweise wird am ehesten dem Zweck des Art. 1 Abs. 1 
GG gerecht. Denn dieser soll nicht der Einschränkung, sondern gerade dem Schutz 
der Würde des Menschen dienen, wozu die grundsätzliche Freiheit gehört, über sich 
selbst verfügen und sein Schicksal eigenverantwortlich gestalten zu können [...].«

II. Bildgebung in den Neurowissenschaften: Rechtliche Aspekte

109

https://doi.org/10.5771/9783495997918 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783495997918
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


bar steuerbar seien. Allerdings dürften auch sonst nicht nicht-beein­
flussbare Ausdrucksvorgänge des Beschuldigten vor Gericht verwer­
tet werden.

Mit diesem Urteil lehnte der BGH den Einsatz des Polygraphen 
aber als völlig ungeeignetes Beweismittel wegen § 244 Abs. 3 StPO 
ab.

Wie bereits überzeugend durch Spranger dargelegt, ist davon 
auszugehen, dass diese Rechtsprechung im Wesentlichen auch auf 
Neuro-Imaging-Verfahren übertragbar ist.85 Wenn Betroffene in die 
Bildgebung einwilligen und diese wissenschaftlichen Anforderungen 
entspricht,86 ist nicht davon auszugehen, dass es sich bei diesen Ver­
fahren um ein völlig ungeeignetes Beweismittel im Sinne des § 244 
Abs. 3 S. 2 Var. 4 StPO handelt. Hierfür spricht nicht zuletzt, dass auch 
sonstige Emotionen in die tatrichterliche Bewertung einbezogen wer­
den dürfen, die aber ebenso wenig an wissenschaftlichen Kriterien 
gemessen werden können.87 Gleichwohl gilt es zu beachten, dass bis­
lang mittels dieser Verfahren wohl noch keine validen Aussagen über 
den Wahrheitsgehalt einer Äußerung gemacht werden können, was 
unter anderem daran liegt, dass jene Bildgebung bislang nicht »im 
echten Leben« und damit beispielsweise in Anspannungssituationen 
wie vor Gericht zur Anwendung kam.88

Nach bisherigem Stand der Dinge ist davon auszugehen, dass 
bildgebende Verfahren ergänzende Informationen zu psychologi­
schen Gutachten liefern können. Im Rahmen der gutachterlichen 
Tätigkeit könnte also auf Ergebnisse, die durch neurowissenschaft­
liche Methoden gewonnen wurden, ergänzend Rekurs genommen 
werden. Mit Spranger ist also davon auszugehen, dass ein Gutachten, 
das vereinzelt auf neurowissenschaftliche Befunde Rekurs nimmt, 
und sich diese in ein schlüssiges Gesamtbild einordnen lassen, grund­
sätzlich vor Gericht zulässig sein dürfte.89

85 Vgl. Spranger 2007: 164 f.
86 Vgl. a Merkel 2015: 1355.
87 Vgl. Merkel 2015: 1348.
88 Ausführlich zu dieser Problematik Merkel 2015: 1340–1355, der überdies Krite­
rien benennt, die erfüllt sein sollten, wenn Neuro-Imaging-Verfahren zur Lügendetek­
tion zur Anwendung kommen.
89 Vgl. Spranger 2009: 205.
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Einsatz zur Prävention von Straftaten

Eng verbunden mit der Debatte um den Neurodeterminismus und von 
großem populärwissenschaftlichem Interesse ist die Frage nach der 
Feststellung der potenziellen Gefährlichkeit von Täter*innen anhand 
von Neuro-Imaging.90 Im Sinne von Philipp K. Dicks minority report 
wird die Möglichkeit diskutiert, ob mittels bildgebender Verfahren die 
Begehung von Straftaten prognostiziert und infolgedessen verhindert 
werden könnte.91

Im Unterschied zur Neurodeterminismus-Debatte und der Legi­
timation des Schuldprinzips greifen jene Überlegungen also schon 
im Vorfeld der Begehung einer Straftat. Gleichwohl die Prädiktion 
einer konkreten Straftat mehr als unwahrscheinlich scheint, könnte 
die »generelle Neigung zur abstrakten Tatbegehung«92 festgestellt 
werden. Diese Prädiktion könnte sowohl für die potenzielle Wieder­
holungsgefahr wie auch für die Neigung zur Erstbegehung gelten.

Könnten Neuro-Imaging-Verfahren eine Erstbegehungsgefahr 
attestieren, könnte dies unter Umständen dazu führen, dass Betrof­
fene allein auf Grund der potenziellen Gefährdung ›weggesperrt‹ 
würden. Nicht nur, dass hierdurch das Schuldprinzip ins Wanken 
geraten würde. Auch ein Wandel des klassischen Sanktionensystems 
ist denkbar.93 Nicht ausgeschlossen scheinen insbesondere Maßnah­
men zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, die nicht notwendiger­
weise Sanktionen sein müssen.94

Wahrscheinlicher hingegen erscheint der Einsatz bildgeben­
der Verfahren zur Feststellung einer potenziellen Gefahrenneigung 
innerhalb des Strafprozesses, wozu Neuro-Imaging-Verfahren prinzi­
piell eingesetzt werden könnten. Da bislang keine derart gesicherten 
wissenschaftlichen Standards zur Vorhersage von Straftaten etabliert 
wurden, kann das Neuro-Imaging nur ergänzend zu klassischen 
psychiatrischen Methoden angewandt werden.95 Selbst wenn ein von 
einer Person ausgehendes Gefährdungspotenzial auf Grund hirnorga­

5.2.2

90 Vgl. beispielsweise Markowitsch / Siefer 2007.
91 Vgl. Merkel 2015: 1356.
92 Spranger 2009: 200.
93 Vgl. ibid.
94 Diskutiert in einem anderen Kontext werden solche Fragestellungen bereits unter 
dem Stichwort der »impossibility structures«. Vgl. hierzu beispielsweise Rademacher 
2019: 702–710.
95 Vgl. Merkel 2015: 1357.
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nischer Dispositionen festgestellt würde, hat dies jedoch nicht zur 
zwangsläufigen Konsequenz, dass von einer Person diese tatsächliche 
Gefährdung ausgeht.

Auch insoweit verbleibt es bei einer Einzelfallfeststellung, die 
nicht deswegen aufgegeben werden sollte, weil durch Neuro-Ima­
ging-Verfahren gewisse Anomalien in bestimmten Hirnstrukturen 
festgestellt werden.

Zur Feststellung der Schuldfähigkeit

Eine bedingte Nähe zu der Debatte um den Neurodeterminismus 
und der Suche nach neuronalen Korrelaten des Bewusstseins weist 
ebenso die Diskussion um den Einsatz von Neuro-Imaging-Verfahren 
zur Feststellung der Schuldfähigkeit auf.96 Lässt man die Frage nach 
›bösen Menschen‹97 außer Acht, können die zum Lügendetektor 
gemachten Überlegungen gleichfalls auf den Einsatz von bildgeben­
den Verfahren zur Schuldfähigkeitsfeststellung übertragen werden.

Da bislang nicht davon auszugehen ist, dass mittels der Bildge­
bung auf wissenschaftlich-fundierte Weise auf die Schuld(un)fähig­
keit der*des Betroffenen geschlossen werden kann,98 ist hier nur 
die Verwertung eines Neuro-Imaging-Befundes als Teilstück eines 
psychiatrischen Gutachtens denkbar. Daneben jedoch gilt es bei 
der Schuldfähigkeitsfeststellung zu beachten, dass im Sinne des Tat­
schuldprinzips das Handeln zum Tatzeitpunkt schuldhaft gewesen 
sein muss.

Zwar sieht sich das Schuldurteil per se mit dem Problem der 
ex-post-Feststellung konfrontiert, allerdings ist dies beim Einsatz 
von bildgebenden Verfahren von doppelter Brisanz. Zum einen ist 
nach bisherigem wissenschaftlichem Kenntnisstand nicht davon aus­
zugehen, dass sich jeder Gedanke und jedes Verhalten auf gewisse 
Gehirnstrukturen zurückführen lassen und bestimmte Dysfunktio­
nen einen Rückschluss auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten 
zulassen. Darüber hinaus aber erscheint es schlichtweg unmöglich, 
die Aktivierungszustände des Gehirns zu dem Zeitpunkt abzubilden, 
in dem sich »die kriminelle Handlung mit all ihren psychologischen, 

5.2.3

96 Eine Übersicht zum Einsatz von Neuro-Imaging-Befunden in den USA liefert 
Kalus 2012: 41–49.
97 Vgl. Roth 2012.
98 Vgl. auch Kalus 2012: 48.
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emotionalen, kognitiven und umgebungsbedingten Implikationen 
ereignet hat.«99

Nicht zuletzt gilt es zu bedenken, dass sich das strafrechtliche 
Schuldurteil in einem Spannungsfeld bewegt: Die in §§ 20, 21 StGB 
normierten Fallkategorien sind juristischer Natur und beruhen nicht 
auf psychiatrischen Erkenntnissen.100 Gleichwohl kommt der Person, 
die die Funktion des psychiatrischen Sachverständigen innehat, eine 
entscheidende Rolle bei der Feststellung der Schuldfähigkeit zu, da 
das durch diese Person erstellte Gutachten einen entscheidenden Bei­
trag zur richterlichen Entscheidungsfindung leistet. Dem*der Rich­
ter*in sollte jedoch bewusst sein, dass die medizinischen Erkenntnisse 
auf anderen wissenschaftlichen Prämissen beruhen als die juristische 
Bewertung derselben.

Im Rahmen der Einbeziehung neurowissenschaftlicher Befunde 
in das Schuldurteil ist gleichermaßen Vorsicht geboten wie bei dem 
klassischen psychiatrischen Sachverständigen-Urteil. Werden mittels 
der Bildgebung beispielsweise hirnorganische Störungen festgestellt, 
ist damit noch keine Bewertung der Schwere nach Art und Ausmaß 
der Störung in Bezug auf die Tat vorgenommen. Die strafrechtliche 
Schuld ist keine empirisch-medizinische Diagnose, sondern ein nor­
matives Urteil.

Fazit und Ausblick

Die rapide Weiterentwicklung der Neurowissenschaften ist nicht 
zuletzt auf den Einsatz bildgebender Verfahren zurückzuführen. Die 
vorangegangenen Erörterungen verdeutlichen jedoch, dass sich bei 
der Anwendung dieser Methoden im klinischen Alltag und damit der 
Heilbehandlung von Patient*innen sowie in der klinischen Forschung 
keine wesentlichen Abweichungen zur Applikation anderer Verfahren 
ergeben. Bei der klinischen Forschung ist zu beachten, dass es, inso­
fern es sich um Forschung handelt, die dem bloßen Erkenntnisgewinn 
in Bezug auf das menschliche Gehirn dient, um Forschung außerhalb 
der Spezialgesetze geht. Etwas anderes gilt freilich dann, wenn die 
Verfahren auf der Gabe von Radiopharmaka oder ionisierender Strah­
lung beruhen. In derartigen Fällen ist das am 01. Januar 2019 in Kraft 

6.

99 Ibid.
100 Weiterführend hierzu Seitz 2020: 101 ff.
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getretene Strahlenschutzgesetz zu beachten, welches die Strahlen­
schutz- und Röntgenschutzverordnung ablöste.

Der Einsatz von Radiopharmaka und ionisierender Strahlung ist 
sodann auch bei der ärztlichen Heilbehandlung zu berücksichtigen. 
Die Patient*innen müssen im Zuge der Aufklärung darauf hingewie­
sen werden, dass von dem Verfahren eine Strahlenbelastung ausgeht, 
und diese damit vergleichsweise eingriffsintensiver ist als Methoden, 
die beispielsweise auf Magnetismus beruhen.

Beachtlicher sind hingegen die unter dem Stichwort des Neuro­
rechts geführten Debatten. Nicht nur, dass der Einsatz der bildgeben­
den Verfahren zur erneuten Rechtfertigung des Schuldprinzips führte. 
Die potenziellen Einsatzmöglichkeiten des Neuro-Imaging erschei­
nen mannigfaltig und die für das Recht zu diskutierenden Fragen 
vielfältig. Diese sind keinesfalls nur auf den dargestellten Bereich 
des Strafrechts beschränkt. Vielmehr gilt es zu beobachten, welchen 
Einfluss der zunehmende Erkenntnisgewinn über das Gehirn und 
dessen Funktionen auf andere Rechtsbereiche haben wird. So ist der 
Einsatz bildgebender Verfahren nicht nur im Rahmen des Strafprozes­
ses, sondern gerade auch im Zivilprozess denkbar. Daneben könnten 
die Verfahren der Feststellung der Geschäftsfähigkeit101 im Zivilrecht 
dienen. Nicht zuletzt aber scheint der Einsatz bildgebender Verfahren 
vor dem Verfassungsrecht Relevanz entfalten zu können. Dies gilt 
nicht nur für das Verhältnis der Bürger*innen zum Staat, sondern 
über die Drittwirkung der Grundrechte ebenfalls unter Privaten. Von 
besonderer Bedeutung ist insoweit das ›Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung‹ von Betroffenen, welches dann verletzt sein kann, 
wenn Daten gegen ihren Willen oder zu einem anderen Zweck 
gespeichert oder verarbeitet werden.

Zweifelsohne vermögen aufgrund der neuen Methoden auch 
neue Herausforderungen auf das Recht zukommen. Welcher Art und 
welchen Ausmaßes diese sein zu vermögen, bleibt abzuwarten.
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Jan-Hendrik Heinrichs

Bildgebung in den Neurowissenschaften: 
Ethische Aspekte

Einleitung

Der Begriff ›Neuroimaging‹ umfasst eine Reihe von bildgebenden 
Verfahren, die in den Neurowissenschaften und in der Neuromedizin 
eingesetzt werden. Darunter fallen, wie bereits im medizinischen 
Teil dieses Sachstandsberichts diskutiert, eine Vielzahl von Einzel­
techniken, die zu sehr unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden 
können. Entsprechend breit gestreut sind auch die ethischen Dis­
kussionen zum Thema. Es gibt allerdings einige ethische Themen, 
die über die unterschiedlichen Techniken und Verwendungszwecke 
hinweg erwogen werden. Dies sind insbesondere die Risiko-Nutzen-
Bilanz der jeweiligen Technik, die Erfordernisse der informierten 
Einwilligung in die jeweilige Verwendung und die Frage danach, wie 
mit möglichen Zufallsbefunden umzugehen ist.

Neben diesen übergreifenden Themen werden vornehmlich ethi­
sche Aspekte bestimmter Verwendungsweisen von bildgebenden 
Verfahren diskutiert. In der Forschungsethik ist aufgefallen, dass 
die Rekrutierung von Proband*innen für Imaging-Studien beson­
dere ethische Aufmerksamkeit erfordert. Nicht nur ist auf einen 
gerechten Zugang zur Forschungsteilnahme zu achten, sondern auch 
darauf, wie weit Ergebnisse mit den jeweiligen Gruppen von Pro­
band*innen generalisierbar sind. In der Medizinethik ist besonders 
auffällig geworden, dass Imaging-Verfahren immer frühere Diagno­
sen oder Prognosen ermöglichen, denen oft keine therapeutischen 
und präventiven Mittel gegenüberstehen. Jenseits der klassischen 
Forschungs- und Medizinethik hat der Gebrauch von Neuroimaging 
in der Strafverfolgung und durch Gerichte erhebliche Diskussionen 
ausgelöst, ebenso wie die Verwendung für das sogenannte Mindrea­
ding. Eine neuere Entwicklung ist die Verbreitung von einfachen 
Geräten zur Bildgebung bzw. Messung von neuraler Aktivität auf 
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dem Verbrauchermarkt. Damit gehen besondere Probleme sowohl des 
Datenschutzes als auch der Aufklärung der Verbraucher*innen ein­
her.

Anwendungsübergreifende Herausforderungen

Die zentrale Kriterien der biomedizinischen Ethik, die Wahrung 
der Prinzipien der Autonomie, Schadensvermeidung, des Wohltuns 
und der Gerechtigkeit prägen auch die ethische Bewertung des Ein­
satzes bildgebender Verfahren in Neurowissenschaften und Neuro­
medizin. In Nutzen-Risiko-Analysen (2.1) wird über Forschungs- 
und Medizinkontexte hinweg analysiert, wie der Einsatz von Imaging-
Verfahren möglichst risikoarm gestaltet und dabei möglichst hoher 
medizinischer oder Forschungsnutzen realisiert werden kann. Eben­
falls über beide Kontexte hinweg werden spezielle Erfordernisse der 
informierten Einwilligung (2.2) thematisiert, die sich unter anderem 
daraus ergeben, dass die Daten aus bildgebenden Verfahren auch 
langfristig und für alternative Forschungsprojekte genutzt werden 
können. Beide Verfahren bioethischer Begleitung werden durch die 
am Schluss dieses Abschnitts diskutierten Zufallsbefunde (2.3) vor 
besondere Herausforderungen gestellt.

Risiko-Nutzen-Bilanz

In der ethischen Bewertung von Technologien nimmt die Risiko-Nut­
zen-Bilanz nahezu durchweg eine dominante Rolle ein. Sie ist nicht 
nur ein Kern der Technikfolgenabschätzung, sondern oft auch uner­
lässlicher Teil von Zulassungsverfahren. Aus ethischer Sicht handelt 
es sich dabei um das grundlegende Werkzeug konsequentialistischer, 
d. h. an den Handlungsfolgen orientierter, Bewertungspraxis.

In der ethischen Bewertung von bildgebenden Verfahren in 
den Neurowissenschaften spielen in erster Linie Risiken für Pro­
band*innen bzw. Patient*innen und Forschende bzw. Mitglieder 
der Gesundheitsberufe eine Rolle. Langfristige Umwälzungen sozia­
ler Strukturen oder gravierende kulturelle Veränderungen, die bei 
einigen anderen Technologien ebenfalls geprüft werden, spielen bei 
bildgebenden Verfahren kaum mehr eine Rolle. Ausnahmen davon 
werden unter der Rubrik ›Gedankenlesen‹ bzw. ›Lügendetektion‹ auf­
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geführt. Da es sich dabei aber um hoch spekulative Anwendungsfelder 
handelt, werden sie im Folgenden ausgeklammert und in eigenen 
Abschnitten dieses Textes diskutiert.

Risiken von Imaging-Verfahren

Bildgebende Verfahren bergen – wie nahezu alle Technologien – 
spezifische Risiken. Diese Risiken hängen vom jeweiligen Verfahren 
ab, sie sind bei NIRS, EEG und MEG minimal, bei MRT etwas 
höher und bei den Verfahren mit ionisierender Strahlung PET und 
SPECT am ausgeprägtesten. Von NIRS, EEG und MEG sind derzeit 
keine Risiken jenseits von Juckreiz oder Hautreizungen durch die 
Elektroden oder Kappen bekannt.1

Die diversen Formen der Magnetresonanztomographie2 zeich­
nen sich zunächst durch Risiken aus, die von dem teilweise sehr star­
ken Magnetfeld ausgehen. Es gab und gibt eine Vielzahl von Unfällen 
dadurch, dass aufgrund unzureichender Information, Schulung oder 
Unachtsamkeit metallische Objekte in das Magnetfeld eingebracht 
werden. Dieses Risiko mag zwar zunächst leicht beherrschbar erschei­
nen, es werden aber nach wie vor immer neue Gefahrenquellen dieser 
Art entdeckt. Beispiele dafür sind nicht nur die bereits früh als proble­
matisch erkannten metallischen Tinten in Tätowierungen, sondern 
auch haarkosmetische Produkte,3 Magnete für Akupressur4 oder gar 
metallischer Sand, den Proband*innen vom Strandaufenthalt noch 
am oder im Körper tragen.5 Deshalb wird immer wieder über Metall­
detektoren im Zugangsbereich zu MRT-Systemen nachgedacht.6

Neben diesen eher exotischen Varianten metallischer Objekte im 
Magnetfeld von MRT-Scannern sind insbesondere ältere medizini­
sche Implantate eine Gefahr. Implantate werden mittlerweile auf ihre 
Eignung für MRT-Untersuchungen überprüft und entsprechend zerti­
fiziert. Informationen über den Verträglichkeitsstatus von Implanta­
ten werden vom Institute for Magnetic Resonance Safety, Education, 

2.1.1

1 Vgl. Rossi et al. 2009.
2 Einen guten Überblick über die Risiken in der normalen radiologischen Praxis gibt 
Tsai et al. 2015 und in kürzerer Darstellung Sammet 2016.
3 Vgl. Chenji et al. 2017.
4 Vgl. Otjen / Mallon / Brown 2015.
5 Vgl. Barkovich Barkovich / Hess 2018.
6 Vgl. Keene / Watson 2016.
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and Research (IMRSER) gesammelt und sind öffentlich zugänglich.7 
Allerdings basieren diese Zertifizierungen normalerweise auf der 
Prüfung mit handelsüblichen Scannern, nicht mit Hochfeld-Scan­
nern. Für die Eignung von Versuchspersonen für Untersuchungen in 
diesen Systemen gibt es in Deutschland eine gesonderte Empfehlung 
des Netzwerkes German Ultrahigh Field Imaging (GUFI).

Die Risiken des Magnetfelds von MRT-Geräten sind nicht auf 
den unsachgemäßen Gebrauch beschränkt. Sowohl das veränderliche 
als auch das statische Magnetfeld können von Patient*innen oder 
Proband*innen als unangenehm empfunden werden, insbesondere in 
Systemen, die sehr viel stärker sind, als die normalen klinischen Scan­
ner. Durch das veränderliche magnetische Feld kann es zu schmerz­
hafter Neurostimulation in den Extremitäten kommen, die von der 
Veränderung des magnetischen Feldes pro Zeit abhängt, also ebenfalls 
in Systemen mit stärkerem Feld ausgeprägter ist. Allerdings scheint 
das Unbehagen, das durch das Magnetfeld erzeugt wird, geringer zu 
sein als dasjenige aufgrund des langen unbewegten Liegens.8

Durch das veränderliche Magnetfeld und den Radioimpuls des 
Scanners wird Energie in den Körper der Testperson eingebracht. 
Die Absorption dieser Energie erhöht die Temperatur des Gewebes. 
Moderne Scanner sind so ausgerüstet, dass sie die Absorptionsrate 
im Gewebe der Testperson ermitteln und einen bestimmten Höchst­
wert nicht überschreiten. Zu den dokumentierten Verbrennungen 
durch Magnetresonanztomographie kommt es daher auch nicht auf­
grund der normalen Absorption von Energie, sondern normalerweise 
dadurch, dass die Absorption durch den Kontakt mit leitenden Mate­
rialien punktuell erhöht wird. Solche Materialien können in älteren 
Systemen im Scanner selbst als Kabel oder Leitungen verbaut sein, 
sie können aber auch beispielsweise als aluminiumhaltige Pflaster 
oder bestimmte Formen von Bekleidung der Patient*innen mit in den 
Scanner gebracht werden.

Das Magnetfeld im Scanner verursacht als sekundären Effekt 
erheblichen Lärm. Dieser resultiert überwiegend aus der Kraft, die 
auf die Spulen des veränderlichen Magnetfeldes wirkt. Besonders in 
Systemen, die keine eigene Dämmung des Schalls haben, kann es 
ohne entsprechenden Gehörschutz zu erheblicher Lärmbelastung bis 

7 Institute for Magnetic Resonance Safety, Education, and Research (IMRSER). URL: 
http://www.mrisafety.com [16.8.2022].
8 Vgl. Rauschenberg et al. 2014.
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hin zu vorübergehendem Gehörverlust kommen.9 Aus diesem Grund 
ist ein Gehörschutz eine gängige Vorsichtsmaßnahme in der Magnet­
resonanztomographie. Neben den Risiken, die vom Magnetfeld aus­
gehen, sind zwei weitere zu benennen, nämlich die klaustrophobische 
Situation im Scanner und die Verwendung von Kontrastmitteln. Die 
fMRT-Scanner für die Neurowissenschaften sind in den allermeisten 
Fällen so gebaut, dass der Oberkörper und Kopf der Person eng 
vom Scanner umgeben sind. Diese röhrenartige Struktur, in der die 
Person relativ lange unbewegt liegen muss, kann bei einigen Personen 
Raumangst auslösen. Letztere gilt deshalb normalerweise auch als 
Ausschlussfaktor für die Teilnahme an fMRT-Experimenten. Für 
einige wenige Anwendungen werden im fMRT Kontrastmittel ver­
wendet. Es handelt sich überwiegend um jod- und gadoliniumhaltige 
Substanzen. Beide lösen zwar nur sehr selten schädliche Nebeneffekte 
aus, können in diesen Fällen aber erhebliche negative Auswirkungen 
haben. Ihr Einsatz muss daher durch besonders hohen Nutzen in der 
Forschung oder eben durch die erforderliche diagnostische Aufgabe 
gerechtfertigt werden.10

PET und SPECT teilen einige der Risiken der MRT-Tomographie, 
insbesondere die klaustrophobische Situation in einer engen Mess­
kammer und das Erfordernis, dabei still zu liegen. Anders als das 
MRT, das als minimalriskantes Verfahren gelten kann, sind die bildge­
benden Verfahren Positronenemissionstomographie (PET) und Ein­
zelphotonenemissionscomputertomographie (SPECT) mit der Ver­
wendung von Radionukliden verbunden. Damit geht einher, dass 
sowohl die Nutzer*innen als auch Proband*innen und Patient*innen 
einer ionisierenden Strahlung ausgesetzt sind. Nutzer*innen werden 
normalerweise der Strahlung ausgesetzt, wenn sie die Substanz 
handhaben, d. h. diese befindet sich außerhalb ihres Körpers, Pro­
band*innen und Patient*innen bekommen die fraglichen Substanzen 
injiziert, werden also auch einer körperinternen Strahlenquelle aus­
gesetzt. Darüber hinaus handelt es sich nach gängiger Definition 
um invasive Verfahren, denn besagte Substanzen werden intravenös 
injiziert. Durch die Injektion können auch α- und β-Strahlungen 
Wirkung auf den Organismus der Person erlangen, die sich in der 
hier einschlägigen Stärke bei externer Bestrahlung ohne Hautkontakt 
normalerweise nicht schädlich auswirken.

9 Vgl. Brummett / Talbot / Charuhas 1988.
10 Vgl. Beckett / Moriarity / Langer 2015.

III. Bildgebung in den Neurowissenschaften: Ethische Aspekte

123

https://doi.org/10.5771/9783495997918 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783495997918
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


Aufgrund der Verwendung ionisierender Strahlung gilt für medi­
zinische Anwendungen, dass ein rechtfertigender Grund zum Einsatz 
von PET und SPECT vorliegen muss. Sie eignen sich also nicht für 
verdachtsunabhängige Untersuchungen.11

 
Einen Spezialfall bei der ethischen Abwägung der Risiken von Ima­
ging-Verfahren stellt die Forschung an Kindern dar. Grundsätzlich 
gilt die Möglichkeit, sich an Forschung zu beteiligen als wertvolle 
Option, die auch vor der Volljährigkeit ergriffen werden kann. Reine 
Beobachtungsverfahren ohne physische Intervention gelten auch 
ganz überwiegend als moralisch unproblematisch, wenn der Schutz 
der gewonnen Daten sichergestellt ist. Risikobehaftete Forschung an 
Kindern gilt hingegen im Normalfall nur dann als akzeptabel, wenn 
sie einen manifesten Vorteil für die beforschten Kinder oder eine 
Gruppe, der diese zugehören, trägt. Beteiligung an risikobehafteter 
Forschung kann also durch potenziellen Nutzen oder Gruppennutzen 
gerechtfertigt werden. Auch wenn Kinder normalerweise nicht zur 
informierten Einwilligung (consent) fähig sind, so doch zur Zustim­
mung (assent) oder eben zur Ablehnung. Letztere sollte grundsätzlich 
als Abbruchgrund gelten.12

Die fMRT ist eine physische Intervention, die zwar minimale, 
aber eben doch identifizierbare Risiken mit sich bringt. Kinder unter­
liegen zudem denselben Belastungen durch Lärm und Enge in den 
Tomographen und sind überwiegend weniger als Erwachsene darin 
geübt, lange Zeiten still zu liegen. Die fMRT-Forschung an Kindern 
wird also durch potenziellen Nutzen oder Gruppennutzen gerechtfer­
tigt, wenn sie den Kindern die Möglichkeit gibt, eventuelle Ablehnung 
auch wirksam auszudrücken.

Grundsätzlich wird fMRT-Forschung mit Kindern demnach als 
moralisch akzeptabel eingeschätzt, wenn entsprechende Maßnahmen 
zur Linderung eventueller Belastungen und Risiken ergriffen werden. 
Zwar bietet es sich an, wann immer die geringe Auflösung durch 
NIRS für den Forschungszweck ausreicht, auf diese Technik zurück­
zugreifen. Es dürfen aber wichtige Forschungszwecke und entspre­
chende Experimente verbleiben, die ohne fMRT mit Kindern nicht 
zu realisieren sind. Für diese Fälle sind die Forschungsprozeduren 
besonders auf die Bedürfnisse und Verletzbarkeiten von Kindern 

11 Vgl. Ulmer 2017: 131.
12 Vgl. Nuffield Council on Bioethics 2015.
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anpassbar. Entgegen früheren Überlegungen, man könne Kinder nur 
durch Fixierungen von störenden Bewegungen im Tomographen 
abhalten,13 hat sich gezeigt, dass eine spielerische Einbindung in das 
Experiment selbst bei unangenehmen experimentellen Stimuli gute 
Erfolge zeitigt.14

Es gibt zwar Autoren, die PET-Forschung an Kindern für ethisch 
rechtfertigbar halten.15 Diese sei durch einen besonders hohen indi­
viduellen oder Gruppennutzen zu rechtfertigen. Es dürfte aber als 
erhebliche Hürde für solche Versuche gelten, ob der nur potenzielle 
Gruppennutzen dem realen Schaden durch die ionisierende Strahlung 
und das invasive Verfahren auszugleichen vermag. In den meisten 
Ländern gelten für die Verwendung von ionisierender Strahlung in der 
Forschung an Kindern sehr geringe Grenzwerte.16

Nutzen von Imaging-Verfahren – Grenzen 
und Missverständnisse

Bildgebungsverfahren, insbesondere funktionelle Bildgebungsver­
fahren haben neurowissenschaftliche Wissensfortschritte ermöglicht, 
die zuvor nicht absehbar waren. Der wissenschaftliche Nutzen ist 
kaum abzuschätzen. Es ist erstmals möglich geworden, Struktur und 
Aktivität des Gehirns an lebenden Personen detailliert zu beobachten. 
Davon profitieren praktische Anwendungen in der Medizin ebenso 
wie die Grundlagenforschung.

Diese Vorteile sind zwar kaum zu überschätzen, können jedoch 
unter bestimmten Umständen leicht fehlgedeutet werden. Eine erste 
Fehldeutung resultiert schlicht daraus, dass die konkreten Ergebnisse 
oder die konkrete Funktion eines Bildgebungsverfahrens fehleinge­
schätzt werden. So ist Laien oft nicht klar, dass die Ergebnisse 
nahezu aller funktionalen Bildgebungsstudien, die neurale Aktivi­
tät mit mentalen Funktionen assoziieren, auf Durchschnittswerten 
zahlreicher Proband*innen basieren und kein Abbild der Aktivität 
einer Einzelperson sind. Ebenso ist bereits mehrfach die Annahme 

2.1.2

13 Vgl. Hardy / Armitage 2002; vgl. Hinton 2002.
14 Vgl. van den Bosch et al. 2013.
15 Vgl. Munson / Eshel / Ernst 2006.
16 Zur deutschen Regelung vgl. insbesondere Abschnitt 3.2.1.3 (»Forschung an nicht 
Einwilligungsfähigen und Minderjährigen«) des zweiten Teils (Rechtliche Aspekte) 
des vorliegenden Sachstandsberichts.
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korrigiert worden, dass es sich bei den entsprechenden Darstellungen 
um Abbildungen im engeren Sinn handele, vielmehr sind es farblich 
kodierte Darstellungen von Messwerten. Solche Missverständnisse 
sind durch zusätzliche Informationen einfach zu korrigieren.17

Die Korrektur von Fehldeutungen fällt bei zwei Sonderfällen sehr 
viel schwerer, die im klinischen bzw. Forschungskontext auftreten und 
in denen Proband*innen oder Patient*innen konkrete Hoffnungen 
mit bildgebenden Verfahren verknüpfen. Ein Sonderfall der Fehldeu­
tung von bildgebenden Verfahren tritt in der Klinik auf. Patient*innen 
fällt es oft schwer, den Nutzen, den Bildgebungsverfahren für sie 
haben, richtig einzuschätzen, auch wenn sie gut informiert werden. 
Dieser Sonderfall wird im Folgenden unter dem Titel diagnostisch-
therapeutische Fehleinschätzung diskutiert. Eine zweite Fehldeutung 
ist ebenfalls durch zusätzliche Informationen nur sehr schwer zu 
korrigieren, weil sie mit Nutzenerwartungen etwaiger Proband*innen 
verbunden ist: das therapeutische bzw. diagnostische Missverständ­
nis.

Klinischer Nutzen und die diagnostisch-
therapeutische Fehleinschätzung

Die Bewertung des diagnostischen Nutzens von Imaging-Verfahren 
fällt Patient*innen oft besonders schwer. Der Grund dafür liegt in 
relativ hohen Erwartungen, die unter anderem eben dadurch gespeist 
werden, dass es sich um offenkundig teure und aufwändige Verfahren 
handelt. Patient*innen erwarten normalerweise, dass der Einsatz 
aufwändiger Systeme nicht nur die Diagnose deutlich verbessert, son­
dern oft auch, dass damit auch Therapieoptionen identifiziert werden 
können. Diese Erwartung wird dann enttäuscht, wenn die verbesserte 
Diagnose keine neuen Behandlungsmöglichkeiten aufzeigt.

Das Missverständnis, das für diese Enttäuschung verantwortlich 
ist, wird als diagnostisch-therapeutische Fehleinschätzung bezeich­
net. Die diagnostisch-therapeutische Fehleinschätzung besteht darin, 
den konkreten diagnostischen oder therapeutischen Nutzen eines 
Verfahrens zu niedrig oder – häufiger – zu hoch einzuschätzen. Es 

2.1.2.1

17 Ausführliche Auseinandersetzungen mit der Entstehung und der Rezeption von 
Neuroimaging finden sich in Schleim 2011, eine Darstellung der Überzeugungskraft 
von Bildern in McCabe / Castel 2008.
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handelt sich dabei um eine Unterform der therapeutischen Fehlein­
schätzung (therapeutic misestimation), die normalerweise im Kontext 
klinischer Studien auftritt. Jene besteht darin, dass Teilnehmende 
die Wahrscheinlichkeit eines Nutzens überschätzen oder das Risiko 
unterschätzen.18 In der diagnostisch-therapeutischen Version wird 
von den diagnostischen Optionen auf Behandlungsmöglichkeiten 
geschlossen. Gerade die Bildgebung löst diese Fehleinschätzung durch 
ihre Erfolge und den offenkundig erheblichen Aufwand leicht aus. 
Deshalb ergibt sich die Herausforderung, bereits bei der Wahl der 
Diagnoseoptionen in Rechnung zu stellen, ob die daraus resultieren­
den Informationen die Wahl der präventiven oder therapeutischen 
Maßnahmen beeinflussen wird.

Die Verwendung von Bildgebungsverfahren in der Klinik ist 
genau wie jedes andere diagnostische Verfahren durch seinen kom­
parativen Nutzen zu rechtfertigen. Das bedeutet, dass die zusätzli­
che diagnostische Information zunächst daraufhin geprüft werden 
muss, ob sie für die Diagnosestellung erforderlich und geeignet 
ist. Darüber hinaus sollte ermittelt werden, ob sie in irgendeine 
therapeutische, präventive oder palliative Handlungsoption mündet 
oder den Patient*innen anderweitigen medizinisch relevanten Nutzen 
stiftet. Das kann auch dann der Fall sein, wenn ein Verdacht aufge­
klärt wird, der eine psychische Belastung darstellt, beispielsweise bei 
Patient*innen, die aufgrund ihrer Familiengeschichte fürchten, eine 
konkrete Erkrankung zu entwickeln, aber keine Symptome haben. 
Dem diagnostischen Nutzen des jeweiligen Verfahrens steht nicht 
nur derjenige von alternativen Verfahren als Vergleichsgröße gegen­
über. Gerade teure Diagnostika wie Bildgebungsverfahren binden 
nämlich erhebliche Ressourcen, die für andere Maßnahmen dann 
nicht mehr zur Verfügung stehen. Dem diagnostischen Nutzen steht 
außerdem die durch das Verfahren erzeugte Erwartungshaltung der 
Patient*innen gegenüber.

Unterschiedliche funktionale Bildgebungsverfahren spielen 
unter anderem auch aufgrund des komparativen Nutzens und der 
Verfügbarkeit alternativer Technologien für ähnliche Zwecke unter­
schiedlich wichtige Rollen in der Forschung und in der klinischen 
Verwendung.19 Das Verfahren, das die Bildgebung mit seinen ein­

18 Vgl. Horng / Grady 2003.
19 Für eine exemplarische Diskussion des klinischen Nutzens unterschiedlicher Bild­
gebungsverfahren vgl. Abschnitt 3 (»Neurobildgebung in der exemplarischen klini­
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drucksvollen Bildern am bekanntesten gemacht hat, die funktionale 
Magnetresonanztomographie ist beispielsweise in der Forschung sehr 
viel weiter verbreitet als in der Klinik.20 Dennoch dürften es oft genau 
solche Bilder sein, die die Erwartung von Patient*innen stillschwei­
gend beeinflussen.

Forschungsnutzen und das diagnostische Missverständnis

In der Forschungsethik ist ein weiteres Fehldeutungsphänomen 
bekannt, das als ›therapeutisches Missverständnis‹ (therapeutic mis­
conception) bezeichnet wird. Dabei handelt es sich um die Einschät­
zung von Proband*innen in Forschungsstudien, dass sie direkt und in 
therapeutisch relevanter Hinsicht von der Studienteilnahme profitie­
ren würden.21 Dies ist jedoch ein Missverständnis, weil diese Studien 
explizit nicht auf das Individualwohl von Proband*innen ausgerichtet 
sind. Darin unterscheiden sie sich gerade von sogenannten Heilversu­
chen und eben der klinischen Therapiepraxis.22 In Forschungsstudien 
wird die experimentelle Manipulation (oft eine Medikamentengabe) 
weder darauf ausgelegt noch korrigiert, um das Wohl von individu­
ellen Patient*innen zu erhöhen. Vielmehr dient die Studie primär 
dazu, verallgemeinerbares Wissen zu erzeugen. Ist das Wohl der 
individuellen Patient*innen durch die Teilnahme in hohem Maße 
eingeschränkt, so wird die Teilnahme eher abgebrochen, als dass eine 
Anpassung des Protokolls vorgenommen würde. Das Patient*innen­
wohl ist also eine Abbruchbedingung, bestenfalls ein Nebeneffekt, 
aber keine Erfolgsbedingung.

Neuroimaging ist durchweg keine therapeutische, sondern eine 
diagnostische Technik. In der Forschung mit bildgebenden Verfahren 
gibt es aber ein ähnlich gelagertes Missverständnis, nämlich dass 
Proband*innen einen direkten diagnostischen Nutzen von der Teil­
nahme haben. Das Missverständnis speist sich oft aus Unkenntnis 
über die verwendete Technik. Die meisten Bildgebungsverfahren 

2.1.2.2

schen Anwendung«) im ersten Teil (Medizinische Aspekte) des vorliegenden Sach­
standsberichts.
20 Vgl. Matthews 2015; Orringer / Vago / Golby 2012.
21 Vgl. Lidz / Appelbaum 2002.
22 Zum rechtlichen Unterschied vgl. Abschnitt 3.1 (»Ärztliche Heilbehandlung, 
Individueller Heilversuch und klinische Forschung«) des zweiten Teils (Rechtliche 
Aspekte) des vorliegenden Sachstandsberichts. Zur ethischen Unterscheidung vgl. 
Heinrichs 2006.
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werden – entgegen verbreiteter Wahrnehmung – in sehr komplexer 
Weise auf den jeweiligen Untersuchungsgegenstand angepasst. Die 
Einstellungen einer bildgebenden Untersuchung entscheiden 
darüber, worüber die Messung Auskunft geben kann. In den meisten 
Forschungsstudien werden andere Einstellungen verwendet, als für 
diagnostische Anwendungen erforderlich wären. Während klinische 
Studien lediglich nicht auf das individuelle Wohl erkrankter Personen 
oder von teilnehmenden Testpersonen abzielen, sind Imaging-Stu­
dien nicht auf die individuelle Diagnose, oft nicht einmal auf Diagnose 
überhaupt ausgelegt.

Therapeutisches wie diagnostisches Missverständnis werden 
von Proband*innen oft auch dann nicht korrigiert, wenn ihnen explizit 
gesagt wird, dass sie keinen diagnostischen bzw. therapeutischen Nut­
zen von der Teilnahme an einem Experiment haben werden. Ein dia­
gnostisches Missverständnis liegt besonders dann nahe, wenn man 
von Experimenten erwarten würde, dass sie Gesundheitsdaten erhe­
ben. So liegt es nahe, einen diagnostischen Nutzen zu erwarten, wenn 
man an einer epidemiologischen Kohortenstudie mit Bildgebungsver­
fahren teilnimmt. Solche Studien erheben oft gerade Gesundheitsin­
formationen, wenn auch nicht mit dem Ziel individueller Diagnose. Es 
liegt hingegen nicht nahe, einen diagnostischen Nutzen zu erwarten, 
wenn man an einer Studie in den sozialen Neurowissenschaften 
teilnimmt, etwa einer Studie zur Gesichtswahrnehmung von virtuel­
len Figuren. Dennoch tritt das diagnostische Missverständnis sogar 
in solchen Fällen auf. Proband*innen fragen die Leiter*innen der 
Studien, ob etwas Auffälliges in ihren Gehirnbildern zu sehen sei, 
obwohl sie wissen, dass diese kein ärztliches Fachpersonal bzw. oft 
nicht einmal Angehörige der Medizinberufe sind.

Rollenmissverständnisse – Ethische Pflichten jenseits 
des Arzt-Patienten-Verhältnisses23

Eine letzte Fehldeutung, nämlich eine Fehldeutung der Rolle der 
Person, die bildgebende Verfahren einsetzt, ist nicht nur auf Pro­

2.1.2.3

23 Das ›Arzt-Patienten-Verhältnis‹ hat sich sowohl in der medizinischen und juristi­
schen Forschung wie auch in der angewandten Ethik zu einem feststehenden Begriff 
entwickelt, mit dem bestimmte Rechte und Pflichten verbunden sind. Trotz des in die­
sem Begriff verwendeten generischen Maskulinums sind sowohl auf Arzt- als auch auf 
Patientenseite Menschen aller Geschlechtsidentitäten vertreten und angesprochen.
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band*innen und Patient*innen beschränkt. Sie trifft auch die For­
schenden. Diese Fehldeutung ist allerdings deutlich komplexer als 
die zuvor genannten, denn sie betrifft die konkreten Pflichten, die 
Forschende, die Imaging-Verfahren verwenden, gegenüber den Test­
personen haben. Dies ist im Fall von klinischem Imaging weitgehend 
unkompliziert, denn dort besteht ein Arzt-Patienten-Verhältnis, des­
sen Rechte und Pflichten weitgehend klar bestimmt sind. Die einzige 
Abweichung in diesem Kontext entsteht dadurch, dass bildgebende 
Verfahren im klinischen Alltag oft in spezialisierte Abteilungen aus­
gelagert sind. Das bringt es mit sich, dass Patient*innen der ärztlichen 
Fachperson, die das bildgebende Verfahren anwendet, nur sehr kurz 
begegnen. Ihr*e Ansprechpartner*in ist vielmehr eine andere ärztli­
che Fachperson, der die Abteilung für bildgebende Verfahren zuarbei­
tet.24

Bildgebende Verfahren in der nicht-klinischen Forschung werden 
überwiegend jenseits eines Arzt-Patienten-Verhältnisses eingesetzt. 
Sei es, dass die Forscherin zwar eine medizinische Ausbildung hat, 
aber nicht als Ärztin praktiziert oder in einem konkreten Fall nicht 
als Ärztin agiert, sei es, dass sie keine medizinische Ausbildung hat. 
Problematisch wird diese Konstellation zuweilen deshalb, weil die 
Forscherin dieselben Verfahren einsetzt und damit die Testperson 
denselben Risiken aussetzt, wie es eine Ärztin tun würde.25 Neben 
den oben bereits diskutierten Risiken zählt dazu auch das Risiko eines 
Zufallsbefundes, falls das nicht-diagnostisch eingesetzte Verfahren 
doch einmal Informationen erzeugt, die klinisch relevant sind.

In Forschungskontexten sind also solche ethischen Vorkehrun­
gen ebenfalls zu berücksichtigen, die die Risiken der eingesetzten 
Technik lindern sollen. Nicht ohne Weiteres angemessen sind in 
dieser Konstellation hingegen ethische Vorkehrungen, die sich aus 
einem spezifischen Arzt-Patienten-Verhältnis ergeben. Sowohl ärzt­
liche Fachperson als auch eine Person, die in der klinischen Forschung 
tätig ist, müssen gleichermaßen über die Risiken der von ihnen 
eingesetzten Techniken informieren, diese Risiken lindern, die Selbst­
bestimmung der Person achten. Anders als in der medizinischen 
Behandlung, ist man in der klinischen Forschung allerdings nicht 

24 Vgl. Ulmer 2017. Zu den unterschiedlichen Vertragsarten für die behandelnden 
Ärzt*innen und deren radiologische Unterstützung vgl. Abschnitt 3.3.1 (»Behand­
lungsvertrag«) des zweiten Teils (Rechtliche Aspekte) des vorliegenden Sachstandsbe­
richts.
25 Vgl. Heinrichs / Lanzerath 2017.
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auf den gesundheitlichen Nutzen der behandelten bzw. getesteten 
oder untersuchten Person verpflichtet. Diese Verteilung von Pflichten 
kann auf zwei unterschiedliche Weisen fehlinterpretiert werden: ent­
weder insofern der Forscherin dieselben Pflichten wie einer Ärztin 
zugeschrieben werden und sie damit überbeansprucht wird, oder 
indem ihr, weil sie keine Ärztin ist, gar keine ethischen Pflichten 
zugeschrieben werden. Die zweite Variante dürfte moralisch weitaus 
problematischer sein, weil sie darin resultiert, dass Personen Risiken 
ausgesetzt werden, ohne dass entsprechende Korrekturmaßnahmen 
vorliegen. Das geschieht beispielsweise, wenn keine Verfahrensweise 
zum Umgang mit Zufallsbefunden vorliegt.

Informierte Einwilligung

Der Grund, warum informierte Einwilligung im Kontext von bildge­
benden Verfahren besondere Beachtung findet, liegt in deren Anwen­
dungsfeld, weniger in den Technologien selbst. Neuroimaging wird 
häufiger für Patient*innen und Proband*innen verwendet, die eine 
kognitive Auffälligkeit zeigen. Es handelt sich im klinischen Bereich 
um eines der zentralen Mittel zur Lokalisation von Gewebeschäden 
und Veränderungen im Gehirn. Letztere gehen oft mit kognitiven 
Veränderungen einher. In der Forschung interessieren oft auch Grenz­
fälle menschlicher Kognition, also Personen, die untypisch ausge­
prägte kognitive Fähigkeiten haben. Darunter sind auch solche, deren 
kognitive Ausstattung für die informierte Einwilligung schlechter 
geeignet ist.

Experimentelle und medizinische Maßnahmen sind nur dann 
zulässig, wenn Patient*innen beziehungsweise Proband*innen ihnen 
zustimmen. Anderenfalls verstoßen die Mitglieder des ärztlichen 
Fachpersonals oder Forschende gegen moralische und rechtliche Nor­
men. Eine Zustimmung rechtfertigt die experimentelle oder medizi­
nische Maßnahme, wenn sie auf eine bestimmte Weise zustande 
gekommen ist. Die Bedingungen für eine rechtfertigende Zustim­
mung sind für die Forschungsteilnahme und für medizinische Inter­
ventionen sehr ähnlich.26

2.2

26 Zu den konkreten rechtlichen Regelungen vgl. die Abschnitte 3.2.2.2 (»Über­
sicht der Voraussetzungen«), 3.2.2.3 (»Forschung an nicht Einwilligungsfähigen und 
Minderjährigen«), 3.2.4.2 (»Einwilligungsunfähige bzw. in ihrer Einwilligungsfähig­
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In beiden Fällen muss die zustimmende Person kompetent sein, 
dürfen keine Drohung, Überredung und Manipulation die Freiwil­
ligkeit ihres Entscheidungsprozesses beeinflussen und müssen alle 
relevanten Informationen über die jeweilige Maßnahme offengelegt 
und von der betroffenen Person verstanden werden.27

Die entsprechenden Informationen in eine Entscheidung umzu­
setzen, erfordert nicht nur deren Verständnis, sondern auch die Gele­
genheit zur Deliberation und zum Dialog mit den Forschenden oder 
der ärztlichen Fachperson und möglicherweise auch mit nahestehen­
den Personen. Das kann ausnahmsweise instantan, d. h. während der 
Rezeption der Informationen vonstattengehen. Dies dürfte aber nicht 
der Normalfall sein. Es bietet sich vielmehr an, im Aufklärungspro­
zess explizit Zeit zum Nachdenken und Gelegenheit zur Nachfrage 
einzuräumen. Die erforderliche Zeitspanne kann extrem unterschied­
lich sein. Sie reicht von einigen Minuten bei risikoarmen Experimen­
ten mit hochkompetenten Proband*innen bis hin zu mehreren Tagen 
bei längerfristigen, risikoreicheren medizinischen Eingriffen bei Pati­
ent*innen, die Schwierigkeiten bei der Entscheidungsfindung haben.

Nach einer Entscheidung auf dieser Basis autorisieren Pati­
ent*innen oder Proband*innen die Forschenden oder ärztlichen Fach­
personen, die entsprechende Maßnahme durchzuführen. Während 
der Maßnahme kann die Person diese Zustimmung jederzeit zurück­
ziehen. Im Falle der medizinischen Maßnahme, nicht aber der For­
schungsbeteiligung kommt hinzu, dass – sofern möglich – alternative 
Diagnose- oder Therapieoptionen angeboten werden und die ärztliche 
Fachperson eine Empfehlung ausspricht. Erst nach entsprechender 
Überlegung erfolgt eine Unterschrift unter einen Behandlungs- oder 
Probandenvertrag respektive eine andere Form der Dokumentation 
bei solchen Patient*innen und Proband*innen, die eine Unterschrift 
nicht sinnvoll leisten können.

Bildgebende Verfahren kommen oft in Kontexten zum Einsatz, 
in denen die Zustimmung durch Proband*innen oder Patient*innen 
erschwert ist. Dies ist entweder der Fall, weil es sich um Personen mit 
einer ungewöhnlichen Ausprägung kognitiver Fähigkeiten handelt, 
oder, weil die Prozedur selbst Einfluss auf die Zustimmungsfähigkeit 
nimmt. Letzterer Fall wird erst später im Verlauf von Experiment 

keit beschränkte Personen«) und 4.2.4.3 (»Strahlenschutzgesetz«) des zweiten Teils 
(Rechtliche Aspekte) des vorliegenden Sachstandsberichts.
27 Vgl. Beauchamp / Childress 2013: 101–149 .
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oder Diagnose relevant, aber Proband*innen und Patient*innen 
mit eingeschränkter Fähigkeit zur Zustimmung stellen bereits im 
Aufklärungs- und Einwilligungsprozess zusätzliche Anforderungen. 
Probleme beim Verständnis der anstehenden Forschungsstudie oder 
der medizinischen Intervention können vielfältige Ursachen haben. 
Sie können aber überwiegend durch spezifische Maßnahmen kom­
pensiert werden. Mangelnde Sprachkompetenz, sei es aufgrund eines 
anderssprachlichen Hintergrunds, Analphabetismus oder Legasthe­
nie können durch Übersetzungen, mündliche Informationen und 
Video-/Tondokumentationen kompensiert werden. Geringere Ver­
ständnisfähigkeit kann durch bessere Aufbereitung der Informatio­
nen in einfacher Sprache und durch langsamere Präsentation der 
Information kompensiert werden. In schwereren Fällen sind dazu aber 
andere Maßnahmen erforderlich, insbesondere Formen der Betreu­
ung, die im Weiteren noch genauer erläutert werden.

Allerdings sind den Kompensationsmechanismen dadurch Gren­
zen gesetzt, dass einige Informationen über Forschungsmanipulatio­
nen oder medizinische Maßnahmen zu komplex sind und es nicht 
nur durch die Darstellung werden. Zudem ist die Menge an Infor­
mationen, die normalerweise erforderlich ist, um eine informierte 
Einwilligung zu erlangen, relativ umfangreich.

Im Fall von Forschungsstudien umfassen sie je nach institutio­
nellem und rechtlichem Umfeld:

Allgemeine Informationen über das Forschungsvorhaben:

● Dass es sich um eine Forschungsstudie mit Proband*innen han­
delt.

● Was der Zweck der Studie ist.
● Wer die Forschung organisiert und finanziert.
● Was mit den Ergebnissen der Forschung passieren wird.

Die genaue Beschaffenheit der Teilnahme:

● Was die voraussichtliche Dauer der Teilnahme sein wird.
● Welche vernünftigerweise vorhersehbaren Risiken, Unannehm­

lichkeiten oder Nachteile mit der Teilnahme verbunden sind.
● Welche Verfahren und zu prüfenden Stoffe oder Arzneimittel 

eingesetzt werden und welche davon experimentell sind. Insbe­
sondere, ob und welche genetischen Tests geplant sind.

● Welche Vorteile für Proband*innen, das Forschungsthema oder 
für andere vernünftigerweise von der Forschung erwartet wer­
den können.
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Die Freiwilligkeit der Teilnahme:

● Dass die Teilnahme freiwillig ist.
● Dass der Proband sich jederzeit aus der Forschung ohne Konse­

quenzen zurückzuziehen kann.
● Dass die Möglichkeit besteht, Fragen zu stellen.

Die Schutzvorkehrungen für Proband*innen:

● Welche Verfahren zur Gewährleistung des Datenschutzes / der 
Vertraulichkeit / der Privatsphäre eingesetzt werden, einschließ­
lich der Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten.

● Wie mit Zufallsbefunden umgegangen wird.
● Was mit den Daten oder Proben am Ende des Untersuchungszeit­

raums geschehen wird und ob die Daten / Proben für weitere 
Untersuchungen beibehalten oder an Dritte weitergegeben oder 
verkauft werden.

● Mit wem Kontakt bei Fragen zu der Forschung und den Rechten 
der Proband*innen aufgenommen werden kann und wer bei 
entsprechenden Verletzungen dieser Rechte zu kontaktieren ist.

● Bei Forschung mit mehr als minimalem Risiko eine Erklärung, 
ob es irgendwelche Behandlungen oder Entschädigungen gibt, 
wenn eine Verletzung eintritt, und wenn ja, worin diese bestehen 
oder wo weitere Informationen eingeholt werden können. Dabei 
sollte der Proband*innen-Versicherungsschutz erwähnt werden.

Die rechtlichen Anforderungen für Arzneimittelstudien finden sich 
im Artikel 29 Abs. 2 der EU-Verordnung 536/2014 über klinische 
Prüfungen mit Humanarzneimitteln. Andere Forschungsstudien ori­
entieren sich oft an derselben Verordnung, zuweilen aber eher an 
der Deklaration von Helsinki.28

Im Fall medizinischer Interventionen ist im Patientenrechtege­
setz eindeutiger geregelt, welche Informationen bereitgestellt werden 
müssen. Die Aufklärungspflichten sind nach § 630e:

»(1) Der Behandelnde ist verpflichtet, die Patient*innen über sämtliche 
für die Einwilligung wesentlichen Umstände aufzuklären. Dazu gehö­
ren insbesondere Art, Umfang, Durchführung, zu erwartende Folgen 
und Risiken der Maßnahme sowie ihre Notwendigkeit, Dringlichkeit, 
Eignung und Erfolgsaussichten im Hinblick auf die Diagnose oder die 
Therapie. Bei der Aufklärung ist auch auf Alternativen zur Maßnahme 

28 Vgl. World Medical Association 2013.
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hinzuweisen, wenn mehrere medizinisch gleichermaßen indizierte und 
übliche Methoden zu wesentlich unterschiedlichen Belastungen, Risi­
ken oder Heilungschancen führen können. (...).«29

Den Fall nicht-einwilligungsfähiger Patient*innen regelt das Betreu­
ungsrecht. Demnach kann ein rechtlicher Vertreter30 die Einwilligung 
zu einer medizinisch erforderlichen Maßnahme geben. Diese Kon­
stellation ist in der Forschung normalerweise nicht vorgesehen. Abge­
sehen von einer sehr speziellen Ausnahmeregelung ist Forschung an 
nicht-einwilligungsfähigen nicht rechtfertigungsfähig. Laut einer 
Änderung des Arzneimittelgesetzes von 2016 ist es möglich, dass 
Personen in einer Patientenverfügung festlegen, dass sie in einem 
späteren, nicht-einwilligungsfähigen Zustand an der Forschung teil­
nehmen wollen. In diesem besonderen Fall ist die Zustimmung eines 
Betreuers31 und damit die Forschungsteilnahme möglich. Allerdings 
muss die Forschung in der jeweiligen Verfügung relativ genau 
benannt werden. Weil konkrete Forschungsprojekte zu dem Zeit­
punkt noch nicht absehbar sind, zu dem die zukünftigen Patient*innen 
ihre Verfügung verfassen, scheint diese Novelle des AMG aber erheb­
liche Anwendungsprobleme aufzuwerfen (§ 40b Absatz 4 der 4. 
AMG-Novelle).32

Breite und Blanko-Einwilligung

Eine besondere Variante der informierten Einwilligung hat vor dem 
Hintergrund steigenden Datenbedarfs immer größere Verbreitung 
gefunden, die breite bzw. Blanko-Einwilligung (broad consent). Das 
Verfahren hat zunächst bei der Erstellung von Gewebebanken große 
Verbreitung gefunden, ist aber für Forschungsdatenbanken ebenso 
einschlägig geworden. Dabei stimmen Einwilligende nicht nur der 
Verwendung der eigenen Daten für das anliegende Forschungsprojekt 
zu, sondern zugleich der Wiederverwendung in anderen Projekten 
und möglicherweise durch andere Forschende. Je nachdem, ob dabei 

2.2.1

29 Patientenrechtegesetz § 630e.
30 Es handelt sich hierbei um einen feststehenden juristischen Begriff, der Personen 
jeglicher geschlechtlichen Identität umfasst.
31 Es handelt sich hierbei um einen feststehenden juristischen Begriff, der Personen 
jeglicher geschlechtlichen Identität umfasst.
32 Für weitere rechtliche Details vgl. Abschnitt 3.2.4.2.1 (»Erwachsene«) des zweiten 
Teils (Rechtliche Aspekte) des vorliegenden Sachstandsberichts.
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eine thematische Begrenzung vorgesehen wird, spricht man von brei­
ter Einwilligung oder bei ganz freier Wiederverwendung von Blanko-
Einwilligung.33

Wie oben ausgeführt hängt die legitimierende Kraft einer Einwil­
ligung normalerweise davon ab, dass die Person darüber informiert 
ist, welches Forschungsprojekt sie unterstützt, d. h., dass sie infor­
miert ist, worin sie einwilligt. Genau das scheint aber bei breiter 
oder Blanko-Einwilligung unterlaufen zu werden.34 Forschungsteil­
nehmende verlieren auf diese Weise die Option, nur bestimmte 
Formen oder Themen der Forschung zu unterstützen. Überzeugte 
Pazifist*innen mögen beispielsweise an einem vollständig zivilen 
Experiment teilnehmen, ihre Daten könnten aber für weitere For­
schung mit Dual-use-Charakter wiederverwendet werden. Auf insti­
tutioneller Seite herrschen ernstzunehmende Vorbehalte gegenüber 
diesen breiten Formen der Einwilligung. Die WHO beispielsweise 
schränkt sie auf vollständig anonyme Daten ein.35

Ob die forschungsethischen Vorbehalte gegen breiten oder 
Blanko-Konsens durch deren Vorteile zu kompensieren sind, ist nach 
wie vor nicht geklärt, es bestehen aber in der Ethik erhebliche Zweifel 
daran.36 Die Vorteile dieser Einwilligungsformen liegen in erster 
Linie darin, dass sie Daten leichter verfügbar machen, also den Auf­
wand für Forschende reduzieren. Aufwandsreduktion mag zwar aus 
forschungspolitischer Sicht ein relevanter Grund sein, es handelt sich 
aber nicht um einen konsistenten ethischen Grund. Zu viele Formen 
der Aufwandsreduktion sind offenkundig moralisch verwerflich, bei­
spielsweise die vollständige Aufgabe der Einwilligungspraxis. Für die 
Einführung der breiten Einwilligung spricht, dass die Forschung mit 
Forschungsdatenbanken ein minimales, vielleicht sogar kein Risiko 
mit sich zu bringen und damit besser dazustehen scheint als die 
Forschung mit neuen Proband*innen, die immer ein Risiko birgt. 
Allerdings ist vor dem Hintergrund der Informationsrisiken, die sich 
mit immer neuen Möglichkeiten der Deanonymisierung ergeben, 
zweifelhaft geworden, ob der Rückgriff auf Forschungsdatenbanken 
wirklich ein geringeres Risiko für Proband*innen generiert.

33 Eine ausdrückliche Bevorzugung der breiten Zustimmung vor spezifischen und 
dynamischen Varianten findet sich in Mikkelsen et al. 2019.
34 Vgl. Salvaterra et al. 2008.
35 Für den Spezialfall genetischer Datenbanken wird dies dokumentiert in Lau­
rie 2004.
36 Vgl. Caulfield / Kaye 2009.
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Aufgrund der Kritik an der breiten und Blanko-Einwilligung sind 
alternative Verfahren entwickelt worden, die es ermöglichen sollen, 
die Autonomie von Forschungsteilnehmenden zu wahren. Eine 
Lösung, die über breite Einwilligung kaum hinausgeht, aber die Infor­
mationen über die Einwilligung des Forschungssubjekts für For­
schende verfügbar macht, sieht vor, die Metadaten eines jeweiligen 
Datensatzes anzureichern.37 So ein Vorgehen wäre technisch weit 
weniger anspruchsvoll als dasjenige, Konsens zu einem dynamischen 
Prozess zu machen, in den die Forschungsteilnehmenden über eine 
technische Infrastruktur eingebunden bleiben.38 Lösungen zur dyna­
mischen Einwilligung ermöglichen Forschungsteilnehmenden den 
kontinuierlichen Überblick und die stete Kontrolle über die Verwen­
dung ihrer Daten oder Samples, sie funktionieren aber nur, wenn diese 
kontinuierliche Interaktion auch aufrecht erhalten bleibt. Das wiede­
rum bedeutet nicht nur erheblichen technischen Aufwand, sondern 
fordert stete Aktivität von den Proband*innen über Jahre hinweg.

Zufallsbefunde

Bildgebende Verfahren können diagnostisch relevante Informationen 
generieren. Dazu sind sie entwickelt worden, und könnten sie es 
nicht, würden sie in der Klinik gar nicht und in der Forschung deut­
lich weniger verwendet.39 Zudem erzeugen bildgebende Verfahren 
umfangreiche Informationen, die über das jeweilige Untersuchungs­
ziel oft hinausgehen. Beispielsweise wird ein Scan, der in einem 
fMRT-Experiment entsteht, auch anatomische Informationen enthal­
ten, selbst wenn den Forschenden ausschließlich funktionale Informa­
tionen über den Sauerstoffverbrauch des Gehirns interessieren.

Beim Neuroimaging entstehen also mit nennenswerter Wahr­
scheinlichkeit Informationen, auf die die jeweilige Untersuchung 
nicht abgezielt hat und die diagnostisch relevant sind, sogenannte 
Zufallsbefunde. Das geschieht in der klinischen Verwendung, wenn 
nicht nur der Diagnose-auslösende Verdacht abgeklärt wird, sondern 

2.3

37 Vgl. Woolley 2016.
38 Vgl. Kaye et al. 2015.
39 Vgl. den letzten Abschnitt des Abschnitts 1.1 (»Magnetresonanztomographie«) des 
ersten Teils (Medizinische Aspekte) des vorliegenden Sachstandsberichts.
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darüber hinaus diagnostisch relevante Informationen auftreten.40 In 
der Forschung geschieht das immer dann, wenn eine diagnostisch 
relevante Information auftritt, denn diese ist nicht Ziel einer Imaging-
Forschungsstudie.

Zufallsbefunde beim Neuroimaging sind vergleichsweise häufig. 
Die bekannten Zahlen unterscheiden sich zunächst zwischen den 
konkreten Verfahren und dem Kontext ihres Einsatzes. Zufallsbe­
funde sind beispielsweise wahrscheinlicher, wenn mit Gruppen von 
Proband*innen in fortgeschrittenem Alter gearbeitet wird. Die Zahlen 
unterscheiden sich aber auch dann, wenn die Faktoren ›Verfahren‹ und 
›Anwendungskontext‹ stabil gehalten werden. Ein Grund dafür dürfte 
darin liegen, dass Daten aus Imaging-Verfahren nicht einfach für sich 
sprechen. Die Daten aus bildgebenden Verfahren werden nicht nur 
mit aufgabenspezifischen Einstellungen erhoben, entsprechend vor­
bearbeitet und aufbereitet, sie werden auch von sehr unterschiedli­
chen Personenkreisen gesichtet. Ob also beispielsweise eine beste­
hende anatomische Veränderung in einem Zufallsbefund auffällt, 
hängt unter anderem davon ab, ob das gewählte bildgebende Verfah­
ren (fMRT, EEG ...) überhaupt geeignet ist, diese abzubilden, ob die 
gewählte Einstellung des Verfahrens (vgl. naturwissenschaftlicher 
Teil zu unterschiedlichen Gewichtungen von MRT-Scans) entspre­
chende Informationen generieren kann, ob die fragliche anatomische 
Struktur überhaupt fokal in der gescannten Region liegt und ob die 
Personen, die die entsprechenden Scans sehen, für diese Information 
sensibel sind. Nicht zuletzt kann sehr unterschiedlich ausfallen, was 
als Zufallsbefund gilt. Es lassen sich beispielsweise alle Auffälligkei­
ten zählen, die die jeweiligen Forschenden oder medizinischen Fach­
personen für abklärungsbedürftig halten, oder nur die, welche sich als 
behandlungsbedürftig erwiesen haben. Aus diesem Grund kann die 
Zahl der Zufallsbefunde je nach Kontext stark variieren. Die angege­
benen Raten der Zufallsbefunde variieren denn auch zwischen 13 % 
und 84 %41 und die der klinisch relevanten Zufallsbefunde zwischen 

40 Zur medizinethischen Diskussion von Zufallsbefunden im klinischen Bereich vgl. 
Parker / Majeske 1995; für eine Fülle von Beispielen aus dem klinischen Bereich vgl. 
die Ausgabe 1/2005 von Seminars in Ultrasound, CT & MR.
41 Vgl. Wolf 2011: 221.
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1 % und 8 %.42 Man geht im Moment davon aus, dass bei ungefähr 
2,7 % aller fMRT-Untersuchungen Zufallsbefunde auftreten.43

Die ethischen Schwierigkeiten, die sich aus Zufallsbefunden 
ergeben, ranken sich in erster Linie um die Ansprüche und Verpflich­
tungen in den Beziehungen zwischen den Betroffenen, zwischen 
Patient*innen und den Mitgliedern des ärztlichen Fachpersonals, 
zwischen Testpersonen und Forschenden und den dahinterstehenden 
Institutionen. Die Beziehung zwischen Forschenden und Testperson 
ergibt sich in erster Linie dadurch, dass beide am wissenschaftlichen 
Prozess, an der Gewinnung neuen Wissens beteiligt sind. In recht­
licher Hinsicht wird ihr Verhältnis durch einen Probandenvertrag 
geregelt.44 Die Orientierung an der Gewinnung neuen Wissens prägt 
die Ansprüche und Pflichten von Forschenden und Testpersonen in 
dieser Beziehung. Forschende sind darauf festgelegt, die ihnen zur 
Verfügung gestellten Informationen und Optionen zur Informations­
gewinnung so einzusetzen, dass das gewählte Forschungsziel erreicht 
wird. Von Testpersonen erwartet man, dass sie aufrichtig am entspre­
chenden Experiment teilnehmen, d. h. beispielsweise nicht versuchen, 
den Experimentaufbau zu täuschen oder eine korrekte Messung zu 
erschweren. Die Teilnahme am wissenschaftlichen Forschungsprozess 
legt keine der beteiligten Personen auf das gegenseitige Wohl fest. 
Gerade darin unterscheidet sich das Verhältnis zwischen Forschenden 
und Testperson von dem zwischen behandelnder und behandelter 
Person innerhalb des ärztlichen Behandlungsverhältnis. Das Ziel 
der Beziehung zwischen behandelnder und behandelter Person ist 
durch das Wohl der behandelten Person gegeben. Im normalen 
ärztlichen Behandlungsvertrag ist die Pflicht enthalten, die zu behan­
delnde Person über etwaige Gesundheitsrisiken aufzuklären, also 
auch über Zufallsbefunde. Aus diesem Grund sind Zufallsbefunde, 
also Informationen, die das Wohl der Testpersonen betreffen können, 
im Forschungskontext auch wesentlich disruptiver als im medizini­
schen Kontext.

42 Vgl. Heinemann et al. 2007: A1982 f.; Vernooij et al. 2007.
43 Für einen Überblick über weitere Prävalenzzahlen vgl. auch Gibson / Sudlow / 
Wardlaw 2017: 56f.; Morris et al. 2009.
44 Vgl. Abschnitt 3.2.4.2 (»Einwilligungsunfähige bzw. in ihrer Einwilligungsfähig­
keit beschränkte Personen«) des zweiten Teils (Rechtliche Aspekte) des vorliegen­
den Sachstandsberichts.
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Ein Zufallsbefund verändert das Verhältnis von Forschenden 
und Testperson dahingehend, dass die forschende Person durch den 
Umgang mit den gewonnenen Informationen potenziell das Wohl 
der Testperson beeinflussen kann. Die gewonnenen Informationen 
sind nicht mehr nur allein wissenschaftlich bedeutsam, sondern dia­
gnostisch, d. h. medizinisch relevant. Die zentrale Frage in dieser 
Konstellation ist, ob daraus Ansprüche der Testperson oder Pflichten 
der forschenden Person entstehen.45

Einschlägige Rechte und Pflichten

Die beiden in der Debatte um Zufallsbefunde am häufigsten bemüh­
ten Rechte bzw. Pflichten sind das Recht auf Nichtwissen und die 
Pflicht zur Nothilfe. Das Recht auf Nichtwissen tritt prominent 1997 
in Erscheinung, als es sowohl in der Europäischen Konvention über 
Menschenrechte und Biomedizin und der Universal Declaration on the 
Human Genome and Human Rights der UNESCO formuliert wird, 
– exemplarisch in Artikel 10 Nummer 2 der EU-Konvention: »Jeder 
hat das Recht auf Auskunft in Bezug auf alle über seine Gesundheit 
gesammelten Angaben. Will jemand jedoch keine Kenntnis erhalten, 
so ist dieser Wunsch zu respektieren.«46 Ein so formuliertes Recht 
resultiert mindestens in der Pflicht für Mitglieder der Medizinberufe 
und Forschende in der klinischen Forschung, gegebenenfalls Infor­
mationen nicht mitzuteilen, also eine Unterlassenspflicht. Darüber 
hinaus dürften entsprechende Maßnahmen des Datenschutzes gefor­
dert sein, mit denen verhindert wird, dass die entsprechende Infor­
mation über andere Kanäle zur Testperson durchdringt. In anderen 
Kontexten als dem Imaging stellt sich das Problem, dass Informatio­
nen, die in Untersuchungen an einer Person gewonnen werden, auch 
für andere Personen einschlägig sind, nämlich im Falle genetischer 

2.3.1

45 Über die Unterschiede zwischen dem Arzt-Patienten-Verhältnis und dem zwi­
schen Forschenden und Proband*innen wird in der gegenwärtigen wissenschaftlichen 
Debatte (vgl. Miller / Brody 2003) und in institutionellen Normierungsprozessen 
gestritten. Während einige Autoren die Unterschiede zwischen diesen beiden Verhält­
nissen (vgl. Check 2005) stark machen (vgl. Heinemann et al. 2007; Heinrichs 2011), 
betonen andere die Ähnlichkeiten (vgl. Richardson 2008).
46 Zur Verankerung des Rechts auf Nichtwissen im deutschen Recht vgl. die 
Abschnitte 4.1 (»Heilbehandlung«) und 4.2 »Klinische Forschung« des zweiten Teils 
(Rechtliche Aspekte) des vorliegenden Sachstandsberichts.
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Untersuchungen. Beim Neuroimaging hingegen betreffen die gewon­
nen Informationen im Normalfall nur die jeweilige Testperson.

Das Recht auf Nichtwissen wird in der Debatte überwiegend als 
ein auf der Autonomie der Testperson oder der erkrankten Person 
beruhendes Recht verstanden. Exemplarisch führt Andorno diese 
Interpretation für den Fall von genetischen Informationen vor.47 

Diese Darstellung lässt sich aber ohne Weiteres auf den Fall des 
Neuroimaging übertragen. Nichtwissen könne Autonomie bewahren, 
insofern eine Person selbst darüber befinden könne, ob sie sich 
möglicher psychologischer Belastung aussetzen möchte. Ist sie dazu 
nicht bereit, würde sie durch die Mitteilung eines Zufallsbefundes 
nicht nur geschädigt, darüber hinaus würde auch ein relevantes 
Selbstbestimmungsrecht verletzt. Eine alternative Interpretation des 
Rechts auf Nichtwissen als Konsequenz eines Anspruchs auf Schutz 
der eigenen Privatsphäre bzw. auf die Kontrolle über die eigenen 
Informationen ist von Laurie vorgelegt worden.48

Demgegenüber ist mehrfach bezweifelt worden, dass ein Recht 
auf Nichtwissen eine geeignete Konstruktion für den moralischen 
Diskurs ist, teilweise gar, dass es ein solches Recht überhaupt geben 
könne. Beispielsweise behauptet Ost, Autonomie und Unwissen 
seien unvereinbar.49 Informationen seien demnach eine Kernbedin­
gung für effiziente Selbstbestimmung, und der Verzicht auf den 
Zugang zu Informationen sei immer ein Verlust und kein Gewinn 
an Selbstbestimmung. Personen, die auf den Zugang zu Informatio­
nen verzichteten, indem sie darauf bestehen, dass Zufallsbefunde 
nicht offengelegt werden, vermieden zwar Belastungen und Stress, 
gewännen dadurch aber nicht an Autonomie. Stahl und Tomlinson 
legen ein ähnliches Argument vor. Sie behaupten, der Verzicht auf 
ohne Weiteres verfügbare Information sei keine Entscheidung im 
Lichte der verfügbaren Informationen. Sie gestehen aber ebenfalls ein, 
dass die Mitteilung von Zufallsbefunden eine erhebliche Belastung 
bedeuten kann, insbesondere, wenn sie nicht von hoffnungsstiftenden 
Beratungs-, Diagnose- und Therapieangeboten begleitet ist.50 Eine 
strikte Abhängigkeit des Rechts auf Nichtwissen vom Recht auf 

47 Vgl. Andorno 2004.
48 Vgl. Laurie 2014.
49 Vgl. Ost 1984.
50 Vgl. Stahl / Tomlinson 2017.
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Wissen behaupten Schaefer und Savulescu,51 die sich zudem dafür 
stark machen, nicht nur medizinischen Nutzen als Grund für die 
Mitteilung von Zufallsbefunden zu akzeptieren.

Auch wenn das Recht auf Nichtwissen als moralischer und recht­
licher Anspruch akzeptiert wird, kann es mit relevanten moralischen 
Gründen für die Mitteilung einer solchen Information konfligieren, 
zunächst mit der Pflicht zur Nothilfe des Forschenden. Eine Pflicht 
zur Nothilfe könnte deshalb entstehen, weil je nach Konstellation für 
die Forschenden eine akute Bedrohung von Gesundheit und Leben 
einer an der Studie teilnehmenden Testpersonen erkennbar wird 
und Forschende ohne großen Aufwand in der Lage wären, diese 
Bedrohung abzuwenden oder mindestens zu helfen, sie abzuwenden. 
Eine Möglichkeit besteht darin, schlicht zu kommunizieren, dass eine 
solche Bedrohung existiert und die Empfehlung zur ärztlichen Abklä­
rung zu geben. Es scheint sich nach erstem Dafürhalten um einen 
klassischen Fall dessen zu handeln, was Immanuel Kant so beschreibt:

»Noch denkt ein vierter, dem es wohl geht, indessen er sieht, daß 
andere mit großen Mühseligkeiten zu kämpfen haben (denen er auch 
wohl helfen könnte): was gehts mich an? Mag doch ein jeder so 
glücklich sein, als es der Himmel will, oder er sich selbst machen 
kann, ich werde ihm nichts entziehen, ja nicht einmal beneiden; nur 
zu seinem Wohlbefinden oder seinem Beistande in der Noth habe ich 
nicht Lust etwas beizutragen!«.52

Nach Kant besteht eine weite Pflicht zur Wohltätigkeit in einer sol­
chen Situation. Im deutschen Recht gibt es eine kodifizierte Pflicht, in 
Unglücksfällen zu helfen (§ 323 c StGB). Diese Pflicht ist sogar straf­
bewehrt, Unterlassung wird aber nur sehr selten tatsächlich geahndet. 
Unter die Unglücksfälle gehört nach juristischem Verständnis auch 
eine sich plötzlich und schnell verschlimmernde Erkrankung. Im Kon­
text des Neuroimaging wird oft das Beispiel eines Aneurysmas ange­
führt, welches zu platzen droht. Darin sei eine unmittelbare Gefahr 
für Leib und Leben einer Testperson durch eine plötzliche und schnelle 
Verschlimmerung einer Krankheit gegeben.53 Zufallsbefunde in der 
Heilbehandlung sind moralisch und rechtlich anders einzuordnen, 
denn dort ist die Verpflichtung auf das Wohl der Patient*innen kon­

51 Vgl. Schaefer / Savulescu 2018.
52 Kant GMS: 423.
53 Vgl. Heider 2018; Hentschel / Klix 2006; Schleim et al. 2007.

Jan-Hendrik Heinrichs

142

https://doi.org/10.5771/9783495997918 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783495997918
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


stitutiv für das Arzt-Patienten-Verhältnis. Die Mitteilung von 
gesundheitsrelevanten Informationen kann dort als dominanter 
Regelfall gelten, von dem es nur sehr wenige Ausnahmen geben 
kann.54

Ob es sich bei der Mitteilung von Zufallsbefunden um einen 
Anwendungsfall der moralischen Pflicht zur Hilfeleistung handelt, ist 
allerdings umstritten. Hier eine Pflicht zur Hilfeleistung zu behaup­
ten, ist allein schon deshalb problematisch, weil damit relativ starke 
Voraussetzungen über das Wohl der Testperson gemacht werden, 
die nicht unbedingt mit dessen eigener Vorstellung übereinstimmen 
müssen. Testpersonen können vor einem Experiment gefragt werden, 
ob sie eine etwaige Mitteilung von Auffälligkeiten wünschen. Sollten 
sie dies verneinen, kann bezweifelt werden, ob die Mitteilung gegen 
ihren Willen tatsächlich eine Hilfeleistung ist.

Außerdem ist die Vorstellung, in einem zur Forschung geeigne­
ten Bild sei ein vor dem Platzen stehendes Aneurysma zu erkennen, 
stark vereinfachend. Wie oben erwähnt sind zahlreiche Sequenzen, 
die in der Forschung verwendet werden, für solche detaillierten ana­
tomischen Aufnahmen nicht geeignet. Zudem sind Forschende in 
großer Zahl keine praktizierenden Neuroradiolog*innen, die eine so 
klare Diagnose stellen könnten. Den meisten Forschenden, die bildge­
bende Verfahren nutzen, wird im Zweifel bloß ein ungewöhnlicher 
Schatten auffallen. Das bedeutet, dass sie oft nicht in der Lage sind zu 
erkennen, ob ihr Scan auf eine sich plötzlich und schnell verändernde 
Erkrankung hindeutet. Teilt man einen solchen, auf normalerweise 
unzureichender klinischer Prüfung beruhenden Verdacht mit, riskiert 
man erhebliche psychische und auch physische Belastungen für die 
Testperson. Dieser Mitteilung wird sich nämlich oft eine Differenti­
aldiagnose anschließen, die selbst wiederum möglicherweise unan­
genehme und zeitintensive medizinische Prozeduren involviert und 
durchaus in einem negativen Befund resultieren kann.55 Es ist in der 
deutschen Diskussion um mögliche Richtlinien zu Zufallsbefunden 
sehr explizit darauf hingewiesen worden, dass es nicht ausreicht, den 
Prozess der Aufklärung und Einwilligung entsprechend zu gestalten, 

54 Zur entsprechenden rechtlichen Regelung vgl. Abschnitt 4.1 (« Heilbehandlung ») 
des zweiten Teils (Rechtliche Aspekte) des vorliegenden Sachstandsberichts.
55 Vgl. Wolf 2011: 627.
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sondern dass man auch die Befugnisse und Kompetenzen der in einem 
Projekt involvierten Forschenden zu berücksichtigen habe.56

Die Alternative zur Mitteilung von reinen Auffälligkeiten, die 
nicht von medizinischen Expert*innen begutachtet wurden, besteht 
vorderhand darin, entsprechende Expertise in der jeweiligen For­
schungsstudie vorzuhalten. Es steht allerdings zu beachten, dass diese 
Option nicht kostenneutral zu haben ist und dazu zwingt, Forschungs­
mittel für diese Begutachtung vorzuhalten. Das Kernproblem, dass 
Personen möglicherweise auf die Mitteilung von Zufallsbefunden 
verzichten wollen, wird durch diese Maßnahme nicht angegangen, sie 
senkt lediglich die Fehlerrate bei der Identifikation von Zufallsbefun­
den.

Nutzen und Schaden der Mitteilung von Zufallsbefunden

Neben konkreten Ansprüchen können auch andere Gründe für oder 
gegen die Mitteilung von Zufallsbefunden in Anschlag gebracht 
werden. Kritiker*innen des Rechts auf Nichtwissen weisen wie oben 
diskutiert darauf hin, dass dieses weniger durch Autonomie-Erwä­
gungen als durch Schadensvermeidungserwägungen begründet zu 
sein scheint. Sollte dies der Fall sein, dann wären Nutzenargumente 
geeignet, diesen eigentlichen Grund für das Recht auf Nichtwissen 
zu stützen oder zu unterminieren. Der mögliche Nutzen durch die 
Mitteilung von Zufallsbefunden besteht in der Möglichkeit, patho­
logische Zustände sicher zu diagnostizieren oder eben auszuschlie­
ßen, sie zu therapieren und deren unentdeckten Fortgang zu verhin­
dern. Schaefer und Savulescu57 weisen darauf hin, dass daneben 
andere, nicht-medizinische Nutzen auftreten können. Ihr Beispiel 
einer falschen Vaterschaftszuordnung ist aber für Imaging-Verfahren 
nicht einschlägig.

Dem Nutzen gegenüber stehen mögliche Schäden durch die 
Mitteilung des Zufallsbefunds, insbesondere die Belastung durch den 
Prozess und das Ergebnis der Differentialdiagnose, sowie die psychi­
sche Belastung in der Zeit vor deren Ergebnis. Nicht zuletzt können 
die Ergebnisse der Differentialdiagnose zusätzliche Belastungen mit 
sich bringen, ohne dass garantiert wäre, dass dem ein entsprechender 

2.3.2

56 Vgl. Hentschel / von Kummer / German Society of Neuroradiology 2009.
57 Vgl. Schaefer / Savulescu 2018.
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therapeutischer Nutzen gegenübersteht. Zufallsbefunde können sich 
als belastende, nicht therapierbare Erkrankungen herausstellen, die 
eine Anpassung des Lebensstils erzwingen, soziale Ausgrenzungs­
effekte bewirken und sogar monetäre Kosten bei der Absicherung 
der eigenen Kranken- und Pflegeversorgung durch höhere Versiche­
rungsprämien erzeugen.58

Sowohl der mögliche Nutzen wie auch die gerade genannten 
Risiken sind nicht an den Untersuchungszeitraum gebunden. In der 
Forschung ist es üblich, anonymisierte Imaging-Daten in Datenban­
ken über lange Zeit zu speichern und möglichen späteren Analysen 
mit neuen Techniken zuzuführen. Je nachdem, welche Daten genau in 
eine Datenbank eingestellt werden, ist also nicht ausgeschlossen, dass 
Zufallsbefunde auch deutlich später auftreten.59

Ethische Aspekte der Neurobildgebung in der Forschung

Wie bereits oben erwähnt sind die Prinzipien biomedizinischer Ethik 
für die Bewertung des Einsatz bildgebender Verfahren leitend. Das 
bislang nur wenig thematisierte Prinzip der Gerechtigkeit schlägt sich 
insbesondere im Bereich des Forschungseinsatzes von Imaging-Ver­
fahren nieder. Dort reguliert es den gleichen und dennoch für beson­
dere Verletzlichkeit sensiblen Zugang zum Forschungsteilnahme 
(3.1). Über die gängigen Prinzipien hinaus gilt es in der Bewertung 
von Neuroimaging besondere Vorsicht hinsichtlich der Verwendung, 
Aufbewahrung und Sicherung der daraus resultierenden Daten walten 
zu lassen. Dies betrifft nicht nur den Schutz von Daten in konkreten 
Forschungsprojekten (3.2), sondern auch die Weitergabe an entspre­
chende Datenbanken (3.3).

Rekrutierung von Proband*innen und 
gleicher Forschungszugang

Gehirne sind so individuell wie der Rest eines Organismus auch. 
Um verallgemeinerbare Aussagen über die Struktur und Aktivität des 
menschlichen Gehirns und dessen Variationen zu erhalten, braucht 

3.

3.1

58 Vgl. vgl. Heinrichs 2012b.
59 Vgl. Abschnitt 3.3 (»Gehirn- und Imaging-Datenbanken«).
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man daher Daten von sehr unterschiedlichen Proband*innen. Die 
Vielfalt von Proband*innen stellt allerdings aus teilweise einfach 
zu übersehenden Gründen eine erhebliche Herausforderung in der 
Forschung dar.

Forschung mit bildgebenden Verfahren ist oft an die akademi­
sche Forschungslandschaft mit ihrer spezifischen Rekrutierungspra­
xis gebunden. Diese Forschungslandschaft ist einerseits durch erheb­
liche internationale Ungleichheit geprägt, d. h. es gibt in einigen 
Regionen ein extrem dichtes Netz von Forschungsinstituten mit 
MRT-Scannern, in anderen Regionen gibt es kaum welche. Sie ist 
aber auch durch eine relativ homogene Bevölkerung geprägt, und das 
sogar weltweit: Das akademische Publikum ist überwiegend jung und 
meist gebildet (oder auf dem Weg dahin). Die Rekrutierung von Pro­
band*innen spiegelt beide Effekte wider: Imaging-Studien rekrutie­
ren deutlich überproportional junge gebildete Personen, und aufgrund 
der internationalen Ressourcenverteilung sind Imaging-Studien in 
wohlhabenden Industrieländern deutlich häufiger als in wirtschaftlich 
schlechter gestellten Regionen.

Dieser Effekt wurde in einem Artikel von Henrich et al.60 quan­
titativ genauer erfasst: Demnach stammten 68 % der Proband*innen 
in den Verhaltenswissenschaften aus den Vereinigten Staaten 
und 96 % der Proband*innen aus westlichen Industrieländern, was 
bedeutet, dass 96 % der psychologischen Proband*innen aus Ländern 
stammen, die zusammen nur 12 % der Weltbevölkerung ausmachen. 
Auch die Verteilung innerhalb der westlichen Industrieländer ist 
extrem ungleich: In der Zeitschrift Journal of Personality and Social 
Psychology, der führenden Zeitschrift für Sozialpsychologie, bestan­
den laut Henrich et al. 67 % der amerikanischen Stichproben 
(und 80 % der Stichproben aus anderen Ländern) ausschließlich aus 
Psychologie-Absolvent*innen. Das bedeutet, dass beliebige amerika­
nische Studierende mehr als 4.000 Mal wahrscheinlicher Testperson 
in einer Studie werden als eine zufällig ausgewählte Person jenseits 
der westlichen Industrieländer. Obwohl diese Zahlen sich auf das 
Ganze der Verhaltenswissenschaften und nicht nur auf Imaging-Stu­
dien beziehen, dürfte der Effekt dort mindestens ebenso groß sein. 
Aufgrund der Kosten für MRT-Geräte könnte die Verzerrung zuguns­
ten der westlichen Industrieländer sogar noch ausgeprägter sein.

60 Vgl. Henrich / Heine / Norenzayan 2010.
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Imaging-basierte Neurowissenschaft läuft demnach die Gefahr 
eines inhärenten Bias, der sich nicht aus Exklusionsentscheidungen 
von einzelnen Forschenden, sondern aus den Strukturen der For­
schung ergibt. Neben den strukturellen Bedingungen gibt es Ent­
scheidungen auf Seiten von Forschenden und Institutionen, die der 
Minderberücksichtigung von nicht typisch akademischen Gruppen 
Vorschub leisten. Darunter fällt insbesondere die konkrete Rekru­
tierungspraxis: Der Ort, an dem eine Studie ausgeschrieben und 
beworben wird, entscheidet mit darüber, welche Proband*innen man 
bekommt. Die einfachste Lösung, nämlich Flyer in der Universitäts­
mensa oder die Mailingliste der Forschungseinrichtung selektiert 
ebenso effektiv, als würde man explizite Exklusionskriterien für Per­
sonen im Rentenalter oder mit nicht akademischem Bildungsgrad for­
mulieren.

Der Effekt dieses Bias ist zunächst ein wissenschaftlicher: Man 
generalisiert Aussagen, die tatsächlich nur auf einen kleinen Teil der 
Bevölkerung zutreffen. Henrich et al. legen einige Belege dafür vor, 
dass gerade die von den Verhaltenswissenschaften am häufigsten 
herangezogene Gruppe oft einen kognitiven Ausnahmefall bildet. 
Beispiele aus der Moralpsychologie, der Entscheidungspsychologie, 
aber auch aus der Wahrnehmungspsychologie zeigen, dass westliche 
Proband*innen und amerikanische College-Studierende erst recht ein 
Verhalten zeigen, das für die Weltbevölkerung insgesamt untypisch 
ist. Dieser Effekt ist moralisch relevant: Bestimmte Bevölkerungs­
gruppen werden nicht berücksichtigt, wenn vermeintlich allgemeine 
Aussagen über Struktur und Aktivität des menschlichen Gehirns 
entstehen. Drei unterschiedliche Gerechtigkeitserwägungen sprechen 
dafür, diese Minderberücksichtigung zu beseitigen.

Zum ersten müssen wir annehmen, dass es eine wertvolle Akti­
vität ist, sich an der Wissenschaft zu beteiligen. Dafür sprechen allein 
schon das große Interesse an der Wissenschaft, die umfangreiche 
laienwissenschaftliche Gemeinschaft und die tatsächliche Beteiligung 
zahlloser Proband*innen. Wissenschaft ist nicht nur eine für wertvoll 
erachtete und gesellschaftlich hoch anerkannte Tätigkeit, sondern oft 
auch öffentlich gefördert. Einzelne Gruppen von der Teilnahme an 
dieser Tätigkeit auszuschließen, ist damit nicht vereinbar.

Zweitens resultiert Forschung oft in handfesten Vorteilen wie 
neuen Medikamenten, Operationsmethoden etc. Die Forschungser­
gebnisse, die diese Vorteile generieren, hängen direkt von den betei­
ligten Proband*innen ab. Deshalb werden Personengruppen, die nicht 
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am Forschungsprozess beteiligt sind, diese Vorteile auch oft nicht 
nutzen können. Dieser Effekt ist aus der medizinischen Forschung 
wohlbekannt, die über lange Phasen ausschließlich an Männern 
vorgenommen wurde, und deshalb oft Therapeutika hervorgebracht 
hat, die für Frauen ungeeignet waren.61

Nicht zuletzt resultiert Forschung aber in der Formulierung von 
Normalvorstellungen und Standards. Dies ist insbesondere für die 
Kognitionswissenschaften einschlägig, die normales Verhalten und 
normale kognitive Prozesse zu ermitteln versuchen. Die Standards, 
die in den Kognitionswissenschaften formuliert werden, greifen in 
wissenschaftsexterne Handlungsfelder durch, weil sie zur Grundlage 
der Messung und Bewertung kognitiver Leistung und emotiver 
Zustände werden. Solche Messungen und Bewertungen spielen in 
allen Bereichen von Erziehung, Fortbildung, Eignungsprüfung, aber 
auch in der diagnostischen Praxis der Psychiatrie und Psychotherapie 
eine erhebliche Rolle. Übergeneralisierungen und die daraus resultie­
renden Verzerrungen können hier dazu führen, dass Personen mit 
erheblichen persönlichen und sozialen Folgen an einem Standard 
scheitern, der schlicht falsch angesetzt ist.

Datenschutz und Privatsphäre

Als datenintensive Verfahren unterliegt die Gehirnbildgebung den 
moralischen und rechtlichen Normen des Datenschutzes und des 
Schutzes der Privatsphäre. Gerade die moralischen Schutznormen 

3.2

61 In der ethischen Debatte über bildgebende Verfahren spielen Aspekte der Vertei­
lungsgerechtigkeit – anders als beispielsweise im Fall der personalisierten Medizin 
– nur eine untergeordnete Rolle. Zwar sind neben der Abwägung des Nutzens für 
individuelle Patienten oder für Forschungsprojekte auch die Opportunitätskosten in 
Betracht zu ziehen. Allerdings ist diese Abwägung nur näherungsweise zu leisten. 
So ist der konkrete Nutzen eines bildgebenden Verfahrens abhängig von der jeweili­
gen Forschungs- oder Diagnoseaufgabe. Strukturelle Bildgebung mittels MRT hat 
beispielsweise einen unterschiedlichen komparativen Nutzen in der Diagnose von 
Individuen mit einem hohen Risiko für Psychosen (vgl. Borgwardt / Schmidt 2016) 
und in der Diagnose von Hirntraumata (vgl. Irimia / Van Horn 2015). Zudem sind 
zahlreiche bildgebende Verfahren eben nicht auf neurologische und psychiatrische 
Anwendungsbereiche begrenzt. So wird MRT beispielsweise auch in der Erforschung 
von Pflanzenwurzelwerken eingesetzt und in der Klinik für andere Organbildgebun­
gen. Bildgebende Verfahren sind als wichtige Werkzeuge über die diversen Bereiche 
der Medizin und der Forschung hinweg anerkannt.
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entspringen dem Schutz der individuellen Autonomie und der Scha­
densabwehr. Ob darüber hinaus ein unabhängiger moralischer Grund 
für den Schutz der Privatsphäre geltend gemacht werden kann, ist in 
der philosophischen Debatte noch umstritten. Als sicher kann aber 
gelten, dass Personen in ihrer Selbstbestimmung beschnitten werden, 
wenn ihre Kontrolle über die sie betreffenden Informationen erodiert, 
und dass aus der Weitergabe von Informationen über eine Person 
Schäden für diese entstehen können.

Bislang treten reale Probleme des Schutzes privater Daten über­
wiegend in klinischen und Forschungskontexten auf. Das wichtigste 
Problem in diesem Kontext dürfte der Schutz von medizinisch 
relevanten Daten sein. Wie bereits oben ausgeführt können auch 
Forschungsdaten aus Imaging-Verfahren Zufallsbefunde generieren 
und sind deshalb ebenso schutzbedürftig wie andere medizinische 
Daten.62 Daten aus Neuroimaging-Verfahren können in derselben 
Weise missbraucht werden, wie es mit anderen medizinischen Daten 
möglich ist. Dabei ist insbesondere an einen Gebrauch zum Schaden 
der Datensubjekte (von gezielter Werbung über die Veröffentlichung 
stigmatisierender Informationen bis hin zur Erpressung) oder ledig­
lich zum eigenen Nutzen zu denken, wie er in der Anpassung von 
Versicherungsverträgen geschehen kann. Es gibt bereits seit langem 
umfangreiche Missbrauchsoptionen für medizinische Daten,63 und 
mit der Option der Verknüpfung unterschiedlichster Datenquellen 
dürften kontinuierlich neue hinzukommen.

Dass Daten aus Imaging-Verfahren in den allermeisten Fällen 
genauso schutzbedürftig sind wie andere medizinische Daten, bedeu­
tet auch, dass sie nicht schutzbedürftiger sind. Der Umstand, dass es 
sich dabei um Aufnahmen des Gehirns und nicht etwa des Herzens, 
der Leber oder der Knochen handelt, macht diese Daten zunächst 
nicht sensibler und nicht schutzbedürftiger. Es kann allerdings eine 
Ausnahme davon geben, dass Neuroimaging-Daten gleichermaßen 
schutzbedürftig sind wie andere medizinische Daten. Diese Aus­
nahme besteht dann, wenn sie nicht nur Auskunft über Anatomie 
und Funktion des Organs geben, sondern auch auf konkrete mentale 
Inhalte schließen lassen. In diesen wenigen Fällen, die bislang – 
und wohl bis auf Weiteres – ausschließlich in der Forschung zum 
sogenannten Mindreading auftreten, kann es sein, dass zusätzlicher 

62 Vgl. Heinrichs 2012b.
63 Einen interessanten Überblick liefert schon früh Scott 2000.
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Schutzbedarf besteht, um die Privatsphäre der Person zu wahren (vgl. 
unten: Neuere Herausforderungen der Privatsphäre).

Bereits jetzt enthalten Daten aus der neurowissenschaftlichen 
Forschung jenseits der medizinisch relevanten Informationen auch 
solche über moralische, religiöse oder politische Überzeugungen, 
Lebensstil oder ähnliche persönliche Belange. Gemeint sind die beha­
vioralen Daten, die in zahllosen Experimenten der kognitiven und 
sozialen Neurowissenschaften erhoben werden. Gemeinsam mit den 
Daten, die in der Vorbereitung auf ein Experiment erhoben werden, 
um zu prüfen, ob eine Person die Inklusionskriterien erfüllt, kann sich 
ein relativ umfangreiches Profil eines*einer Proband*in ergeben. Sol­
che behavioralen Daten können es zudem erleichtern, anonymisierte 
Datensätze zu deanonymisieren.

Gehirn- und Imaging-Datenbanken

Neurowissenschaftliche Forschung ist auf die Verfügbarkeit großer 
Datenmengen angewiesen. Dieser Bedarf bestand bereits, bevor 
moderne Techniken des Maschinenlernens es ermöglichten, schnell 
Muster in immensen Datenmengen zu identifizieren. Gerade For­
schung, die auf bildgebenden Verfahren beruht, brauchte immer 
schon möglichst große Zahlen von Proband*innen und Aufnahmen, 
um belastbare Ergebnisse zu generieren. Ein wichtiges Mittel, um 
diesen Datenbedarf zu decken, sind geteilte Depositorien sowohl von 
Geweben, d. h. sogenannte Gehirnsammlungen oder Gewebebanken, 
als insbesondere auch von Daten, d. h. Datenbanken. Die ethischen 
Herausforderungen von Gewebebanken sind weder spezifisch für die 
Neurowissenschaften noch besonders einschlägig für den Bereich der 
Bildgebung.64 Datenbanken hingegen sind in diesem Forschungsfeld 
sehr verbreitet und prägen es mitsamt seinen ethischen Herausforde­
rungen mit.

Während es sich bei Datenbanken um wertvolle Forschungs­
werkzeuge handelt, sind zwei ethische Herausforderungen auffällig. 
Zum einen verschärfen Datenbanken dieser Art die Herausforderun­
gen von Privatsphäre und Datenschutz,65 zum anderen bauen sie eine 

3.3

64 Vgl. etwa Spranger 2015.
65 Vgl. Racine / Illes 2007.
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neue Hürde bei der informierten Einwilligung auf.66 Diese beiden 
Herausforderungen gehen eng miteinander einher, sind vielleicht 
sogar zwei Seiten derselben Medaille, nämlich der Herausforderung, 
die Selbstbestimmung von Forschungsteilnehmenden auch dann zu 
wahren, wenn ihr Beitrag in großer räumlicher und zeitlicher Distanz 
wiederholt verfügbar wird. Die traditionelle Konstellation der For­
schungsteilnahme, in der Proband*innen durch institutionelle Regeln 
wie die der informierten Einwilligung und eventuell der Begutach­
tung des Projekts durch eine Ethikkommission geschützt werden, ist 
weitgehend darauf ausgelegt, die Zahl der involvierten Personen und 
Institutionen relativ gering zu halten. Normalerweise sind nur die 
Proband*innen und die Mitglieder einer Institution involviert.

Nicht jedoch, sobald Gewebebanken oder eben Bildgebungsda­
tenbanken ins Spiel kommen. Sie ermöglichen es, dass zahlreiche 
Institutionen und deren Mitglieder von der Beteiligung ein und 
derselben Testperson profitieren, aber für diese eben auch ein Risiko, 
mindestens ein informationelles Risiko generieren, wie etwa Risi­
ken staatlicher Überwachung, Diskriminierung oder simplen Miss­
brauchs.67 Zugleich verlieren Forschungsteilnehmende aufgrund der 
institutionellen, räumlichen und zeitlichen Distanz potenziell die 
Kontrolle über ihre Forschungsbeiträge, insbesondere darüber, wozu 
diese eingesetzt werden.

Gegenwärtige Verfahren, um mit diesen Herausforderungen 
umzugehen, greifen sowohl an den entstehenden Daten selbst als 
auch an den Verfahren der involvierten Institutionen an. Datensei­
tig sind zunächst Anonymisierungsverfahren, Metadaten, die über 
den ethischen Schutzstatus (Reichweite der Einwilligung, Votum 
einer Ethikkommission etc.) Auskunft geben, oder eben kontinuierli­
che Datenkontrolle vorgeschlagen worden. Institutionsseitig stehen 
insbesondere Maßnahmen zur Vereinheitlichung und Transparenz 
der Governance von Datenbanken zur Diskussion.68

66 Vgl. Abschnitt 2.2.1 (»Breite und Blanko-Einwilligung«).
67 Die Verwendung von Datenbanken in der biomedizinischen Forschung wird im 
Detail im Report des Nuffield Council on Bioethics von 2015: The collection, linking 
and use of data in biomedical research and health care: ethical issues dargelegt. Vgl. auch 
Mittelstadt / Floridi (Hg.) 2016.
68 Vgl. Chen / Pang 2015.
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Ethische Aspekte der Neurobildgebung in der klinischen 
Anwendung: Frühdiagnose / Vorsorgeuntersuchungen

Neben den bereits oben (2) diskutierten, bereichsübergreifenden 
ethischen Herausforderungen an den Einsatz von Imaging-Verfahren 
wirft die Verwendung in der klinischen Diagnose und Prädiktion 
besonders Fragen des Nutzens und Schadens von Frühdiagnosen auf. 
Insbesondere die Frage nach deren klinischen Nutzen und der Abwä­
gung mit deren Effekt auf die Lebensqualität zukünftiger Patienten 
verlangt nach ethischer Analyse.

Imaging-Forschung resultiert in der Ausweitung unserer dia­
gnostischen Fähigkeiten, und zwar nicht nur insofern sie die Band­
breite von Erkrankungszuständen ausweitet, die diagnostiziert wer­
den können, sondern auch insofern sie den Zeitpunkt vorziehen, zu 
dem sie diagnostiziert werden können. Das bedeutet, dass Imaging 
zuweilen Frühdiagnosen noch vor dem Eintritt von Symptomen 
ermöglichen kann.69

Es dürfte unstrittig sein, dass die Möglichkeit von Frühdiagnosen 
erhebliche positive Folgen haben kann. Allerdings hängen die tatsäch­
lichen Folgen davon ab, wie genau man die Diagnosepraxis gestaltet 
und welche präventiven und therapeutischen Optionen der Diagnose 
gegenüberstehen. Offenkundige und direkte positive Folgen der Früh­
diagnose für Patient*innen stellen sich dann ein, wenn aufgrund 
der Diagnose Maßnahmen ergriffen werden können, die die heranna­
henden Symptome verhindern, verschieben oder lindern. Weniger 
offenkundig, aber ebenso direkte positive Folgen ergeben sich durch 
die Möglichkeit, die von Symptomen betroffene Lebensphase zu 
planen und vorzubereiten. Wer früh für barrierefreie Umgebungen 
sorgen, eine Patientenverfügung aufsetzen oder Pflegeoptionen orga­
nisieren kann, zieht daraus einen Vorteil. Indirekte positive Folgen 
ergeben sich aus den erweiterten Forschungsmöglichkeiten, die mit 
Frühdiagnosen einhergehen. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 
resultieren diese in der Entwicklung präventiver, therapeutischer 
oder pflegerischer Maßnahmen und eventuell in unterstützenden 
institutionellen Einrichtungen und Strukturen.

4.

69 Ein Beispiel für Bemühungen, möglichst frühe Diagnosen zu entwickeln vgl. den 
Abschnitt 3.2 (»Neurodegenerative Erkrankungen«) des ersten Teils (Medizinische 
Aspekte) des vorliegenden Sachstandsberichts.
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Gehen mit der Möglichkeit, bestimmte Erkrankungen früh zu 
diagnostizieren, nur ein Teil oder keine der genannten positiven 
Folgen einher, dann wird die Entscheidung, diese Diagnoseoption 
auszuschöpfen, moralisch problematisch. Die indirekten Folgen, die 
aus weiterer Forschungstätigkeit resultieren, dürften nur selten weg­
fallen. Zwar kann es vorkommen, dass bestimmte Erkrankungen nur 
wenig Forschungsaufmerksamkeit erhalten, weil sie aufgrund ihrer 
Seltenheit keinen Marktwert versprechen. Auch in diesen Fällen wird 
aber normalerweise öffentlich finanzierte oder wohltätige Forschung 
in diesem Bereich stattfinden. Dies senkt zwar die Wahrscheinlichkeit, 
dass indirekte positive Folgen realisiert werden, allerdings sinkt diese 
Wahrscheinlichkeit nicht auf null. Die direkten Folgen aus der Pla­
nung und Vorbereitung von krankheitsbelasteten späteren Lebens­
phasen dürften ebenfalls relativ stabil sein. Auch diese können mit 
der jeweiligen Krankheit variieren, insofern solche Vorbereitungen 
unterschiedliche Symptome in unterschiedlichem Maße erträglicher 
machen können. Am wenigsten sicher sind die positiven Folgen aus 
präventiven und diagnostischen Maßnahmen. Für einige Diagnose­
optionen stehen schlicht keine therapeutischen Angebote zur Verfü­
gung. In diesen Fällen müssen lebensplanerische Maßnahmen und 
indirekte positive Folgen etwaige Belastungen, die mit einer Diagnose 
einhergehen, aufwiegen, um Letztere zu rechtfertigen.

Dass Frühdiagnosen mit Belastungen für deren Empfänger ein­
hergehen können, dürfte genauso unumstritten sein wie, dass sie 
positive Folgen haben können.70 Nicht umsonst ist bei der geneti­
schen Frühdiagnose schwerer Erkrankungen (u. a. Chorea Hunting­
ton) ein Beratungs- und Betreuungsangebot eingerichtet worden, um 
solche Belastungen aufzufangen.71 Dasselbe gilt für Frühdiagnosen, 
die mit Imaging-Verfahren möglich werden. Frühdiagnosen dürften in 
den meisten Fällen eine Lebensphase, die anderenfalls unbeschwert 
gewesen wäre, mit zusätzlichen Sorgen um die eigene Zukunft belas­
ten.

Eine etwas paradoxe Belastung resultiert daraus, dass durch die 
Diagnosemöglichkeit zuweilen Erwartungen an die diagnostischen 
Optionen erst geweckt werden. Manche Patient*innen sind über­
rascht, wenn es einerseits so mächtige diagnostische Optionen gibt, 

70 Zur Notwendigkeit, Nutzen und Belastungen aus Frühdiagnosen zu berücksichti­
gen vgl. Post et al. 1997.
71 Vgl. DeGrazia 1991.
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dass eine Erkrankung Jahre zuvor vorhergesagt werden kann, aber 
andererseits keine therapeutische Option vorliegt, die irgendetwas an 
dieser Erkrankung zu ändern vermag. Dadurch, dass sie von der dia­
gnostischen Option erfahren, kann die Erwartung an die entspre­
chende therapeutische Technik entstehen. Denselben Effekt kann der 
schiere Umstand haben, dass eine solche Technologie an ihnen ein­
gesetzt wird. Warum, so kann man fragen, sollte jemand eine so auf­
wendige und teure Technik einsetzen, wenn hinterher alles, was getan 
werden kann, Beobachten und Beraten ist.72

Neben diesen psychischen Belastungen können aus Frühdiagno­
sen auch materielle Belastungen resultieren. Dies ist einerseits der 
Fall, wenn Versicherungsleistungen für die Kranken- und Pflegeversi­
cherung gesucht werden, es ist andererseits der Fall, wenn konkrete 
Investitionen in das Lebensumfeld getätigt werden, die anderenfalls 
durch die solidarische Fürsorge bei Eintritt von Symptomen abge­
deckt würden.

Neue Herausforderungen der Privatsphäre: Decoding 
und Consumer Neurotechnologies

Bildgebende Verfahren können unter bestimmten Umständen nicht 
nur Aufklärung über anatomische und physiologische Zustände und 
Prozesse des Gehirns liefern, sondern auch Rückschlüsse auf Verhal­
ten und gegebenenfalls auf mentale Prozesse erlauben. Diese Mög­
lichkeit erfordert es, aufzuklären, ob die Verwendung von Imaging 
zur Decodierung von mentalen Inhalten (5.1) oder die Anwendung in 
Haushaltselektronik (5.2) besondere Erfordernisse des Schutzes von 
Personen oder ihrer Daten jenseits dessen aufwirft, was für Medizin 
und die oben bereits diskutierte Forschungsverwendung gilt.

Decoding und Mindreading

Die Sorge darum, Imaging-Verfahren würde neue Bedrohungen der 
Privatsphäre aufwerfen, fand ihren Höhepunkt kurze Zeit, nachdem 

5.

5.1

72 Vgl. Abschnitt 2.1.2.1 (»Klinischer Nutzen und die diagnostisch-therapeuti­
sche Fehleinschätzung«).
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Decoding-Verfahren (s. u.) in den Neurowissenschaften Verbreitung 
fanden73 und die Forschung zur Lügendetektion experimentelle Fort­
schritte machte.74 Nicht nur zahlreiche Neuroethiker*innen, sondern 
auch Stimmen aus den Rechtswissenschaften meldeten sich mit 
Bedenken gegen die Zulassung solcher Verfahren zu Wort.75 Diese 
Bedenken wurden in der Debatte teilweise mit dem Hinweis auf die 
tatsächlichen Anwendungsmöglichkeiten der neuen und zu erwarten­
den Techniken zerstreut.

Weder Decoding noch Lügendetektion sind ohne die Kooperation 
einer Testperson möglich, beide Techniken sind auf die Laborumge­
bung angewiesen und bislang nicht in Alltagskontexte transferier­
bar.76 Diese realistischere Einschätzung der Gefahren hat sich in 
der Literatur weitgehend durchgesetzt.77 Dennoch gibt es nach wie 
vor einige Beispiele kritischerer Reaktionen auf die Entwicklung 
von Imaging-Verfahren, bis hin zu Forderungen nach gesetzlichen 
Regelungen und neuen Menschenrechten.78 Darin werden unter 
anderem Szenarien der Massenüberwachung und staatlichen Gedan­
kenlesens entworfen. Sie beruhen auf Spekulationen über zukünftige 
Imaging-Verfahren, die ohne Beteiligung und Wissen des Subjekts, 
auf Entfernung und mit großer informationeller Bandbreite gesche­
hen. Allerdings werden moralische und rechtliche Normen norma­
lerweise konzipiert, um vor wahrscheinlichen oder realen Gefahren 
zu schützen, nicht aber vor sehr unwahrscheinlichen. Deshalb soll­
ten solche wissenschaftsfernen Szenarien bestenfalls als Gedanken­
experimente behandelt werden, die das moralisch Schützenswerte 
an der Privatheit zu identifizieren erlauben. Für den Entwurf von 
rechtlichen oder moralischen Regelungen sind sie weniger geeignet.79 

Die realistischeren Warnungen in diesem Kontext, die teilweise von 
denselben Autoren ausgesprochen werden, betreffen die Verbreitung 
von Neurotechnologien, insbesondere von EEGs auf dem Verbrau­
chermarkt (s. u.).80

73 Vgl. Haxby et al. 2001.
74 Vgl. Kozel et al. 2005.
75 Vgl. Canli / Amin 2002; Canli et al. 2007; Farah / Wolpe 2004; The Committee 
on Science and Law 2005; Wolpe / Foster & Langleben 2005.
76 Vgl. Gazzaniga 2006; Levy 2007.
77 Vgl. Farah et al. 2009; Roskies 2015.
78 Vgl. Ienca / Andorno 2017.
79 Vgl. Shen 2013.
80 Vgl. Ienca / Haselager / Emanuel 2018.
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Der Begriff ›Mindreading‹, oder ›Gedankenlesen‹, wird nach wie 
vor in zahlreichen wissenschaftlichen Artikeln und Publikumsmedien 
verwendet, um eine bestimmte Forschungsrichtung zu bezeichnen. 
Im Kern handelt es sich dabei um sogenannte multivariante Mus­
teranalysen (MVPA), mithilfe derer komplexe Zusammenhänge zwi­
schen experimentellen Stimuli und Aktivitätsmustern des Gehirns 
erfasst werden. Auf der Basis dieser Zusammenhänge ist es möglich, 
von Stimuli auf Aktivitätsmuster und von Aktivitätsmustern auf 
Stimuli zu schließen.81

Verallgemeinernd gesprochen läuft ein Mindreading-Experiment 
folgendermaßen ab: Eine Menge von Stimuli (Filme, Töne, Bilder, 
Texte etc.) werden mit sogenannten Labels versehen. Beispielsweise 
kann ein Bild Labels wie ›Hund‹, ›Wiese‹, ›Rennen‹, ›Regen‹ etc. ent­
halten. Diese Stimuli werden dann im fMRT einer Testperson gezeigt 
und ihre Gehirnaktivität während der Präsentation aufgenommen. 
Die Paare aus Stimulus mit Label und Gehirnaktivität machen die 
Datengrundlage des Experiments aus. Diese Datengrundlage teilt 
man in zwei Gruppen ein: die sogenannten Trainingsdaten und die 
Testdaten. Mit den Trainingsdaten wird für jede einzelne Testperson 
ein sogenannter Decoder trainiert, d. h. ein Programm, das über 
Techniken des Maschinenlernens in die Lage versetzt wird, innerhalb 
der Trainingsdaten jedem Einzelstimulus mit Label eine Gehirnakti­
vität zuzuordnen und umgekehrt. Nach dem Training wird dieser 
Decoder auf die zweite Gruppe von Daten der jeweiligen Testperson, 
die sogenannten Testdaten, angewendet und überprüft, ob er auch 
dort gelabelte Stimuli und Gehirnaktivitäten korrekt zuordnen kann, 
obwohl er diesen Datensatz nie zuvor gesehen hat.

Die Erfolgsrate hängt von den jeweiligen Experimenten, den 
speziellen Stimuli und ihrer Komplexität, der Zahl der verwendeten 
Labels, der Größe des Trainingssets und zahlreichen weiteren Fakto­
ren ab. Es sind dabei bereits sehr hohe Akkuratheitswerte erzielt 
worden. Einige Autoren, die in diesem Feld forschen, sehen in dieser 
Technik eine Gefahr des unberechtigten Ausspionierens von Gedan­
ken:

»Advances in recording and decoding of neural activity may allow 
future researchers to read the human mind and reveal detailed percepts, 
thoughts, intentions, preferences, and emotions. BCIs for patients with 

81 Vgl. Rathkopf / Heinrichs / Heinrichs 2022.
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paralysis will benefit from new methods to decode higher-order plans 
and abstract thoughts. However, they may also open the door for brain 
spying: the reading of thoughts without a subject’s consent.«82

Die Autoren konstatieren allerdings, dass sie nicht die gegenwär­
tige Technik, sondern eine mögliche Weiterentwicklung derselben 
als moralische Bedrohung dieser Art ansehen. Das Szenario, das 
dafür entwickelt werden muss, beinhaltet insbesondere eine dras­
tisch verkleinerte und somit tragbare Technik, die sich dennoch der 
Kontrolle desjenigen entzieht, dessen Gehirn von dieser Technik 
gemessen wird.

Der Grund dafür, zusätzlichen Schutz für Informationen aus 
Mindreading-Verfahren und Lügendetektion zu fordern, liegt in der 
Natur der jeweiligen Informationen begründet. Zwei Varianten sind 
dabei besonders zu bedenken: Zum einen können moderne Deco­
ding-Verfahren die Inhalte von Wahrnehmungen, teilweise von aktu­
eller Sprachverarbeitung und unter Umständen sogar von weniger 
Stimulus-nahen Informationsverarbeitungen im Gehirn identifizie­
ren. Zum anderen können in Imaging-Verfahren Einstellungen iden­
tifiziert werden, die der Person selbst nur teilweise bewusst sind. 
Darunter fällt beispielsweise Voreingenommenheit gegen ethnische 
Gruppen oder Geschlechter.

Beide Gruppen von Informationen sind geeignet, zusätzliche 
Formen des Missbrauchs anzuregen. So wird unter anderem darüber 
spekuliert, ob auf dieser Basis Sicherheitsüberprüfungen vorgenom­
men werden können83 oder ob damit Vorhersagen über kriminelle 
Rückfälle verbessert und damit möglicherweise Haftentlassungsent­
scheidungen beeinflusst werden können.84 All diesen Fällen ist 
gemeinsam, dass eine Information über die betroffene Person gegen 
deren Interesse verwendet werden kann, die nur verfügbar ist, weil 
die Person einer Form von Neuroimaging unterzogen wurde. Deshalb 
wird ein besonderer Schutzbedarf für solche Fälle diskutiert.

Wenn man aber einen zusätzlichen Schutzbedarf postuliert, so 
muss man zugleich zeigen, dass der gegenwärtige Schutz, in diesem 
Fall die institutionellen und rechtlichen Regelungen zur Erzeugung 
und Verwendung von Neuroimaging-Daten, nicht ausreicht. In dieser 
Hinsicht gilt es drei Konstellationen zu unterscheiden:

82 Roelfsema / Denys / Klink 2018: 600.
83 Vgl. Canli et al. 2007.
84 Vgl. Nadelhoffer et al. 2012.
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1) Die Person hat dem Einsatz des Imaging-Verfahrens voll 
informiert zugestimmt. Dies sollte eigentlich die Standardkonstella­
tion sein, in der eine Person innerhalb der gegenwärtig geltenden 
Vorschriften an einem Imaging-Verfahren teilgenommen hat. Sie 
wusste vorher, welche Art von Informationen erhoben werden. Es 
kann lediglich sein, dass sie den Inhalt dieser Informationen nicht 
kannte. So kann eine Person beispielsweise davon überrascht sein, 
dass sie gegenüber Personen anderer Hautfarbe unbewusst voreinge­
nommen ist. In dieser Konstellation hat eine Testperson entsprechend 
geltenden Rechts und der institutionellen Regelungen aller relevanten 
Einrichtungen zusätzlich das Recht, ihre Daten vom Experiment 
zurückzuziehen. Zusätzlichen Schutzbedarf scheint es hier nicht 
zu geben.

2) Die Person hat dem Einsatz des Imaging-Verfahrens zuge­
stimmt, war aber nicht informiert, dass die fragliche Information 
erhoben wird. Beispielsweise können Teilnehmer*innen über den 
Zweck eines Experiments getäuscht werden. So ließe sich die Reaktion 
auf Gesichter unterschiedlicher Hautfarbe als Gesichtserkennungsex­
periment tarnen. Zudem können einige Informationen, u. a. über 
Persönlichkeitsmerkmale auch aus sogenannten Resting-State-Scans, 
also Scans ohne Präsentation eines Stimulus gewonnen werden.85 

In diesen Konstellationen scheint es erforderlich zu sein, dass die 
Person, die an einer Studie mit Imaging-Verfahren teilnimmt, über 
die erhobenen Informationen informiert wird und daraufhin deren 
Verwendung unterbinden kann. Genau solche Vorkehrungen sind 
bereits Standard. So schreiben die nationalen Gesellschaften für Psy­
chologie in ihren Richtlinien vor, dass Täuschung sobald als möglich 
aufzuklären ist, und Testpersonen, die an solchen Studien teilnehmen, 
über die Verwendung ihrer Daten verfügen können.

3) Die Person hat dem Einsatz des Imaging-Verfahrens nicht 
zugestimmt. Diese Konstellation wird normalerweise allein schon 
deshalb ausgeschlossen sein, weil Neuroimaging auf die Kooperation 
der Testperson angewiesen ist und jeder Zwang zur Teilnahme mora­
lisch und strafrechtlich untersagt ist. Die einzige Variante, an die hier 
gedacht werden kann, ist die des staatlichen Zwangs in juristischen 
Verfahren. Diese Variante treibt auch einen erheblichen Teil der anglo­
amerikanischen Debatte um: Die Sorge vor einem Staat, der Personen 
ins Neuroimaging zwingt und so gerichtlich verwertbare Informatio­

85 Vgl. Nostro et al. 2018.
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nen erlangt.86 Diese Sorge richtet sich auf Möglichkeiten zur Lügen­
detektion wie zur Identifikation mentaler Inhalte gleichermaßen. Jede 
andere Partei als der jeweilige Staat ist bereits durch andere rechtliche 
Regelungen (Körperverletzung, Freiheitsberaubung etc.) gehindert, 
sich Informationen aus Neuroimaging-Verfahren gegen den Willen 
einer Person zu verschaffen. Der zusätzliche Schutzbedarf, wenn denn 
einer besteht, richtet sich allein gegen staatliche Akteure.

In genau dieser Konstellation ist es auch denkbar, dass politische 
Entwicklungen die technischen Einschränkungen von Imaging-Ver­
fahren ausgleichen. Es sind durchaus Gesetzesvorhaben möglich, 
die den Einsatz von Imaging-Verfahren für Vertragsverhandlungen, 
in der Strafverfolgung oder als gerichtliches Entlastungsmaterial 
zulassen oder gar erfordern. Damit würden einige Einschränkungen 
der Technik durch anderweitige Zwangsmaßnahmen oder soziale 
Erwartungen kompensiert. Man braucht keine Technik, die Personen 
auf Entfernung scannen kann, wenn man in der Lage ist, sie dazu zu 
zwingen, sich in einen fMRT-Scanner zu begeben.87

Gemäß dem deutschen Recht ist die Verwendung von tech­
nischen Maßnahmen wie Lügendetektoren oder Neuroimaging in 
Strafprozessen nur dann mit der Menschenwürde vereinbar, wenn 
sie freiwillig geschieht. Anderenfalls wird die Person, auf die das 
Verfahren angewandt wird, zu einem Objekt degradiert. Damit ist die 
Gefahr von unfreiwilligem Neuroimaging in diesem Rechtssystem 
ausgeschlossen.88 Freiwilliges Imaging in solchen Kontexten ist der­
zeit aus anderen Gründen, nämlich wegen der mangelnden Eignung 
der Verfahren als einschlägige und zuverlässige Informationsquelle, 
ebenfalls nicht zulässig.89 Das kann sich allerdings mit dem Stand der 
Technik ändern. Die verbleibende moralische Gefahr besteht darin, 
dass mit der regelmäßigen Inanspruchnahme zur eigenen Entlastung 
eine Erwartungshaltung entsteht. Personen, die aus welchen Gründen 
auch immer nicht auf ein solches Verfahren zurückgreifen, könnten 
damit unter verschärften Verdacht geraten.

86 Vgl. Farahany 2012.
87 Vgl. Lever 2012.
88 Vgl. die Abschnitte 5.2.1 (»Einsatz als Beweismittel«), 5.2.2 (»Einsatz zur Präven­
tion von Straftaten«) und 5.2.3 (»Zur Feststellung der Schuldfähigkeit«) des zweiten 
Teils (Rechtliche Aspekte) des vorliegenden Sachstandsberichts.
89 Vgl. Spranger 2009.
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Consumer Neurotechnologies

Bildgebende Verfahren, die für Decoding-Zwecke geeignet sind, spie­
len voraussichtlich keine Rolle in realistischen Szenarien des unfrei­
willigen Gebrauchs oder des Missbrauchs, sogenannte Consumer 
Neurotechnologies hingegen sehr wohl. Neurotechnologien auf dem 
Markt der Konsument*innen umfassen sowohl stimulierende90 als 
auch bildgebende Verfahren. Von letzteren ist in erster Linie das EEG 
für Endverbraucher*innen erhältlich.91 Bildgebende Systeme für End­
verbraucher*innen werden für unterschiedlichste Zwecke vertrieben, 
die von gesundheitsbezogenen Anwendungen über Spiele bis zum 
Biofeedback-Training reichen.

Die ethische Herausforderung, die sich mit diesen Systemen 
verbindet, besteht in erster Linie darin, die Schutzstandards, die in 
professionellen Kontexten von Medizin und Forschung aus guten 
Gründen entwickelt worden sind, auf Produkte für Verbraucher*innen 
zu übertragen. Dies gilt sowohl für die schlichte Risikovorsorge 
als auch für den Schutz der mit diesen Geräten erhobenen Daten. 
Die Risikovorsorge kann durch entsprechende Sicherheitsprüfungen 
und -zertifizierungen für Produkte für Verbraucher*innen umge­
setzt werden. Allerdings sind die Anforderungen an Produkte für 
Verbraucher*innen und Medizinprodukte stark unterschiedlich. Der 
Datenschutz von Informationen aus Neurotechnologien für Verbrau­
cher*innen wird insbesondere dadurch erschwert, dass weder die 
Prozesskette der Datenauswertung noch die Identität aller daran 
beteiligten Institutionen transparent ist. Das bedeutet, dass Verbrau­
cher*innen hinsichtlich der Informationen aus diesen Produkten sehr 
viel stärker in ihrer informationellen Selbstbestimmung beschränkt 
werden, als es bei Proband*innen oder Patient*innen der Fall ist. Eine 
ethische Rechtfertigung für diese Einschränkung liegt nicht vor.

Beim derzeitigen Stand der Technik von Neurotechnologien 
für Verbraucher*innen ist die Informationsqualität über neurale 
Ereignisse relativ gering. Etwas höher kann allerdings die Informa­
tionsqualität über das Verhalten der jeweiligen Person sein. Die 
entsprechenden Systeme erfassen nicht nur EEG-Signale, sondern 

5.2

90 Vgl. Fox 2011; Heinrichs 2012a.
91 Eine ausführliche Diskussion der Datenschutz-Probleme von Consumer-Neuro­
technologien bieten: Ienca / Haselager / Emanuel 2018. Ein aktueller Überblick über 
die verfügbaren Systeme findet sich im 2019er Amendment zu demselben Artikel.
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eben auch, womit diese Signale korreliert werden sollen. Das bedeutet 
beispielsweise, ein EEG-System zur Spielekontrolle erfasst mindes­
tens auch, wann und wie lange Nutzer*innen welche Spiele spielen. 
Es ist allerdings durchaus möglich, dass bei steigendem Stand der 
Technik sehr viel detailliertere Informationen über neurale Ereignisse 
von Nutzer*innen gesammelt werden können und verbesserte Aus­
wertungsverfahren weitreichende Schlüsse über Gesundheitszustand 
oder gar psychische Zustände zulassen. Unter diesen Umständen 
würde der Schutzbedarf der fraglichen Daten dem von Gesundheits­
daten sukzessive ähnlicher werden. Diese Möglichkeit legt es nahe, 
den Schutzstandard von Neurotechnologien für Verbraucher*innen 
dem von medizinischen Daten anzupassen.92

Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Ethische Herausforderungen von bildgebenden Verfahren treten ganz 
überwiegend im professionellen Rahmen von Forschung und Klinik 
auf. Es handelt sich dabei in erster Linie um den Umgang mit 
physischen und informationellen Risiken, die mittels entsprechender 
physischer und institutioneller Vorkehrungen gelindert werden kön­
nen und die den Beteiligten, Forschenden und ärztlichem Fachperso­
nal, Assistent*innen, Patient*innen und Proband*innen transparent 
gemacht werden können. Letzteres ist deshalb eine besonders dringli­
che Aufgabe, weil bildgebende Verfahren in den Neurowissenschaften 
und der Neuromedizin regelmäßig Anlass zu Fehldeutungen gegeben 
haben und es aufgrund der Komplexität und des Aufwands der Verfah­
ren auch weiterhin tun werden. Neben den Gefahren aus der Fehldeu­
tung der jeweiligen Verfahren, sind auch Fehldeutungen der Generali­
sierbarkeit der jeweiligen Ergebnisse als ethische Herausforderung zu 
betrachten. Diese treten zwar ebenfalls im professionellen Kontext der 
Forschung auf, betreffen aber aufgrund des Einflusses der Forschungs­
ergebnisse die breitere Gesellschaft. Eine zu homogene Auswahl 
von Proband*innen in den Neurowissenschaften kann in verzerrten 
Normalitätsstandards resultieren, die breite Bevölkerungsgruppen als 
kognitive oder emotive Abweichler*innen auszeichnen würden.

6.

92 Ein kritischer Kommentar zur Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen bei Verbrau­
cher-Neurotechnologien findet sich in Wexler 2019.
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Jenseits der professionellen Kontexte von Forschung und Klinik 
sind ethische Herausforderungen bildgebender Verfahren bislang nur 
erahnbar. Sollten Neurotechnologien für Verbraucher*innen in ihrer 
Informationsqualität deutlich verbessert werden, können ähnliche 
Informationsrisiken aus ihnen entstehen, wie sie in professionellen 
Kontexten bereits bestehen. Dann würden auch entsprechende Vor­
kehrungen erforderlich, für die es aus dem klinischen und Forschungs­
kontext bereits gute Vorbilder gibt. Dass bildgebende Verfahren 
darüber hinaus – etwa in der Form unfreiwilligen Gedankenlesens 
– eine moralische Herausforderung darstellen werden, ist bislang 
nicht absehbar.
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